
Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz 
- Dank und Wertschätzung 
für ehrenamtlich Engagierte

Die Ehrenamtskarte soll ein Zeichen des Dankes, der Anerkennung und der Wertschät-
zung für besonders intensives ehrenamtliches und freiwilliges Engagement sein. 

Mit ihr können alle Vergünstigungen, die die beteiligten Kommunen und das Land dafür
bereitstellen oder von Dritten einwerben, landesweit genutzt werden.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat am 11. Oktober 2017 eine Kooperationsver-
einbarung mit dem Land Rheinland-Pfalz abgeschlossen und damit die landesweite Eh-
renamtskarte auch unseren Einwohnerinnen und Einwohner in der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal zugänglich gemacht.

Informationen zu den Voraussetzungen für den Erhalt der Ehrenamtskarte und der Ju-
biläums-Ehrenamtskarte, den Vergünstigungen, der Beantragung und allen sons tigen
Fragen rund um die beiden Ehrenamtskarten erhalten Sie auch auf unserer 

Internetseite 
www.vgog.de (Rubrik: Bürgerservice / Schulen, Jugend, Soziales & Ehrenamt / Ehren-
amtskarte) oder bei der  Verbandsgemeindeverwaltung (Standort Schönenberg-Kübel-
berg)
Herrn Tobias Weber, Tel.: 06373-504-201
E-Mail: t.weber@vgog.de, Zimmer: S1-2.05.



I M  N O T F A L L

A N O N Y M - V E R T R A U L I C H
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.:  0800/111 0 111
und   0800/111 0 222

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

Pflegestützpunkt 
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.:  06386/40 40 364
und  06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Unfall-, Rettungsdienst- und Kran-
kentransporte (Tag und Nacht ein-
satzbereit): DRK-Rettungswache
Schönenberg-Kübelberg, Rathaus-
straße 8, Telefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr - Südkreis Ku-
sel): Polizeiwache Schönenberg-
Kübelberg, Herzogstraße 8, Telefon
06373/8220
Rufbereitschaft 
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8.30 Uhr

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz
Kusel, Marktplatz 4: dienstags und
freitags ab 20.00 Uhr
Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken,
Kaiserslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/19411 (Montag +
Freitag 19.00 - 21.00 Uhr, Mittwoch
18.00 - 20.00 Uhr)

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie
im Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behin-
derte sowie therapeutische Versor-
gung nach Schlaganfall/Hirnverlet-
zung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: 
Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke 
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß, 
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:

06373/504-0
Feuerwehr 
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal

- Notruf 112 - 

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V. 
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaft liche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte,
Beratung, Service warmer Mittag-
stisch, Familienpflege. Paulen-
grunder Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie 
erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativer Beratungsdienst 
Kusel - Ramstein - Landstuhl -
Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und
psychosozialen Problemen, 
Schwebelstraße 8, 66869 Kusel
Telefon: 06381/425769. Email: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:              
Hauswirtschaftliche Dienstleis -
tungen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebe-
dürftige und Familien, Unterstützung
für Kranke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:                
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:                  
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diät-
kost.
Sozialkaufhaus:                      
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:                      
Trierer Str. 39, Kusel, 
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:                      
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email: 
betreuungsverein-kusel@t-online.de
Fax: 06381/993279

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreuungs-
dienst Schönenberg-Kübelbg., Glan-
str. 44., Frau Schmidt Kerstin. 
Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d. Uhr.
Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr.  Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst
Zuständig ist der Bereitschafts-
dienstzentrale im Westpfalzklinikum
Kusel, I. Flur 1, Tel.: 06381/ 935 935.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr 
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau prak tizie -
ren-den Ärzte u. Zahn ärzte können
beim Anrufbeantworter des jeweili-
gen Hausarztes in Erfahrung ge-
bracht werden.

Beratungsstellen 
im Haus der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs- 
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.ku-
sel@diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und
Drogenberatung, Angehörigen-
beratung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergene-
sungs- und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: 
slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung 
(staatl. anerkannt)
Kurberatung 
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderho -
lungen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaisers-
lautern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei - 
auf Wunsch anonym

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedür-
tige Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Waldmohr 06373/2910
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Rufbereitschaft der Ver-
bandsgemeindewerke
Eigenbetrieb  
Wasser  |  Abwasser
Bereich Wasser 
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige
Unregelmäßigkeiten an öffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Stra-
ßenbeleuchtung, plötzliche Fahr-
bahnänderungen usw.) so rufen
Sie für das Gebiet der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal die Te-
lefon-Nr. 0171 / 5065303 an.

Bereich Abwasser 
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in
Zusammenhang mit der Abwas-
serbeseitigung oder an Gewäs-
sern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen, Ölspuren) so rufen Sie für
den Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-
mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal,Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langen-
bach, Matzenbach, Nanzdiet-
schweiler, Quirbach/Pfalz, 
Steinbach am Glan, Rehweiler 
und Wahnwegen die Telefon-Nr. 
06383/927681 an (Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox an-
genommen. Bitte teilen Sie Ihren
Namen sowie Ihre Telefonnum-
mer, unter der Sie erreichbar sind,
mit. Nennen Sie uns den festge-
stellten Schaden (z.B. Wasser tritt
aus dem Gehweg aus) mit Ortsbe-
zug (Straße, Hausnummer sowie
Gemeinde). Sie werden umgehend
(in der Regel nicht länger als 3 bis
10 Minuten) vom Rufbereit-
schaftspersonal zurückgerufen.

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Ausgabestelle: 
Zum Krämel 7, 66904 Brücken 
(neben ev. Kirche)
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr
Bedürftigkeit: 
Anträge gibt es in den Bürger-
büro’s der Verbandsgemeinde
Auskünfte z. Bedürftigkeit: 
VG-Verwaltung, Herr Tobias We-
ber, Tel.:  06373-504-201, 
t.weber@vgog.de
Konto:
KSK Kusel, IBAN: 
DE10 5405 1550 0050 0103 47
www.schoenenberg-kuebelberger-
tafel.de

Ambulanter Pflege- und 
Betreuungsdienst  
Inhaber W. Tremmel & 
M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16, 
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr, 
Tel. 06373/508641 
Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.

Sozialverband 
VdK Rheinland-Pfalz
Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. : 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Service-
nachmittag für Arbeitnehmer von
14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Bürgerbus Oberes Glantal
Montag und Mittwoch
von 14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon: 06373/504-108, Email:
buchung@buergerbus-og.de
www.buergerbus-og.de

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de



Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse 

www.vgog.de abrufbar

Stellenausschreibung                                                   
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht zum 01.01.2020 eine

Reinigungskraft
(m/w/d)

für die Reinigungsarbeiten in der Grundschule in Schönenberg-Kü-
belberg. Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit ei-
ner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich
13,37 Stunden.

Die Stelle beinhaltet zwei Reinigungsbereiche (Turnhalle und Teil-
bereich der Grundschule).
Die Reinigung der Turnhalle kann nur außerhalb der Hallenbele-
gungszeiten erfolgen. Aus diesem Grund liegt Ihre Arbeitszeit
i.d.R. in den Morgenstunden vor dem Schulbetrieb. Die Reinigung
des Grundschulbereichs erfolgt nach dem Schulbetrieb, somit
i.d.R. am Nachmittag.

Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öf-
fentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 29.
November 2019 unter Beifügung eines tabellarischen Lebenslau-
fes an:

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de 

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Personalverwaltung gerne zur
Verfügung (Tel. 06373 / 504-140 bis -144).

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewer-
bungsunterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher
keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzu-
reichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewerbungsda-
ten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutz-
gesetz.

Schönenberg-Kübelberg, 07.11.2019
gez. Christoph Lothschütz
Bürgermeister

Krokuspflanzaktion 
im Schulgarten 
Das Insektensterben ist auch ein
großes Thema, so auch in der Wald-
und Garten-AG der Ganztagschule
Waldmohr.

Zusammen mit Herrn Dr. Schnabel
vom NABU überlegten die Schüle-
rinnen und Schüler, was man dage-
gen tun könnte. Schnell war die
Idee geboren, jetzt schon Früh-
blüher für das kommende Jahr in
die Erde zu setzen.

Eine große Pflanzaktion mit Krokus-

sen startete im angelegten Insek-
tenfeld im Schulgarten.
Mit viel Spaß und großem Engage-
ment erledigten geschickte Klein-
gärtner/innen die notwendigen Ar-
beiten.

Die übriggebliebene Zeit wurde ge-
nutzt um das herabfallende Laub
zusammen zu fegen, um vielleicht
einen Igel anzulocken, der im
Schulgarten überwintern könnte.

Christine Häke

Neues aus dem
Haupt-, Finanz,
Bau- & 
Umweltausschuss
Oberes Glantal
Bekanntmachung gem. § 41
Abs. 5 GemO - Unterrich-
tung der Einwohner über die
Ergebnisse der Ratssitzung
sowie Bekanntgabe der in
nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse

Der Haupt-, Finanz, Bau- & Umwelt-
ausschuss Oberes Glantal hat in
seiner Sitzung am 29.10.2019 fol-
gende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Informationen
• Der Landkreis Kusel wurde bei der
Bewerbung als Modelregion be-
züglich der Teilnahme am Projekt
Gemeindeschwester vom Ministe-
rium für Soziales, Arbeit Gesund-
heit und Demografie nicht berück-
sichtigt.

• Die Bundeswehr hat keine Ein-
wände gegen den Flächennut-
zungsplan im Bereich OT Sand.

• Über die Anfrage beim Landkreis
zur Anzahl der Vorschläge für die
Beauftragten für Naturschutz der
Verbandsgemeinde Oberes Glan-
tal wird am 05.11.2019 entschie-
den. Die Entscheidung soll noch
vor der Verbandsgemeinderatssit-
zung vorliegen.

• Es liegen Widersprüche von Orts-
gemeinden gegen die Verbands-
gemeindeumlage vor.

nicht öffentlich
Beschaffung von 2 Kleinlöschfahr-
zeugen (KLF) für die Feuerwehren
Hüffler und Quirnbach
a) Sachstand
b) Auftragsvergabe
Die Verwaltung wird ermächtigt,
den Auftrag zur Lieferung und Her-
stellung von zwei Kleinlöschfahr-
zeugen zu erteilen.

Beifahrer/in für den
Winterdienst gesucht
Die Verbandsgemeinde Oberes
Glantal sucht für die Durchführung
des Winterdienstes im Bereich der
ehemaligen VG Schönenberg-Kü-
belberg Beifahrer/innen. Sie fahren
im Räumfahrzeug mit, um auf An-
weisung des Fahrers in besonderen
Situationen behilflich zu sein.
Außerdem ist die Streckendoku-

mentation zu führen. Es handelt
sich um eine geringfügige Beschäf-
tigung im Rahmen der Minijob-Re-
gelung. Der Winterdienst kann zu
jeder Tages- und Nachtzeit und an
Sonn- und Feiertagen notwendig
sein. Wer sich bewerben möchte,
sollte eine Fahrgelegenheit zum
Bauhof in Brücken besitzen und
muss auch mal mit zupacken kön-
nen (körperliche Eignung). Für
Rückfragen stehen Ihnen Frau Brill

und Frau Ambos (Tel. 06373 / 504-
142 oder -141) gerne zur Verfü-
gung.
Bewerbungen richten Sie bitte an
die Verbandsgemeinde Oberes
Glantal, Rathausstr. 8, 66901 Schö-
nenberg-Kübelberg.



Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Herr Christoph Lothschütz, ist jederzeit für Sie zu sprechen. Jedoch empfiehlt sich eine Terminvereinbarung unter Tel.: 06373-
504105 /106 oder schicken Sie eine E-Mail an c.lothschuetz@vgog.de

So können Sie die Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal erreichen:

Ortgemeinde Altenkirchen:
Manfred Geis
Tel.: 0170-7190144 oder 
06386-1362
Sprechzeiten: 
Donnerstag von 19:00-20:30 Uhr,
im Rathaus und nach telefonischer
Vereinbarung

Ortsgemeinde Börsborn:
Uwe Bier
Tel.: 06383-579833 
E-Mail: uwe.bier@myquix.de
Sprechzeiten: 
Mittwoch von 19:00-20:00 Uhr im
Bürgermeister Dienstzimmer im
Dorfgemeinschaftshaus

Ortgemeinde Breitenbach:
Johannes Roth
Tel.: 0170-3898389 
E-Mail: 
ortsbuergermeister@breitenbach-
pfalz.de
Sprechzeiten: 
Donnerstag, 18:30-19:30 Uhr, im
Dorfgemeinschaftshaus

Ortgemeinde Brücken:
Pius Klein
Tel.: 06386-5880
Sprechzeiten: 
Donnerstag, 17:00-19:00 Uhr, im Ju-
gend und Vereinshaus, Hauptstr.
26, 1. Obergeschoss

Ortgemeinde Dittweiler:
Winfried Cloß
Tel.: 0157-85553214
E-Mail: 
buergermeister@dittweiler.de

Sprechzeiten:
Jederzeit nach vorheriger Absprache

Ortsgemeinde
Dunzweiler:
Volker Korst
Tel.: 06373-3365
E-Mail: ob-dunzweiler@gmx.net
Sprechzeiten: 
Mittwochs von 18:30-19:30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus

Ortgemeinde
Frohnhofen:
Thomas Weyrich
Tel.: 06386-7188, 06381-424169
oder Mobil: 0151-15676715
E-Mail:
thomas.weyrich@myquix.de
Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung

Ortsgemeinde 
Glan-Münchweiler:
Karl-Michael Grimm
Tel.: 06383-5161
E-Mail: 
ortsbuergermeister@glan-muench -
weiler.de
Sprechzeiten: 
Montag von 19:00-20:00 Uhr, im
Dorfgemeinschaftshaus oder nach
tel. Vereinbarung

Ortsgemeinde Gries:
Olaf Klein
Tel./ Telefonnummer: 
0152-23664089, 
E-Mail:  ol5.klein@gmail.com
Sprechzeiten: 
nach telefonischer Vereinbarung 

Ortsgemeinde Henschtal:
Roger Decklar
Tel.: 06383-993181 
abends 0170-7102536
roger.d@t-online.de

Ortsgemeinde 
Herschweiler-Pettersheim:
Margot Schillo
Tel.: 06384-993234
die Sprechzeiten sind auf der Hom-
page veröffentlicht.
Homepage mit Kontaktformular:
https://www.herschweiler-petters-
heim.de/kontakt/kontaktformular/

Ortsgemeinde Hüffler:
Helge Schwab
Tel.: 0172-1360660
E-Mail: 
bgm@ortsgemeinde-hueffler.de
Nach telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Krottelbach:
Karlheinz Finkbohner
Tel.: 06386-993116 
E-Mail: 
karlheinz.finkbohner@myquix.de
Sprechzeiten: 
Montag von 18:00-19:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus

Ortgemeinde Langenbach:
Wolfgang Schneider
Tel.: 06384-7295
E-Mail: 
schnewol@t-online.de
Sprechzeiten: 
Montag von 18:00-19:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus oder nach
telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Matzenbach
Andrea Müller (Beigeordnete)
Mobil: 0170-5752738,
Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung

Ortsgemeinde 
Nanzdietschweiler:
Annette Filipiak-Bender,
Tel.:06383-7056
Mobil: 0151-16549925
Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung

Ortsgemeinde Ohmbach:
Gerhard Kauf
Tel.: 0176-30131557
E-Mail:
gerhard.kauf@ohmbach.com 
Sprechzeiten: 
Dienstag von 17:30-18:30 Uhr im
Gemeinderaum Kita

Ortsgemeinde Quirnbach:
Stefanie Körbel
Tel.: 06383-7221 oder
Mobil: 0170-2854865
E-Mail: 
juskoerbel@t-online.de 
Sprechzeiten: 
nach telefonischer Vereinbarung

Ortsgemeinde Rehweiler:
Frank Scholz
Tel 06383-6409, 0151-17886409,
E-Mail:
scholz.rehweiler@gmail.com
Sprechzeiten: 
Donnerstag von 19:00-20:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Rehweiler
und nach Vereinbarung

Ortgemeinde 
Schönenberg-Kübelberg:
Thomas Wolf
Tel.: Rathaus 06373-504295
E-Mail: 
t.wolf@schoenenberg-kuebel-
berg.de
Sprechzeiten: 
Donnerstag 16:00-18-00 Uhr 

Ortsgemeinde 
Steinbach am Glan:
Jörg Fehrenz

Tel.: 06383-5600 
E-Mail: fehrentz@t-online.de
Sprechzeiten: 
Donnerstag von 18:00-19:00 Uhr im
Sitzungssaal der Ortsgemeinde

Ortsgemeinde
Wahnwegen:
Rene Morgenstern
Mobil: 0151-26607769 
Sprechzeiten: 
keine festen Sprechzeiten, jedoch
jederzeit nach vorheriger Absprache

Ortgemeinde
Waldmohr:
Dr. Jürgen Schneider
Tel.: 06373-504 296 
E-Mail: j.schneider@vgog.de
Sprechzeiten: 
Donnerstag, 17:00-18:00 Uhr, im
Rathaus Waldmohr, Büro Ortsbür-
germeister

Öffentliche 
Ausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit Sitz in Schönenberg-
Kübelberg schreibt im Namen der Ortsgemeinde Waldmohr folgen-
de Arbeiten auf Grundlage der VOB/A aus:

Bachverlegung Kita 1 in 66914 Waldmohr
• Gewässer- und Kanalbauarbeiten

Der vollständige Bekanntmachungstext ist veröffentlicht:

1. Submissionsanzeiger     Schopenstehl 15, 20095 Hamburg
                                                   Fax 040/40194031
2. Subreport                            Postfach 910860, 51101 Köln
                                                   Fax 0221/9857866
3. bi, Bauwirtschaftliche 

Information                        Postfach 3407, 24033 Kiel
                                                   Fax 0431/5359225
4. Subreport ELVIS               https://www.subreport.de/E47528159
5. Homepage: 
www.vgog.de                     Rubrik: Aktuelles/Ausschreibungen

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, 09.11.2019
gez.: Lothschütz, Bürgermeister 

Öffentliche 
Ausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung - namens und im Auftrag der
Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal - mit Sitz in Schönen-
berg-Kübelberg schreiben die Baumaßnahme 

„Teilerneuerung der Mischwasserkanalisation in der Rosen-
straße, Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg“ 

auf Grundlage der VOB aus.
Der vollständigen Bekanntmachungstext ist veröffentlicht bei:

1. Submissionsanzeiger     Postfach 201665, 20259 Hamburg
                                                   Fax 040/40194031
2. Subreport                            Postfach 910860, 51101 Köln
                                                   Fax 0221/9857866
3. bi, Bauwirtschaftliche

Information                        Postfach 3407, 24033 Kiel
                                                   Fax 0431/5359225
4. Subreport ELVIS                https://www.subreport.de/E83791885
5. Homepage: 

www.vgog.de                    Rubrik: Aktuelles/Ausschreibungen

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, 02.11.2019
gez.: Lothschütz, Bürgermeister 

Alle Friedhöfe im Bereich der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Liebe Friedhofsbesucher,
um Frostschäden an den Wasserleitungen zu vermeiden, werden jedes
Jahr die Wasserzapfstellen auf den Friedhöfen aller Ortsgemeinden der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
- je nach Witterung - bis spätestens KW 46/47 abgestellt.
Sollte sich bereits vorher Frost einstellen, so muss das Wasser schon
früher abgestellt werden.

Gleichzeitig weisen wir jetzt schon darauf hin, dass während der Winter-
zeit auf den Friedhöfen eingeschränkter Winterdienst besteht.

Wir bitten die Friedhofsbesucher um Verständnis und Beachtung.

Ihre Friedhofsverwaltung
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal



Öffentliche 
Ausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit Sitz in Schönenberg-
Kübelberg schreibt im Namen der Ortsgemeinde Waldmohr folgen-
de Arbeiten auf Grundlage der VOB/A aus:

Deckensanierung Rathausstraße Waldmohr, 2. BA
• Fräsarbeiten, Asphaltarbeiten

Der vollständige Bekanntmachungstext ist veröffentlicht:

1. Submissionsanzeiger     Schopenstehl 15, 20095 Hamburg
                                                   Fax 040/40194031
2. Subreport                            Postfach 910860, 51101 Köln
                                                   Fax 0221/9857866
3. bi, Bauwirtschaftliche 

Information                        Postfach 3407, 24033 Kiel
                                                   Fax 0431/5359225
4. Subreport ELVIS               https://www.subreport.de/E14727257
5. Homepage: 

www.vgog.de                    Rubrik: Aktuelles/Ausschreibungen

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, 09.11.2019
gez.: Lothschütz, Bürgermeister 

Öffentliche 
Ausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit Sitz in Schönenberg-
Kübelberg schreibt im Namen der Ortsgemeinde Waldmohr folgen-
de Arbeiten auf Grundlage der VOB/A aus:

Neugestaltung Rathausstraße Waldmohr, 3. BA
• Verkehrswegebauarbeiten

Der vollständige Bekanntmachungstext ist veröffentlicht:

1. Submissionsanzeiger     Schopenstehl 15, 20095 Hamburg
                                                   Fax 040/40194031
2. Subreport                            Postfach 910860, 51101 Köln
                                                   Fax 0221/9857866
3. bi, Bauwirtschaftliche

Information                        Postfach 3407, 24033 Kiel
                                                   Fax 0431/5359225
4. Subreport ELVIS               https://www.subreport.de/E55151974
5. Homepage:

www.vgog.de                    Rubrik: Aktuelles/Ausschreibungen

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, 09.11.2019
gez.: Lothschütz, Bürgermeister 

Volkstrauertag
Ortsgemeinde        Ort                           Zeit                Programm

Börsborn                    Friedhofshalle        14.00 Uhr      Kranzniederlegung am Ehrenmal, Andacht/Lesung
von Pfarrer Bröcker und Musikbeitrag von Herrn Müller

Breitenbach               Katholische             10:30 Uhr      Ökumenischer Gottesdienst in der katholische
                                      Kirche Friedhof                                 Kirche mit anschließender Kranzniederlegung am

Friedhof Breitenbach

Brücken                      Friedhof                    11:00 Uhr      Stille Kranzniederlegung 

Dunzweiler                 Prot. Kirche             09:00 Uhr      Ökum. Gottesdienst mit musikalischer Beglei-
                                      Friedhof                                              tung der Männerchorgemeinschaft Breitenbach/

Dunzweiler. Im Anschluss erfolgt eine Kranznieder-
legung am Ehrenmal durch die Gemeindevertretung.

Glan-Münchweiler   Friedhofshalle/      11:30 Uhr      Ansprache von Herrn Pfarrer Bröcker, Liedbeiträge
                                      Kriegerdenkmal                              des gemischten Chors des Musik- und  Gesangver-

eins Glan-Münchweiler, Kranzniederlegungen durch
die Ortsgemeinde und die Ortsvereine

Gries                            Kirche                       10: 00 Uhr     Gottesdienst mit anschließender Kranzniederle-
gung am Ehrenmal auf dem Friedhof

Henschtal                   Kriegerdenkmal     10:15 Uhr      Gottesdienst in der ev. Kirche Quirnbach anschlie -
ßend Ansprache und Kranzniederlegung am Krieger-
denkmal in Henschtal.

Herschweiler-            Friedhofshalle/      11.20 Uhr      Ansprache durch die OBM und den Vertreter 
Pettersheim               Denkmal                                            der Patenschaftsbatterie des Artillerielehrbataillons

345. Gebet mit Pfarrer Robin Braun und Musikbei-
trag des Musikvereins.  

                                                                                                   Kranzniederlegung der Gemeinde, örtlichen Vereine
und Bundeswehr.

Hüffler                         Friedhof                    11:15 Uhr      Kranzniederlegung mit Bundeswehr, Solotrompeter
und Gesangsverein

Krottelbach                Gedenkmal Fried-  11:30 Uhr      Kranzniederlegung am Ehrenmal
                                      hof Friedhofshalle

Langenbach               Friedhof                    11:30 Uhr      Ansprache durch den OBM und Kranzniederlegung

Matzenbach               Ehrenmal                 14:00 Uhr      Ansprache und Kranzniederlegung am Ehren-
                                      OT Gimsbach                                    mal neben der Kirche in Gimsbach

Nanzdietschweiler   Evangelische          09:00 Uhr      Gottestdienst mit Musikverein und an-
                                    Martinskirche                                   schließender Kranzniederlegung am Ehrenmal im

OT Dietschweiler

Quirnbach                  Gottesdienst           10.15 Uhr     Gottesdienst in der evangelischen Kirche zu Quirn-
                                      evangelische                                    bach unter Mitwirkung der Chorgemeinschaft Quirn-
                                      Kirche                                                 bach/Henschtal und des Trompeters Bernd Udo

Schneider
                                      Friedhof                    11.00 Uhr      Gedenkfeier mit Ansprache der Ortsbürgermeis-
                                      Quirnbach                                         terin, Trompetensolo und Kranziederlegung
                                      Friedhof                    11.15 Uhr      Gedenkfeier mit Ansprache von Hauptmann Kohn
                                      Liebsthal                                            (Patenbatterie der Bundeswehr), Trompetensolo
                                                                                                   und Kranzniederlegung

Rehweiler                   Denkmal                  11:30 Uhr      Ansprache und Kranzniederlegung
                                      Rehweiler

Schönenberg-           Denkmal Ortsteil   11:30 Uhr      Ansprache des OBM mit Kranzniederlegung, 
Kübelberg                  Schmittweiler                                   Gebet Herrn Pfarrer Kapolka und Musikvortrag der

Pfarrkapelle

Steinbach am Glan  Ehrenmal am          10:00 Uhr      Ansprache des OBM mit anschließender 
                                      alten Friedhof                                   Kranzniederlegung

Wahnwegen               Ev. Gemeindeh.      14:00 Uhr      Ansprachen durch den OBM und gemeinsame 
                                      in Wahnwegen                                 Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Ansch-

ließend lädt die Gemeinde zu Kaffee und Kuchen ins
Ev. Gemeindehaus

Waldmohr                  Ehrenmal im Park  11.30 Uhr      Musikalische Begleitung durch den  Musikverein
Waldmohr, Ansprache ev. Kirche mit Kranzniederle-
gung durch Reservistenverein 

Das passende Fahrzeug 
für jedermann.



9,Das zur Abfindung der Teilnehmer nicht benötigte Land (Masse-
grundstücke) wird nach § 54 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008
(BGBl. I Seite 2794) im Flurbereinigungsplan gegen Geldausgleich zu
Eigentum zugeteilt. 

Wer an einer solchen Landzuteilung interessiert ist, wird hiermit aufgefordert, beim DLR
Westpfalz bis spätestens 18.12.2019 ein schriftliches Gebot abzugeben.

Es handelt sich hierbei um folgende Flurstücke: 

Gemarkung Flur Flurst      Fläche   Wertein-  Nutzungs-         Lage                        Mindest-
                               Nr.           m

2
          heiten      art                                                         gebot

                                                                                                                                              in Euro
Wahnwegen  0   3542       2404     504,84    Grünland            Am Schwarzen      950,00
Wahnwegen  0   3632       1644     131,52    Mischwald         Hinterm 
                                                                                                                Mühlwald               250,00
Wahnwegen  0   3642/4 9357      2126,36  Grünland            Schlundsberg       
                                                                                  u. Mischwald                                       4000,00
Wahnwegen  0    3645/3 2861      228,88  Mischwald 
                                                                                  Mühlwald                                             430,00
Wahnwegen  0   3650       758       60,64   Mischwald 

Gemarkung Flur Flurst      Fläche   Wertein-  Nutzungs-         Lage                        Mindest-
                               Nr.           m

2
          heiten      art                                                         gebot

                                                                                                                                              in Euro

                                                                                  Mühlwald                                             115,00
Wahnwegen  0   3656       1254     100,32   Mischwald 
                                                                                  Mühlwald                                             190,00

Für die Landzuteilung gelten die vom DLR Westpfalz festgelegten Zuteilungsbedingun-
gen. Die Bewerber erkennen mit der Abgabe ihrer Gebote diese Bedingungen als für sie
rechtsverbindlich an.
Für die Gebote sind die bereitgestellten Bewerbungsvordrucke zu verwenden.

Eine Liste und eine Karte, in der die Massegrundstücke eingetragen sind, sowie die Zutei-
lungsbedingungen liegen beim DLR Westpfalz vom 18.11.2019 bis 18.12.2019, jeweils
zwischen 9.00-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr sowie bei dem Vorsitzenden der Teilneh-
mergemeinschaft, Herrn Karl Theiß, Hauptstraße 52, 66909 Wahnwegen, vom
18.11.2019 bis 18.12.2019, jeweils zwischen 9.00-12.00 Uhr und 13.30-15.30 Uhr zur
Einsichtnahme aus.  Die Bewerbungsvordrucke können dort zu vorgenannten Terminen
abgeholt werden. Alle Unterlagen können auch im Internet unter www.dlr.rlp.de herunter
geladen werden (unter „Direkt zu“ ist „Bodenordnungsverfahren“ zu wählen und dann
„Wahnwegen“ in das Suchfeld einzugeben).  

Im Auftrag
Knut Bauer

Gemeinsame Veröffentlichung
für die Ortsgemeinden Wahnwegen, Herschweiler-Pettersheim, Langenbach, Krottelbach, Glan-Münchweiler,
Rehweiler, Steinbach am Glan, Ohmbach, Henschtal, Quirnbach und Hüffler

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz                                                                                                               67655 Kaiserslautern, 05.11.2019
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Fischerstraße 12
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Wahnwegen - Aktenzeichen: 21088-HA10.2. Telefon: 0631-36740, Telefax: 0631-3674255

Zuteilung der Massegrundstücke gegen Geldausgleich 

Das LAND und seine LEUTE im



(VZ-RLP / 5.11.2019) Welche För-
dermittel gibt es für Energiespar-
maßnahmen? Was sollte ich bei der
geplanten Dachsanierung beach-
ten? Ist es sinnvoller die Dachschrä-
gen zu dämmen oder den Speicher-
boden? Was ist ein hydraulischer
Abgleich der Heizungsanlage und
lohnt sich das? Rechnet sich eine
Solaranlage? Diese und viele weite-
re Fragen stellen Ratsuchende tag-
täglich an die Energieberater der
Verbraucher-zentrale Rheinland-
Pfalz. Hauptsächlich Besitzer selbst
genutzter Ei-genheime finden den
Weg in einen der über 60 Energie-
beratungsstan-dorte der Verbrau-
cherzentrale in Rheinland-Pfalz.
Aber auch Mieter, Vermieter, Bau-
herren, Kaufinteressenten oder Be-
wohner von Eigen-tumswohnungen
suchen den Rat der erfahrenen
Fachleute. 

Besonders komfortabel ist die
schriftliche Beratung. Ratsuchende
kön-nen sich über die Internetseite
www.energieberatung-rlp.de oder
direkt per Mail an energie@vz-rlp-
de an die Energieexperten wenden. 
Unter der kostenfreien Rufnummer
0800 - 60 75 600 können Termin-
vereinbarungen oder auch eine te-
lefonische Beratung erfolgen. Die
Energiehotline ist montags von 9
bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie di-
ens-tags und donnerstags von 10
bis 13 und 14 bis 17 Uhr zu errei-
chen.  
Herzstück der Energieberatung ist
und bleibt jedoch die individuelle
Beratung im persönlichen Gespräch
mit den Energieberaterinnen und
Energieberatern. Die Beratung ist
unabhängig von jeglichem Anbiete-
rinteresse und dank Bundes- und
Landesförderung kostenfrei. 

Eine vorhergehende Terminverein-
barung ist erforderlich.

Die Beratungsgespräche sind kos -
tenlos. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden wie
folgt statt:

• Schönenbe rg -Kübe lbe rg :
Samstag, den 21.12.19 von 10
- 12.00 Uhr in der Verbandsge-
meindeverwaltung, Rathaus-
straße 8, telefonische Voranmel-
dung unter 
0 63 73/504-105, -106. 

• Waldmohr: Samstag, den
07.12.19 von 8.30 - 13.45 Uhr
im Bürgerhaus, Saarpfalzstraße
12, Seiteneingang benutzen (Feu-
erwehreinfahrt). Voranmeldung
unter 0 63 73/504-106, -105.

Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Energieberatung der Verbraucherzentrale
- auch online und telefonisch

Jahresrechnung 2016 
für die Wasserversorgung der ehemaligen Verbandsgemeindewerke
Waldmohr liegt aus 

Die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Frankfurt/Main hat den Jah-
resabschluss der Verbandsgemeindewerke Waldmohr - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirt-
schaftsjahr 2016 geprüft und mit dem Bestätigungsvermerk versehen.
Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am 05.11.2019 den Jahresabschluss
2016 festgestellt und gleichzeitig beschlossen, den in der Bilanz ausgewiesenen Verlust in Höhe von
56.527,52 Euro auf die Rechnung des Jahres 2017 vorzutragen.
Der festgestellte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016, die Jahresbilanz, die Gewinn- und Ver-
lustrechnung und der Jahresbericht der Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung - lie-
gen in der Zeit vom 15. November 2019 bis einschließlich 29. November 2019 bei der Verbandsgemein-
deverwaltung, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, während den üblichen Dienststunden
öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

Schönenberg-Kübelberg, 06.11.2019
Verbandsgemeindeverwaltung:
gez.: Lothschütz, Bürgermeister

Jahresrechnung 2016 
für die Abwasserbeseitigung der ehemaligen Verbandsgemeindewerke
Waldmohr liegt aus

Die WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Frankfurt/Main hat den Jah-
resabschluss der Verbandsgemeindewerke Waldmohr - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das
Wirtschaftsjahr 2016 geprüft und mit dem Bestätigungsvermerk versehen.
Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am 05.11.2019 den Jahresabschluss
2016 festgestellt und gleichzeitig beschlossen, den in der Bilanz ausgewiesene Gewinn in Höhe von
106.406,63 Euro auf die Rechnung des Jahres 2017 vorzutragen.
Der festgestellte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016, die Jahresbilanz, die Gewinn- und Ver-
lustrechnung und der Jahresbericht der Verbandsgemeindewerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung
- liegen in der Zeit vom 15. November 2019 bis einschließlich 29. November 2019 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, während den üblichen Dienststun-
den öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Schönenberg-Kübelberg, 06.11.2019
Verbandsgemeindeverwaltung:
gez.: Lothschütz, Bürgermeister

Struktur- und
Genehmigungs-
direktion Süd
Die Umweltbehörde 
für das Südliche 
Rheiland-Pfalz

Gründerfrühstück 
des Einheitlichen 
Ansprechpartners 
bei der SGD Süd

Am 20. November 2019 um
8.30 Uhr lädt der Einheitliche
Ansprechpartner zum kostenlo-
sen Gründerfrühstück ein. Alle,
die mit dem Gedanken spielen
sich selbstständig zu machen
oder bereits gegründet haben,
sind zum gegenseitigen Aus-
tausch eingeladen. Begleitet
wird das Gründerfrühstück von
dem Impulsvortrag des Pro So-
cial Business e.V. zum Thema
„Gründungsfinanzierung für
kleine Unternehmen“. Das Früh-
stück findet in der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Süd,
Friedrich-Ebert-Straße 14,
67433 Neustadt statt. Die Teil-
nehmeranzahl ist begrenzt, um
Anmeldung bis 18.11.2019 un-
ter Telefon 06321/99-2233
oder E-Mail 
eap@sgdsued.rlp.de 
wird gebeten. 

Unsere Jubilare
Breitenbach
14.11.   Bernhard Nagel                  72
15.11.   Gerda Lothschütz              89
20.11.   Maria Vogel                         83

Brücken
18.11.   Gudrun Schmidt                73
19.11.   Gudrun Ai                             72

Dittweiler
19.11.   Anna Becker                        73

Dunzweiler
16.11.   Irene Weingart                    81
20.11.   Erich Hedrich                      87

Henschtal
20.11.   Luzie und Horst Feick
               Diamanene Hochzeit

Herschweiler-Pettersheim
17.11.   Karl Heinz Bornträger       76
18.11.   Manfred Müller                  78
18.11.   Steffi Schuck                      71
21.11.   Herbert Wangerin              70

Hüffler
19.11.   Josef Baumgartner            71

Nanzdietschweiler
21.11.   Peter Ludes                         71

Schönenberg-Kübelberg

OT Kübelberg
17.11.   Elisabetha Kreuzer            82
20.11.   Emilie Reger                        85
21.11.  Alois Klein                           73

OT Sand
15.11.   Karl Heinz Müller               79
18.11.   Carl Kühl                              81

OT Schmittweiler
18.11.   Ellen Schindler                   75

OT Schönenberg
16.11.   Siegfried Nickel                 76
18.11.   Franz Göddel                       70
20.11.   Viola Jantzem                     70

Waldmohr
15.11.   Doris Munz                          72
17.11.   Rudolf Gehlen                     84
18.11.   Eleonore Uhle                     75
19.11.   Christine Emser                  74

Bekanntmachung
des Abwasser-
zweckverbandes 
„Mittleres Glantal“

Gemäß § 7 Abs. 1 des Landes-
gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KomZG) in
Verbindung mit § 97 Abs. 1 der
Gemeindeordnung (GemO)
weist der Abwasserzweckver-
band „Mittleres Glantal“ dar-
aufhin, dass der Entwurf der
Haushaltssatzung mit Wirt-
schaftsplanentwurf und weite-
ren Anlagen für das Wirtschafts-
jahr 2020 in der Zeit vom 15.
November bis einschließlich
29. November 2019 bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Ku-
sel-Altenglan, am Standort Al-
tenglan, Schulstraße 3-7,
66885 Altenglan, Zimmer A - EG
04, während der üblichen
Dienstzeiten, für die Einwohne-
rinnen und Einwohner im Ver-
bandsbereich zur Einsichtnah-
me ausliegt. Bis zum Ablauf der
14-tägigen Offenlegung (Aus-
schlussfrist) können bei vorge-
nannter Stelle schriftlich Vor-
schläge zum Planentwurf einge-
reicht werden.

Kusel, den 13. November 2019
gez. Roger Schmitt

Zur
LIEBE
gehören
zwei. 
Und

manchmal
eine

ANZEIGE.



Neues aus dem Verbandsgemeinderat 
Oberes Glantal
Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 5 GemO  Unterrichtung der Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntga-
be der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Verbandsgemeinderat Oberes
Glantal hat in seiner Sitzung am
08.10.2019 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich
Verpflichtung eines nach -
rückenden Ratsmitgliedes

Bürgermeister Christoph Loth-
schütz verpflichtet Frau Denise End
als Ratsmitglied. Frau End rückt für
das ausgeschiedene Ratsmitglied
Manfred Rosin in den Verbandsge-
meinderat nach.

a.) Satzung über die Erhebung
von Entgelten für die öffentli-
che Abwasserbeseitigung -
Entgeltsatzung Abwasserbe-
seitigung- der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal vom
..........

b.) Satzung über die Erhebung
von Entgelten für die öffentli-
che Wasserversorgung - Ent-
geltsatzung Wasserversor-
gung- der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal vom ..........

a.) Dem dieser Beschlussvorlage
beigefügten Entwurf der Satzung
über die Erhebung von Entgelten
für die öffentliche Abwasserbe-
seitigung -Entgeltsatzung Ab-

wasserbeseitigung- der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal
vom wird zugestimmt.

Der § 25 Abs 2 Vorausleistungen
soll wie folgt geändert werden:
Die Vorausleistungen werden in
monatlichen Raten erhoben.

b.) Dem dieser Beschlussvorlage
beigefügten Entwurf der Satzung
über die Erhebung von Entgelten
für die öffentliche Wasserversor-
gung -Entgeltsatzung Wasser-
versorgung- der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal vomwird
zugestimmt.

Der § 21 Abs 2 Vorausleistungen
soll wie folgt geändert werden:
Die Vorausleistungen werden in
monatlichen Raten erhoben.

Auftragserweiterung Wasser-
leitung Ringstraße Nanz -
dietsch weiler, 2. Bauabschnitt

Der Auftragserweiterung „Wasser-
leitung Talstraße“ an die Fa. Märker
zu brutto 88.500,00 Euro wird zuge-
stimmt. Grundlage bildet der
Hauptvertrag sowie die Kostenauf-
stellung des Ing.-Büro Dilger, die
mit netto 74.369,75 Euro ab -
schließt.

Nachbesetzung des
a) Werkausschusses und
b) Arbeitskreises Wirtschaft

Der Rat beschließt die Nachbeset-
zung zu den Punkten a) und b) gem.
§ 40 Abs. 5 GemO per Akklamation
durchzuführen. Die Beschlussfas-
sung erfolgte jeweils einstimmig.

Zu a) 
Nachbesetzung 
Werksausschuss;
Herr Nico Marchetti wird als Mit-
glied und Herr Karl Kreutzer als
stellv. Mitglied in den Werksaus-
schuss gewählt.

Zu b) 
Nachbesetzung 
Arbeitskreis Wirtschaft:
Auf Nachfrage von Bürgermeister
Lothschütz erklärt Ratsmitglied De-
nise End (Die Linke), dass von der
Partei „Die Linke“ niemand für den
Arbeitskreis Wirtschaft vorgeschla-
gen wird.

Neubesetzung des Senioren-
rates des Landkreises Kusel; 
Benennung von drei Vertretern

Folgende Personen wurden als Ver-
treter für den Seniorenbeirat ge-
wählt: Bereich Glan-Münchweiler:

Verbandsgemeindekasse - als Vollstreckungsbehörde - Oberes Glantal
Standort S3 - Glanstraße 46, 66901 Schönenberg-Kübelberg

Öffentliche Mahnung
Die Verbandsgemeindekasse macht darauf aufmerksam, dass bis zum

15.11.2019
sämtliche öffentlich-rechtliche Abgaben und privatrechtliche Forderungen, wie z.B. Grundsteuer, Gewer-
besteuer, Wasser- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, Kindergartenbeiträge, Mieten und Pachten,……..etc. fällig waren.

Sollten Sie noch nicht alle geschuldeten Beträge beglichen haben, werden Sie gebeten die Rückstände
innerhalb einer Woche auszugleichen.

Die Forderungen müssten sonst mittels Vollstreckung zwangsweise eingezogen werden.

Bitte überprüfen Sie die Ihnen vorliegenden Bescheide. 
Manche Bescheide (z.B. Abgabenbescheid - Grundsteuer) haben eine Dauerwirksamkeit, d.h. die
2017/2018 ergangenen Bescheide gelten möglicherweise weiterhin und sind zu beachten (Zahlungsan-
forderung für kommende Jahre, Seite 2).
Sie ersparen sich dadurch vermeidbare Mahn- bzw. Vollstreckungskosten.

Schönenberg-Kübelberg, den 14.11.2019
Verbandsgemeindekasse
gez. Feller, (Kassenverwalter)

Willi Specht
Bereich Schönenberg-Kübelberg:
Wolfgang Hubig Bereich Waldmohr:
Werner Rimkus

Änderung der Hauptsatzung
Dem als Tischvorlage ausgearbeite-
te Entwurf 1 (Hauptsatzung mit Ein-
arbeitung der Brandschutzerzieher)
wird zugestimmt.

Dem als Tischvorlage ausgearbeite-
te Entwurf 2 (Hauptsatzung mit der
bereits beschlossenen Einarbei-
tung der Brandschutzerzieher, so-

wie Senkung der Sitzungspauscha-
le und tatsächliche Abrechung der
Fahrkosten) wird nicht zugestimmt.

Wahl von zwei Vertretern nach
§ 8 des Gesellschaftsvertra-
ges für die SolarGmbH

Die Wahl der Vertreter für die Solar
GmbH wird gem. § 40 Abs. 5 GemO
per Akklamation durchgeführt. Vom
Rat werden folgende Personen in
den Aufsichtsrat der Solar-GmbH
gewählt:
-Armin Blon
-Gerald Meyer

Das Revier der SCHNÄPPCHENJÄGER:
Das                          .

Norbert Weber: 
„Architektur, Visuelle
Fundstücke, Fotografie“
Ausstellungsbesuche von Schülern und Lehrern der IGS

Vom 23. bis 25.09.2019 hatten alle
Schüler der Klassenstufen 5 und 6
die Gelegenheit, die Ausstellung
von Norbert Weber in der Kultur-
und Festhalle zu besuchen.
Frau Büdel lud zu einem „Spazier-
gang“ ein. Solch großformatige Fo-
tos hatten die Schüler keineswegs
erwartet. Verwundert waren sie
auch, was sie auf den „Bildern“ zu
sehen bekamen. Die nicht alltägli-
chen Fotomotive animierten die Kin-
der zum Rätseln und Entdecken und
riefen das ein oder andere Lächeln
hervor.

Eigens nach Waldmohr kamen die
BK-Kurse der Klassenstufen 11 und
13. Zu deren Terminen erschien
auch der Künstler selbst, somit
konnte hier ein guter Einblick in die
Entstehung der fotografischen

Kunstwerke vermittelt werden. Herr
Weber,  pensionierter Lehrer für
Biologie und Chemie, gab den
Schülern Materialien an die Hand,
was diese so nicht erwarteten und
sehr schätzten.
Alle Schüler und Lehrer, die diese
Ausstellung sehen durften, sagen
für die angenehme Zeit DANKE und
wünschen Herrn Weber und Frau
Büdel beim Genuss des mitge-
brachten „IGS-Gold Bienenhonig“
angenehme Erinnerungen an die
schönen Momente.

Wir freuen uns, wenn Sonderöff-
nungszeiten uns im März 2020 den
Besuch der Ausstellung von Ilse
Schäfer „Zeichnen-Malen-Drucken“
ermöglichen.

Marina Barh-Neuheisel



Benefizkonzert
AGV Altenkirchen
Am Samstag, den 26.10.2019, ver-
anstalteten der Kinder- und Jugend -
chor „Young Voices Kids“ und „Yo-
ung Voices“ des AGV Altenkirchen
zusammen mit dem Akkordeonor-
chester „push'n pull“ der Musik-
schule Fröhlich ab 17 Uhr ein Bene-
fizkonzert im Foyer der Firma Mini-
tec in Schönenberg-Kübelberg. 
Die gesammelten Spenden kom-
men dem Reinha Rosary Health
Centre in Nairobi, als auch der Ar-
nold-Jannssen-Schule für Waisen-
kinder in Südafrika zu Gute und
werden zeitnah übergeben. 

Wie bereits das Benefizkonzert im
letzten Jahr gezeigt hat, war es der
Wunsch der beiden Chöre und des
Orchesters erneut ein gemeinsa-
mes Konzert zu veranstalten und
sich dabei für einen guten Zweck
einzusetzen. 

Engagement und die Gemeinschaft
aller wurde bei der Suche nach ei-
nem Spendenprojekt, der gesamten
Liedauswahl, sowie der gesamten
organisatorischen Planung großge-
schrieben. Begeistert von dem En-
gagement und dem Einsatz der Fa-
milie Bauer (Fa. Minitec) bei den
beiden Institutionen in Afrika, wa-
ren alle Mitwirkenden des Konzer-
tes motiviert dem Traum eines un-
beschwerten Lebens aller Kinder
auf der Welt ohne Diskriminierung,

mit der Chance auf Bildung und ei-
ner guten ärztlichen Versorgung ein
Stückchen näher zu kommen. Um
diesem Wunsch von Chancen-
gleichheit und Freundschaft Aus-
druck zu verleihen, nutzten die Chö-
re symbolisch bunte Tücher und
auch mit Lichtern wurde gearbeitet.
Die Planung, den Ablauf und die Ge-
staltung des Konzertes übernah-
men die beiden Chöre in Kooperati-
on mit dem Akkordeonorchester in
Eigenregie. 
Hierbei wurde deutlich, dass jeder
an der Gestaltung mitwirken konn-
te. Die Moderationen und Re-
debeiträge wurden sowohl von den
Sängern und Sängerinnen der 
Young Voices, der Young Voices
Kids, als auch von den Musikerin-
nen und Musikern des Akkordeon -
orchesters push'n pull vorgetragen. 
Der Rahmen des Benefizkonzertes
bot zudem genügend Platz dafür,
dass sich jede der drei Formationen
einzeln präsentieren konnte,
gleichzeitig aber auch eine Fülle an
Liedern gemeinsam musiziert und
so das gemeinsame Ziel des Kon-
zertes verdeutlicht werden konnte.
Dieses Event bot außerdem allen
Mitwirkenden eine win-win Situati-
on, denn zum einen die Fähigkeit
gemeinsam etwas aufzubauen und
gleichzeitig das gute Gefühl sich für
Kinder einzusetzen, für die gute Bil-
dung, Gesundheit und ein gutes so-

ziales Umfeld keine Selbstverständ-
lichkeit ist.       

Beide Chöre sind wieder bei der 14.
festlichen Neujahrsgala des AGV Al-
tenkirchen am 18.01.2020 in der
St. Valentinskirche in Kübelberg zu
hören. Weiterhin haben alle Forma-
tionen gemeinsam auch für das
kommende Jahr wieder ein Benefiz-
konzert ins Auge gefasst.

Das Benefizkonzert wurde im Rah-
men des Entwicklungsprogramms
EULLE unter Beteiligung der Eu-
ropäischen Union und des Landes
Rheinland-Pfalz, vertreten durch
das Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau
Rheinland-Pfalz gefördert.

Ortsverein 
feiert 50. Jubiläum
Altenkirchen. Der Landfrauenver-
ein Altenkirchen hat am 22. Okto-
ber im Anschluss  der Mitgliederver-
sammlung und Programmvorstel-
lung 2020 im kleinem Rahmen sein
50-jähriges Jubiläum gefeiert. Sabi-
ne Lauer erinnerte an die Geschich-
te und ehrte Mitglieder, die auch in
diesem Jahr ein rundes Jubiläum fei-
ern, darunter 4 Gründungsmitglie-
der. Heute zählt der Verein 132 Mit-
glieder.
Beim gemeinsamen Abendessen
konnten wir die vergangenen Jahre
mit schönen Bildern noch einmal
Revue passieren lassen. 

Ausgezeichnet wurden die Grün-
dungsmitglieder: Schmidt Zita,

Schmuck Melanie, Wern Ursula und
Wolf Lilli.
Für 50 Jahre wurden geehrt Böhn-
lein Elfriede und Böhnlein Heide.

Für 40 Jahre Amann Christel, Becker
Margot, Becker Ursula, Beschmann
Liane, Damaschke Brigitte, Denig
Rita, Fix Rita, Müller Christel, Wag-
ner Carla und Jung Inge. 

Für 30 Jahre Böhnlein Annelie, Jung
Heide und Meyer Gabi.

Für 20 Jahre Färber Ingrid, Hollän-
der Martina, Korn Corinna und
Schramm Annemie.

Für 10 Jahre Böhnlein Elke.

v.l.n.r.: Denig Rita, Damaschke Brigitte, Amann Christel, Fix Rita,
Jung Inge, Böhnlein Heide, Jung Heide, Böhnlein Annelie, Schmidt
Zita (Gründungsmitglied), Meyer Gabi, Schmuck Melanie (Grün-
dungsmitglied), Becker Ursula, Becker Margot.

Dorferneuerung
Altenkirchen. Der Arbeitskreis Kin-
der und Jugendliche hat in seiner
Sitzung am 21. Oktober verschiede-
ne Themenfelder beraten und feh-
lende Möglichkeiten der Jugend
sich zu treffen festgestellt. Neben
der Nutzung von Jugendzentren in-
nerhalb der Verbandsgemeinde
wäre ein eigener Raum vor Ort wün-
schenswert.
In Bedesbach wurde vor einigen
Jahren für diesen Zweck ein Eisen-
bahnwaggon umfunktioniert. Ähnli-
ches könnte auch mit einem Bauwa-
gen erreicht werden.
Zur Besichtigung des „Jugendrau-
mes“ in Bedesbach führt uns eine
Exkursion dort hin.

Treffpunkt Samstag 23. November
2019 um 10.00 Uhr in Bedesbach
am Bahnhof.
Im Anschluss an die Fahrt nach Be-
desbach trifft sich der Arbeitskreis
im Rathaus.
Bitte Fahrgemeinschaften bilden.
Wer noch eine Mitfahrgelegenheit
braucht bitte Klaus Dockendorf an-
rufen 0157 58278914
Es wird um rege Teilnehme gebeten.
Wie immer ist die Arbeitsgruppe für
alle Kinder, Jugendliche, Bürgerin-
nen und Bürger offen.
Herzliche Einladung durch den Bür-
germeister, den Ortsgemeinderat
und den Moderator 
Klaus Dockendorf

HEIMAT-  UND 
WANDERVEREIN

November-
wanderung

Altenkirchen. Die Novemberwan-
derung ist am Sonntag, 17. Novem-
ber 2019. Treffpunkt 14.00 Uhr
Stockbrunnen. Die anschließende
Erstellung des Wanderplans 2020
ist ab 16.00 Uhr dann im Rathaus.
Für einen kleinen Imbiss wird ge-
sorgt.

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 21.11.2019, um 19:00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses, Friedhofstraße 3, 66903 Altenkirchen
eine Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Altenkir-
chen statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 - öf-
fentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung über das Forsteinrichtungs-

werk 2020 - 2030
2. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan

2020 und die Brennholzpreise 2020
3. 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der

Ortsgemeinde Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2019
a) 1. Nachtragshaushaltssatzung
b) 1. Nachtragshaushaltsplan
c) Investitionsübersicht
d) Ermächtigung der Verwaltung zur Kreditaufnahme im Be-

darfsfall
4. Änderung der Hauptsatzung
5. Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO 

nicht öffentlich
6. Zuschussantrag

Altenkirchen, den 6. November 2019 
gez. Manfred Geis
-Ortsbürgermeister -

ALTENKIRCHEN

Das                     -
an alle - für alle



KINDERGARTEN SONNENHÜGEL

Der neue Elternaus-
schuss stellt sich vor
Altenkirchen. Auf einem gut be-
suchten Elternabend wurde der El-
ternausschuss für das Jahr
2019/2020 gewählt. 
Dieser setzt sich wie folgt zusam-
men: Frau Westermann, Frau Sadi-
kovic, Frau Becker, Frau Decker,
Frau Klinck, Frau Suhr.  Als Vorsit-
zende wurde Frau Westermann ge-
wählt, Schriftführerin ist Frau
Klinck. Das Team der Kita und der

Träger bedanken sich bei dem El-
ternbeirat 2018/2019 für die gute
Zusammenarbeit und tatkräftige
Unterstützung im vergangenen Kin-
dergartenjahr. 

Wir freuen uns auf eine konstruktive
Zusammenarbeit und ein spannen-
des und abwechslungsreiches Jahr
mit dem neu gewählten Elternaus-
schuss. 

BREITENBACH

Weihnachtsmarkt
Breitenbach. Wie immer am 2 Ad -
ventwochenende, Samstag den
07.12.2019 ab 15:00 Uhr findet in
Breitenbach wieder ein Traditionel-
ler Dorf -Weihnachtsmarkt statt.
Alle teilnehmenden Vereine laden
hierzu recht herzlich auf den Brei-
tenbacher Schulhof ein. Neben Lie-
dern und Vorträgen wartet ein reich-

haltiges Essen- und Getränkeange-
bot auf Sie. Der Nikolaus kommt um
17:00 Uhr und hat für alle „braven“
Kinder auch eine kleine Überra-
schung in seinem Sack. Wir hoffen,
wir sehen uns auf einem gemütli-
chen, besinnlichen und friedlichen
Weihnachtsmarkt. 
Im Namen der Vereine Uwe Staab

Die Jagdgenossenschaft 
informiert
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 30.11.2019 findet
von 09.00 bis 14.00 Uhr die diesjährige Treibjagd in Breitenbach
im Bereich Seererwald, Grube Labach und Wald hinterm Schützen-
haus statt. Außerdem betroffen sind die angrenzenden Bereiche
der Reviere Dörrenbach, Werschweiler und Saal. 
Aus Sicherheitsgründen werden an diesem Tag einige Wirtschafts-
und Waldwege gesperrt. Eine Beschilderung erfolgt als zusätzli-
cher Hinweis. Hunde sind an diesem Tag unbedingt an der Leine zu
führen. Land- und forstwirtschaftliche Arbeiten bitten wir an einem
anderen Tag auszuführen.

BRÜCKEN

Gedenkgottesdienst
Brücken. Die „Original Westpfälzer
Musikanten“ gestalten am Sonn-
tag, 24.11.2019 um 9.00 Uhr in der
katholischen Kirche St. Laurentius
in Brücken einen Gedenkgottes-
dienst für die verstorbenen Mitglie-
der des Musikvereins Brü cken.

Happy Halloween
Brücken. Auch in unserer Blockflö-
tengruppe wurde letzte Woche or-
dentlich Halloween gefeiert. Das
Flöten wurde vor lauter Hexen und

Geistern dennoch nicht vergessen,
denn am Brücker Weihnachtsmarkt
ist der erste Auftritt unseres Nach-
wuchses angedacht! Kommt vorbei! 

FÖRDERVEREIN
KITA

Einladung 
zur Mitglieder-
versammlung

Brücken. Einladung zur Mitglieder-
versammlung am Donnerstag, den
28. November um 19:00 Uhr im Kin-
dergarten Brücken.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzen-

den
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes und

des Kassenwarts
6. Ersatzwahl
7. Anträge / Verschiedenes und In-

formationen

Anträge zur Aufnahme in die Tages-
ordnung sind bis zum 21.11.2019
schriftlich bei dem Vorsitzenden,
Herr Holger Huber, Zum Krämel 42 ,
66904 Brücken, einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen
Holger Huber
(1.Vorsitzender)

Infoabend
zur ehrenamtlichen
Mitarbeit im ambulanten
Hospizdienst

Brücken. Am Dienstag, 19. Novem-
ber 2019 lädt der ambulante Hos-
piz- und Palliativberatungsdienst
Westrich um 18.30 Uhr zu einem In-
foabend über ehrenamtliche Hos-
pizarbeit ein.
Der Infoabend findet in der Sozial-
station Brücken, Paulengrunder Str.
7, statt.

MUSIKVEREIN

Das LAND
und seine LEUTE
im      vcxvxcvcv

DITTWEILER

Jugendtreff 
„Plan D“

Wann? Mittwoch, 18.30 - 20.30 Uhr
Wo?  Jugendraum im Bürgerhaus
Dittweiler
Wer? Alle zwischen 11 und 17 Jah-
ren
Freunde treffen, Chillen, Spielen,
Quatschen, Sport und Kreatives; 
Komm und sei dabei!
13. November: PlanD - Krea(k)tiv
20. November: offener Treff
27. November: Plan D - backt Plätz-
chen mit den Landfrauen ab 16.30
Uhr im Bürgerhaus 
4. Dezember: PlanD - Krea(k)tiv   
12. Dezember: offener Treff
Sondertermin: Samstag, 14. De-
zember ab 14 Uhr: 
Diewiller- Advents-Café im Bürger-
haus
18. Dezember: „Plan D“ - Weih-
nachtsfeier
Danach sind Weihnachtsferien. Wir
sehen uns am 8. Januar wieder!

LANDFRAUENVEREIN

Informationen
Einladung zu unserem Vortrag
von H. Urschel
„Probleme im Alter“
am Mittwoch, 20.11.2019 um
19.30 Uhr im Bürgerhaus. 
Herrn Ulrich Urschel ist Berater für
Seniorenangelegenheiten im Land-
kreis Kusel. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich
willkommen.

Wir freuen uns über zahlreiches Er-
scheinen.

Euer Vorstandsteam

Tagesausflug 
zum Weihnachtsmarkt 
nach Heidelberg

Am Samstag, 07.12.2019 fahren
wir mit Bus und Bahn zum Weih-
nachtsmarkt nach Heidelberg.
Die Heimfahrt am Abend ab Bahn-
hof Bruchmühlbach wird mit Taxis
organisiert.
Die genauen Abfahrtszeiten werden
noch rechtzeitig bekanntgegeben.
Aus organisatorischen Gründen bit-
ten wir um Anmeldung bei Birgit
Müller - Telefon 5491 - bis spätes -
tens zum 23.11.2019.



Satzung
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Dittweiler
vom 6. November 2019

Der Ortsgemeinderat Dittweiler hat
auf Grund des § 24 der Gemeinde-
ordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO) in Verbindung mit §§ 2 Ab-
sätze 1, 7 und 8 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) in seiner Sit-
zung vom 26.09.2019 folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit be-
kannt gemacht wird:

Artikel I
Die Anlage zur Friedhofsge-
bührensatzung vom 26.03.2019
wird wie folgt geändert:

VII. Einebnungskosten
Für das Abräumen und Einebnen
von Grabstätten mit Entfernung der
Grabmäler und evtl. vorhandener
Einfassung:

1. Reihengrabstätte, Tiefengrab-
stätten, Kindergrabstätten

210,00 Euro
2. Wahlgräber in Breite

250,00 Euro
3. Urnenreihengrabstätten, Urnen-

wahlgrabstätten 130,00 Euro

Die vorgenannten Gebühren gelten
auch für das Rasengrabfeld.

Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

Dittweiler, den 6. November 2019
gez. Cloß Ortsbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 
Gemeindeordnung (GemO):

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GemO oder auf Grund die-
ses Gesetzes zustande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der

Gemeindeverwaltung unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, 
den 6.November 2019 
gez. Christoph Lothschütz, 
Bürgermeister

60-Jähriges Jubiläum 
Dittweiler. Trotz des Wandels in Fa-
milie und Beruf und der Verände-
rung des Frauenbilds konnte sich
der Landfrauenverein Dittweiler
über sechs Jahrzehnte behaupten.
Jetzt wurde das 60. Gründungsju-
biläum gefeiert. 
Am Mittwoch, 09.10. war es soweit,

die Dittweiler LandFrauen mit Part-
ner feierten im Bürgerhaus das
60.jährige Jubiläum ihres Vereins. 
In ihrer Begrüßungsrede blickte die
erste Vorsitzende Birgit Müller
zunächst auf die Anfänge der Land-
frauen-Vereins zurück.
Waren bei den LandFrauen zu Be-

LANDFRAUENVEREIN

SPD-ORTSVEREIN

Familienabend
Dittweiler. Der diesjährige Famili-
enabend findet am Montag, dem 9.
Dezember 2019 im Bürgerhaus
Dittweiler, um 18.30 Uhr statt.
Es werden mehrere langjährige Mit-
glieder geehrt. Wegen der Essen-
planung bitten wir die Mitglieder
um Voranmeldung.

Die Vorstandschaft

ginn fast nur hauswirtschaftliche
und landwirtschaftliche Themen
präsent, hat sich inzwischen ein
starker Wandel vollzogen,
Heute wird eine Vielfalt an Themen
in den Veranstaltungen angeboten.

Das Vorstands-Team freute sich
über die zahlreichen Mitglieder, die
dem Verein schon seit Jahrzehnten
die Treue halten und bedankte sich
bei Allen.
Zwei Gründungs-Mitglieder waren
anwesend, Fr. Loni Lemmert und Fr.
Jung Renate.
Anschließend überreichten sie den
zahlreichen Jubilaren die Ju-
biläums-Urkunde des Landfrauen-
Verbands.

Im Anschluss an den öffentlichen
Teil konnten sich alle an dem kalten
Buffet bedienen und noch einen
schönen Abend zusammen verbrin-
gen.

DUNZWEILER

KINDERTAGESSTÄTTE DIE WILDEN ZWERGE

Neuer Elternausschuss 
in der KiTa 

Dunzweiler. Der Elternausschuss
der KiTa in Dunzweiler „Die wilden
Zwerge“ wurde gewählt. Wir freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Habt ihr Fragen oder Anregungen?

Dann sprecht uns einfach an oder
schreibt uns über unseren Biefkas -
ten oder eine Mail an: 
ea-wilde-zwerge-dunzweiler@
gmx.de

Von links nach rechts: Johannes Schiller - Schriftführer; Jessica Jahn - 1.
Vorsitzende;  Sabrina Jochum - 2. Vorsitzende; Nathalie Kramer - Beisit-
zende.

Eigenheim gesucht ?

FROHNHOFEN

Neues aus dem
Ortsgemeinderat 
Bekanntmachung gem. § 41
Abs. 5 GemO - Unterrich-
tung der Einwohner über die
Ergebnisse der Ratssitzung
sowie Bekanntgabe der in
nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Frohnhofen
hat in seiner Sitzung am
10.10.2019 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich
Mittelfristige Forstbetriebs-
planung 2019-2020

Über die mittelfristige Forstbe-
triebsplanung 2019-2020 wurde
formell abgestimmt.

Beratung und Beschlussfassung
über die 1. Nachtragshaushalts-
satzung und den 1. Nachtrags-
haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2019

Der Ortsgemeinderat beschließt die
1. Nachtragshaushaltssatzung und
den 1. Nachtragshaushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2019 in der vor-
liegenden Fassung. 
Die Verwaltung wird beauftragt, al-
les Weitere zu veranlassen. 

Dorfladen;
Auftragsvergabe Landschafts-
bauarbeiten

Der Auftragsvergabe an die Fa.
Harth & Ludwig wird zugestimmt.
Änderung der Hauptsatzung
Der Änderung der Hauptsatzung
Frohnhofen wird zugestimmt.

Wahl der Ausschussmitglieder

und deren Stellvertreter
Den Vorschlägen wird zugestimmt.

Bebauungsplan „Östlich der
Schulstraße“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Erlass einer Veränderungs-

sperre
Zu A)
Der Ortsgemeinderat Frohnhofen
fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den
Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „Östlich der Schul-
straße“.
Zu B)
Der Ortsgemeinderat beschließt
den Erlass einer Veränderungssper-
re für den Geltungsbereich des auf-
zustellenden Bebauungsplanes
„Östlich der Schulstraße“ und
stimmt dem Satzungsentwurf zu.

Urlaub
Ortsbürgermeister

Frohnhofen. In der Zeit vom 18.11.
bis 08.12.2019 befindet sich Orts-
bürgermeister Thomas Weyrich in
Urlaub.

Seine Vertretung ist wie folgt gere-
gelt: 
18.11. bis 27.11.2019 
Vertretung durch 2. Beigeordneten
Hubert Zimmer
28.11. bis 08.12.2019 
Vertretung durch den Beigeordne-
ten Roger Gerhardt 
Herr Zimmer ist mobil erreichbar
unter 0176/54272763
Herr Gerhardt ist mobil erreichbar
unter 0171/7229291



1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Ortsgemeinde Frohnhofen 
für das Haushaltsjahr 2019 vom 14.11.2019

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBI. I S. 153) zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 19. De-
zember 2018 (GVBl S. 448) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach
Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 30.10.2019 hiermit
bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt                   gegen-            Erhöht      Vermindert    auf nunmehr
                                                                  über                   um                     um      festgesetzt
                                                               bisher
                                                                  Euro                 Euro                  Euro                   Euro

der Gesamtbetrag 
der Erträge auf                               553.460,00                  0,00                    0,00        553.460,00
der Gesamtbetrag 
der Aufwendungen auf                658.888,00                  0,00                    0,00        658.888,00
Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag                          -105.428,00                  0,00                    0,00      -105.428,00

2. Im Finanzhaushalt                                                                                                                   
Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf         -78.754,00                  0,00                    0,00         -78.754,00
die außerordentlichen 
Einzahlungen auf                                        0,00                  0,00                    0,00                     0,00
die außerordentlichen 
Auszahlungen auf                                       0,00                  0,00                    0,00                     0,00
Saldo der außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen                             0,00                  0,00                    0,00                     0,00

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf              173.300,00                  0,00                    0,00        173.300,00
die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf              960.000,00       90.300,00                    0,00    1.050.300,00
Saldo der Ein- und Auszah-
lungen aus Investitions-
tätigkeit                                          -786.700,00      -90.300,00                    0,00      -877.000,00

die Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf         786.700,00       90.300,00                    0,00        877.000,00
die Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit auf                       29.400,00                  0,00                    0,00          29.400,00
Saldo der Ein- und Auszah-
lungen aus Finanzierungs-
tätigkeit                                           757.300,00       90.300,00                    0,00        847.600,00

Veränderung des Finanzmittel-
bestandes im Haushalts-
jahre                                                -108.154,00                  0,00                    0,00      -108.154,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von
Inves titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
                                                                                                             
                                                                                           Euro                                              Euro
zinslose Kredite                                von bisher                  0,00                       auf                      0,00
verzinste Kredite                              von bisher     786.700,00                       auf        877.000,00

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen die künftige Haushaltsjahre für Investitionen und Investi-
tions- förderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festge-
setzt

a) Grundsteuern
für land-u.forstwirtschaftliche 
Betriebe (Grundsteuer A)           von bisher           300 v.H.                       auf             300 v. H.
für die Grundstücke                    von bisher           365 v.H.                       auf              365 v.H.
(Grundsteuer B)

b) Gewerbesteuern 
nach Gewerbeertrag                   von bisher          365 v. H.                       auf             365 v. H.

§ 5                                                                     
Der Beitragssatz der Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungs -
kos ten der Feld-und Waldwege werden festgesetzt
                                                                                                                                    auf     0,00 Euro/ha

Für Beitragspflichtige die ihren Einnahmenanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsge-
meinde für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz                   

                                                                                                                                    auf     0,00 Euro/ha

§ 6 Eigenkapital
Nach der vorläufigen Schlussbilanz des Jahres 2017 beträgt das Eigenkapital 710.685,82
Euro. Bei einer Bilanzsumme von 2.751.086,48 Euro entspricht dies einer Eigenkapital-
quote von 25 % (ohne Berücksichtigung von Sonderposten).

Das Eigenkapital wird sich entsprechend des vorläufigen Jahresergebnisses 2018 verän-
dern.

Frohnhofen, den 05.11.19                                                           Staatsaufsichtlich genehmig
gez. Weyrich                                                                                     Kusel, den 30.10.2019                
(Ortsbürgermeister)                                                                        Kreisverwaltung

gez. Berg

Hinweis:
Gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Bei dieser Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzung für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzu-
weisen.

Die Veröffentlichung dieser Satzung erfolgt gemäß der Durchführungsverordnung (DV) zu
§ 27 Gemeindeordnung (GemO) und den Verwaltungsvorschriften (VV) zur Durchführung
des § 27 GemO.

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 15. November 2019 bis 4. Dezember 2019 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Zimmer S1 - 5.06,
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Schönenberg-Kübelberg, den 05. November 2019
gez. Lothschütz, Bürgermeister 



LANDFRAUENVEREIN

Vorbereitungen zum 
Weihnachtsmarkt
Frohnhofen. Am Dienstag, den
19.11. treffen wir uns ab 16.00  Uhr
im Bürgerzentrum „Am Kohlbach“
zum Zimtwaffelbacken und Basteln.

Wir freuen uns über tatkräftige Un-
terstützung.
Wer Dekomaterialien zur Verfügung
stellen kann, bringt diese bitte mit.

Öffentliche 
Bekanntmachung
über den Ablauf der Ruhezeit und 
Beseitigungsverfügung einer Grabstätte 
auf dem Friedhof der Ortsgemeinde 
Glan-Münchweiler

Bei der nachstehend aufgeführten Grabstätte ist die Ruhezeit ab-
gelaufen und die Beseitigung angeordnet.

Friedhof Glan-Münchweiler:
- Yitbarek, Mekonne Tilahun
Bestattung am 22.04.1988, Grabnummer E/5/14

Verantwortliche, die zur Beseitigung verpflichtet sind, werden hier-
mit aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal, Frau Bommer (06373/ 504-203) bitte
bis spätestens 30.11.2019 in Verbindung zu setzen.

Sollte sich kein Verantwortlicher melden, so wird die Einebnung
durch die Friedhofsverwaltung angeordnet. Sofern Grabstätten von
der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Ver-
pflichtende die Kosten zu tragen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Bommer gerne zur Verfügung.

Wir bitten um Verständnis für diese unvermeidbare Maßnahme.

Ihr
Karl-Michael Grimm
Bürgermeister der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler

GLAN-MÜNCHWEILER

GRIES

SPD-ORTSVEREIN

Bockbierfest 
Gries. Anstelle des 15.11. veran-
staltet die SPD-Gries am Freitag,
den 22. November ab 18 Uhr, das
traditionelle Bockbierfest im Bür-
ger- und Vereinshaus Gries. Zu Le-
berknödel, Saumagen und Sauer-
kraut gibt es wieder zünftiges Bock-
bier vom Fass.
Wir laden die Bevölkerung, Bekann-
te und Freunde hierzu recht herzlich
ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

LANDFRAUENVEREIN

Spiele- und Unter-
haltungsabend

Gries. Zu einem Spiele- und Unter-
haltungsabnend treffen sich die
Landfrauen und alle, die möchten,
am 18. November 2019, um 19.30
Uhr im Bürger- und Vereinshaus
„Alte Schule“.

Schnelles Internet
Gries. Die Ortsgemeinde Gries er-
hält einen schnelleren Anschluss an
die weltweite Datenautobahn. Die
Deutsche Telekom wird das neu
ausgebaute Breitbandnetz in Kürze
in Betrieb nehmen.
Die Haushalte profitieren von den
neuen leistungsfähigen Internet-
Anschlüssen. Die Geschwindigkeit
der Übertragung erreicht je nach
Entfernung zum Schaltgehäuse bis
zu 250 Megabit pro Sekunde
(MBit/s).
Die schnellen Internetanschlüsse
kommen jedoch nicht von allein in
die Haushalte. Es erfolgt auch keine
automatische Anpassung beste-
hender Anschlüsse. Die Kunden
müssen aktiv werden. 
Interessierten Bürgerinnen und
Bürgern bietet die Telekom eine In-
formationsveranstaltung am
Dienstag, den 19. November 2019
um 19.00 Uhr
im Bürger- und Vereinshaus Gries,

Triftstr. 18, 66903 Gries
an. Dort stehen Mitarbeiter der Te-
lekom allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern vor Ort als An-
sprechpartner zur Verfügung, um
über die Produkte an der eigenen
Adresse zu informieren. Ggf. kann
das schnelle Internet auch direkt
beauftragt werden. Weitere Infos
hierzu auch unter www.telekom.
de/schneller sowie in den Telekom
Shops. 

HERSCHWEILER-
PETTERSHEIM

OBST- UND
GARTENBAUVEREIN

Geselliger Abend
Herschweiler-Pettersheim. Am
Freitag, dem 22. November findet
um 19 Uhr im Gemeinde- und Ver-
einshaus ein geselliger Abend für
die Mitglieder des Obst- und Gar-
tenbauvereins Herschweiler-Pet-
tersheim statt.  In diesem Jahr gibt
es eine Bierprobe der Karlsberg-
Brauerei mit Marvin Müller, Ge-
bietsleiter und Biersommelier.  Zur
Bierprobe wird ein kräftiger Imbiss
vom Verein gereicht. Wer kein Bier-
trinker ist kann Wein oder nicht al-
koholische Getränke ebenso erhal-
ten.  Zur Unterhaltung spielt eine
kleine Musikgruppe.  Der Preis mit
Bierprobe, Imbiss und weiteren Ge-
tränken, quasi all inclusive,  beträgt
pro Person 17,50 Euro.  Teilnehmer
melden sich bis spätestens 26. Ok-
tober bei Günter Becker, Herschwei-
ler-Pettersheim, Hauptstraße 100
verbindlich an.  

Stellenausschreibung
Die Gemeindekindertagesstätte Regenbogen der Ortsgemeinde
Herschweiler-Pettersheim sucht ab sofort einen/eine 

Erzieher/Erzieherin (m/w/d)

mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von durch-
schnittlich 19,5 Wochenstunden. Die Stelle ist befristet zu besetzen
bis 31.08.2020.

Wir erwarten:
- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung (m/w/d)

- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu
reagieren und ggfs. auch Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden
zu leisten.

- Des Weiteren erwarten wir Teamfähigkeit, Verantwortungs-
bewuss tsein und Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und die Freu-
de am Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentli-
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksich-
tigt.
Unsere viergruppige Kita mit provisorischer Krippengruppe arbeitet
ressourcenorientiert und bietet Ihnen vielfältige berufliche Möglich-
keiten zur Fort- und Weiterbildung.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 29. No-
vember 2019 unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg 
oder per Email an bewerbung@vgog.de 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte,
Frau Burger (Tel. 06384 / 7171) sowie die Ortsbürgermeisterin Frau
Schillo (Tel. 06384 / 993234) gerne zur Verfügung. 

Hinweis: 
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale
und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verar-
beitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich nach
der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Herschweiler-Pettersheim, 07.11.2019
gez. Margot Schillo
Ortsbürgermeisterin

Spielhaus „Lucas“ - ein Kindertraum wird wahr!
rin Frau Schillo und die Leiterin der
Kindertagesstätte, Frau Burger um
das Spielhaus „Lucas“ aufzubauen.
Die fleißigen Helfer werkelten den
ganzen Vormittag, damit montags
die Kinder ihr neues Spielhausbe-
spielen konnten.

Für das leibliche Wohl war natürlich
auch gesorgt, so konnten sich alle
Helfer, Groß und Klein bei Brezeln
mit Butter stärken. 

Wir danken allen sehr herzlich für
die großzügige Unterstützung!

KINDERTAGESSTÄTTE REGENBOGEN

Herschweiler-Pettershei. Dank
der großzügigen Spende von Frau
und Herr Hutzel aus Schönenberg-
Kübelberg erfüllte sich für die Kin-
der der Kindertagesstätte Regenbo-
gen in Herschweiler-Pettersheim
ein großer Traum.
Schon lange wünschten sich die
Kinder ein Spielhaus für fantasie-
volle Rollenspiele oder einfach mal
als Rückzugsmöglichkeit im Außen-
gelände der Kindertagesstätte.
Bevor die Kinder ihr Spielhaus ein-
weihen konnten, brauchte es natür-
lich tatkräftige „Bauarbeiter“.
Zuerst musste die Bodenveranke-
rung mit Bodenplatte an Ort und
Stelle fertig gestellt werden, diese
schwere Arbeit übernahmen der Ge-
meindearbeiter, Herr Dörr und der
Hausmeister Herr Kuhn.
Am Samstag, den 26. Oktober tra-
fen sich, bei wunderschönem
Herbstwetter der Elternausschuss
teilweise mit Partner und Kindern,
Frau Hutzel, die Ortsbürgermeiste-



KROTTELBACH

Neues aus dem
Ortsgemeinderat 
Bekanntmachung gem. § 41
Abs.5 GemO - Unterrichtung
der Einwohner über die 
Ergebnisse der Ratssitzung
sowie Bekanntgabe der in
nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Krottelbach
hat in seiner Sitzung am 25.10.
2019 folgende Beschlüsse gefas-
st:

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheit

Der Ortsgemeinderat stimmt einem
Grundstückstausch zu. Kosten dür-

fen der Ortsgemeinde keine entste-
hen.

Friedhofsangelegenheit
In einer Friedhofsangelegenheit
wird entsprechend der gültigen
Friedhofssatzung verfahren.

PENSIONÄRVEREIN

Bildernachmittag
Krottelbach. Bildernachmittag am
21. November 2019 ab 14.00 Uhr
im Wanderheim „Hohe Fels“ in Krot-
telbach.
Es werden Bilder vom Inselgesche-
hen gezeigt.
Auch Nichtmitglieder sind gerne
willkommen.

LANGENBACH

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 19.11.2019, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Dorfgemeinschaftshauses, Schulstraße
1, 66909 Langenbach eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Langenbach
statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 2 - öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Wahl des Vorsitzenden

nicht öffentlich
2. Belegprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

öffentlich
3. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

Vollzug der §§ 110 ff GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Ortsgemeinde
Langenbach sowie Entlas tungserteilung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsge-
meinde Langenbach und die Verbandsgemeinde

Langenbach, den 4. November 2019 
gez. Wolfgang Schneider
-Ortsbürgermeister -

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 21.11.2019, um 19:00 Uhr, findet im Saal des
Dorfgemeinschaftshauses, Schulstraße 1, 66909 Langenbach eine
Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Langenbach
statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresab-

schlusses 2017 der Ortsgemeinde Langenbach sowie Entlas -
tung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten der Ortsge-
meinde Langenbach und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichtes
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Feststellung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss
d) Entlastungserteilung

2. Vorstellung des Forsteinrichtungswerkes für den Gemeindewald
Langenbach

3. Bebauungsplan Auf der Platte
a) Aufhebungsbeschluss
b) Aufstellungsbeschluss
c) Erlass einer Veränderungssperre

4. Vergabe der Gewerke Thekenumbau großer Saal im Dorfgemein-
schaftshaus

5. Teilnahme am Wettbewerb der Deutschen Telekom AG „Wir ja-
gen Funklöcher“

6. Anschaffung eines Heckcontainers für den Gemeindetraktor
7. Reinigen der Sinkkästen durch den Gemeindearbeiter
8. Vertrag über die Straßenmitbenutzung zwischen den Verbands-

gemeindewerken Oberes Glantal und den Ortsgemeinden
9. Informationen

Langenbach, den 6. November 2019 
gez. Wolfgang Schneider
-Ortsbürgermeister -

Zur LIEBE gehören zwei. 
Und manchmal eine ANZEIGE.

MATZENBACH

Neues aus dem Ortsgemeinderat 
Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 5 GemO - Unterrichtung der Einwohner
über die Ergebnisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Matzenbach
hat in seiner Sitzung am 14.10.
2019 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Beratung und Beschlussfassung
über Nachtragsangebote zur Alt-
bausanierung der Kita Matzen-
bach
a) Erneuerung und Ergänzung

der Beleuchtung in den Grup-
penräumen

b) Malerarbeiten und Einbau von
Akkustikdecken

c) Bodenarbeiten Dachgeschoss
und Treppe

Um bessere Preise durch Neuaus-
schreibungen zu erzielen, be-
schließt der Gemeinderat, die Ver-
gabe der Punkte a, b und c zurück-
zustellen.
Für die Schwalben sollen wieder die
Kotbretter angebracht werden.
Der Firma Hoffmann & Holderbaum
GmbH aus Pirmasens wird als wirt-
schaftlichster Anbieter der Auftrag
für den Türdurchbruch zum WC im
Erdgeschoss erteilt. Die Auftrags-
summe beträgt brutto 2.362,15
Euro.
Im Zuge des Neubaus soll im Altbau
die veraltete Holztreppe gegen eine
neue Betontreppe ausgetauscht
werden. Zunächst müssen hierfür
die Kosten ermittelt werden.
Der Ortsgemeinderat beauftragt die
Verwaltung, das Ingenieurbüro
Decker aus Kusel mit einer ange-
messenen Frist in Verzug zu setzen,
um die fehlende Ausschreibung für
den Neubau schnellstmöglich zu
bewirken.

Ausbau „Huber Weg“; 
Landschaftspflegerischer 
Begleitplan
Der Firma Gartengestaltung H. Fett
aus Gangloff wird als wirtschaftlich-

ster Anbieter der Auftrag für die Lie-
ferung und Bepflanzung der Obst-
bäume erteilt. Die Auftragssumme
beträgt brutto 1.234,03 Euro.

Nutzungsvereinbarung zwi-
schen der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal (Glantalschule)
und der Ortsgemeinde Matzen-
bach (Kita Matzenbach)

Die 1. Beigeordnete Daniela Bardi-
an wird bevollmächtigt, die dem Ge-
meinderat vorliegende Nutzungs-
vereinbarung zwischen der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal
und der Ortsgemeinde Matzenbach
über die vorübergehende Mitbenut-
zung von Räumlichkeiten der
Grund- und Realschule plus (Glan-
talschule) in Glan-Münchweiler
durch die Kindertagesstätte „Villa
Kunterbunt“ Matzenbach zu unter-
zeichnen.

Wahl der Ausschussmitglieder
und deren Stellvertreter für
a) den Rechnungsprüfungs-

ausschuss
b) den Kindergartenausschuss

Der Ortsgemeinderat beschließt,
dass die Wahl des Rechnungsprü-
fungsausschusses per Akklamation
durch Handzeichen ausgeführt
wird.
Zusammensetzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses

Mitglieder               Stellvertreter/ in
                                
Sigmund 
Niebergall                Jörg Sitter 
Matthias Göttel      Corinna Molz 
Matthias 
Theobald                 Thomas Leyser
Thomas Harth         Hans Göttel
Jürgen Rech             Alexandra Zaun

Der Ortsgemeinderat beschließt,

dass die Wahl des Kindergartenaus-
schusses per Akklamation durch
Handzeichen ausgeführt wird.

Zusammensetzung des Kindergar-
tenausschusses

Mitglieder             Stellvertreter

Alexandra Zaun     Thomas Leyser
Andrea Müller        Matthias 
                                   Theobald

Änderung der Hauptsatzung
Der Ortsgemeinderat stimmt der
Änderung der Hauptsatzung in der
vorliegenden Form (Ergänzung um
die Möglichkeit der Wahl eines drit-
ten Beigeordneten) zu.

nicht öffentlich
Unterbringung der Feuerwehr

Die Verbandsgemeinde wird gebe-
ten, eine zukunftsweisende Lösung
für die Unterbringung des Feuer-
wehrautos zu suchen.

Bekanntmachung

Frau Daniela Bardian hat mit Ab-
lauf des 31. Oktober 2019 ihren
Rücktritt vom Amt der 1. Orts-
beigeordneten der Ortsgemein-
de Matzenbach erklärt.

Die Amtsgeschäfte der Ortsge-
meinde Matzenbach werden ab
dem 1. November 2019 von der
Beigeordneten Andrea Müller,
Tel.: 0170 5752 738 , wahrge-
nommen.



Benutzungsordnung & Gebühren DGH 
ab 01.01.2019
Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Matzenbach/ OT Gimsbach

Diese Benutzungsordnung gilt, so-
fern keine abweichende vertragli-
che Regelung durch die Ortsge-
meinde getroffen wird.

§ 1 - Allgemeines
1. Das DGH steht im Eigentum und

in der Trägerschaft der Ortsge-
meinde Matzenbach. Es wird
ohne Gewinnerzielungsabsicht
betrieben. Soweit Benutzungs-
entgelte erhoben werden, dienen
diese der Deckung der Unter-
haltskosten.

2. Das DGH steht nach Maßgabe
dieser Benutzerordnung und im
Rahmen des Benutzungsplanes
für Übungsstunden, Versamm-
lungen und Veranstaltungen der
Gemeinde und der örtlichen Ver-
eine und Institutionen, sowie für
Familienfeiern und Privatveran-
staltungen zur Verfügung.

3. Ortsfremden Vereinen, Institutio-
nen und Privatpersonen kann die
Benutzung auf der Grundlage ei-
ner privatrechtlichen Vereinba-
rung ebenfalls gestattet werden.

4. Die Benutzer des DGH erkennen
mit der Beantragung der Benut-
zungserlaubnis die Bedingungen
dieser Benutzungsordnung und
die damit verbundenen Verpflich-
tungen an. Das Gleiche gilt für
jede Inanspruchnahme des DGH,
auch wenn keine förmliche Be-
nutzungserlaubnis beantragt
wurde.

5. Für Familien- und Vereinsnutzun-
gen wird das Haus modulartig
vermietet.

6. Es ist grundsätzlich möglich,
dass nichtgenutzte Gebäudeteile
an weitere Nutzer vergeben wer-
den können.

§ 2 - Hausrecht
1. Das Hausrecht wird durch den

Ortsbürgermeister, die Ortsbei-
geordneten, sowie deren Beauf-
tragten ausgeübt. Sie haben bei
wichtigen, unaufschiebbaren An-
lässen das Recht, das gesamte
Grundstück und sämtliche Räu-
me des Hauses zu jeder Zeit zu
betreten, ohne die Erlaubnis des
jeweiligen Benutzers einholen zu
müssen.

2. Für die Zeit der Benutzung durch
Dritte sind die jeweiligen Benut-
zer bzw. deren Beauftragte für
die Ausübung des Hausrechts
und die Aufrechterhaltung der
Ordnung zuständig. Absatz 1
bleibt davon unberührt.

§ 3 - Benutzungserlaubnis
1. Die Erlaubnis zur Benutzung des

DGH ist beim Ortsbürgermeister
oder dessen Bevollmächtigten

schriftlich unter Angabe des Na-
mens und der Adresse der für die
Nutzung verantwortlichen Person
sowie des Nutzungszweckes, des
Nutzungsumfanges und der Nut-
zungszeit zu beantragen.

2. Vereine, Institutionen und Veran-
stalter haben beim Antrag auf
Nutzung des DGH eine für die Ein-
haltung der Benutzungsordnung
verantwortliche Person nament-
lich zu benennen. Diese ist Ver-
tragspartner der Ortsgemeinde
Matzenbach.

3. Die Nutzungserlaubnis kann für
den Einzelfall sowie generell für
eine bestimmte Zeitdauer erteilt
werden.

4. Bei dringendem Eigenbedarf der
Ortsgemeinde oder aus wichti-
gen Gründen kann die Gestat-
tung zur Benutzung des DGH ver-
sagt, zurückgenommen oder ein-
geschränkt werden. Regressan-
sprüche gegenüber der Ortsge-
meinde können hieraus nicht ab-
geleitet werden.

5. Dies kann insbesondere dann er-
folgen, wenn zu befürchten ist,
dass bei einer Veranstaltung
oder sonstigen Nutzung Beschä-
digungen am Gebäude oder den
Einrichtungsgegenständen ent-
stehen, wenn die Art der bean-
tragten Nutzung der eines DGH
nicht entspricht, oder wenn es im
öffentlichen Interesse geboten
erscheint.

6. Benutzer, die unsachgemäßen
Gebrauch von dem DGH mach-
ten, gegen die Benutzungsord-
nung verstießen oder Benut-
zungsentgelte nicht, bzw. nicht
rechtzeitig bezahlten, können
von der Benutzung ausgeschlos-
sen werden.

7. Die Versagung der Erlaubnis so-
wie Einschränkungen in der Nut-
zung werden dem Antragsteller
unter Angabe der Gründe mitge-
teilt.

8. Die Ortsgemeinde Matzenbach
hat das Recht das DGH aus Grün-
den der Pflege und Unterhaltung,
aus sicherheitstechnischen oder
sonstigen Gründen vorüberge-
hend ganz oder teilweise zu
schließen.

9. Maßnahmen nach den Absätzen
4. bis 8. lösen keine Entschädi-
gungs- oder Schadenersatzpf-
licht für die Ortsgemeinde Mat-
zenbach aus. Die Ortsgemeinde
haftet auch nicht für einen even-
tuellen Einnahmeausfall, entgan-
gene Gewinne oder finanzielle
Verpflichtungen der Benutzer ge-
genüber Dritten.

§ 4 - Benutzungsplan
1. Über die Benutzung des DGH ent-

scheidet die Ortsgemeinde, ver-
treten durch den Ortsbürger -
meis ter. Sie wird fallweise bzw.
generell geregelt. Änderungs-
wünsche hinsichtlich der Benut-
zungszeiten sind bei der Ortsge-
meinde zu beantragen. Einer Ab-
tretung von zugeteilten Benut-
zungszeiten durch den Benutzer
an Dritte muss die Ortsgemeinde
zustimmen. Eine Untervermie-
tung ist nicht gestattet.

2. Die Ortsgemeinde stellt einen Be-
nutzerplan auf, in dem die Benut-
zung durch Privatpersonen und
Vereine gemäß § 1 Abs. 2 zeitlich
dem Umfang nach festgelegt
wird. Hierbei werden die Belange
der Benutzer angemessen
berücksichtigt. Die Einhaltung
des
Benutzungsplanes ist für sämtli-
che Benutzer verbindlich. Die
Aufhebung bzw. Änderung zuge-
teilter Benutzungszeiten durch
die Ortsgemeinde ist jederzeit
möglich.

3. Der Benutzungsplan wird bei Be-
darf, mindestens jedoch kalen-
derjährlich überprüft, um mögli-
chen neuen Benutzungswün-
schen gerecht zu werden. Um
diesem Erfordernis Rechnung tra-
gen zu können, wird die Dauer
der Benutzungserlaubnis nach
dem jeweiligen Benutzungsplan
auf maximal ein Jahr befristet.

§ 5 -  Pflichten der Benutzer
1. Die Ortsgemeinde Matzenbach

überlässt dem Benutzer die Räu-
me des DGH und die dazu-
gehörende Inneneinrichtung so-
wie die vorhandenen Geräte und
Ausrüstungsgegenstände zur
Nutzung in dem Umfang, wie sie
beantragt und in der Erlaubnis
bewilligt ist, unter Einhaltung der
Vorschriften dieser Benutzungs-
ordnung. Grundsätzlich sind nur
die vorhandenen Geräte und Aus-
stattungsgegenstände der Orts-
gemeinde zu benutzen. Andere,
als die bereits vorhandenen,
Geräte und Ausstattungsgegen-
stände bedürfen der ausdrückli-
chen Genehmigung vor Inge-
brauchnahme. Schadhafte Ge-
genstände und Geräte dürfen, so-
weit diese als solche erkennbar
sind, nicht in Betrieb genommen
werden. Das Mobiliar des Hauses
wird in der Regel nicht außerhalb
des Hauses vermietet und darf
auch nicht im Außenbereich be-
nutzt werden.

2. Die Benutzer müssen das DGH
pfleglich behandeln. Sie haben
die gleiche Sorgfalt wie in eige-
ner Angelegenheit anzuwenden.
Auf schonende Behandlung des

Bodens, der Wände und aller Ein-
richtungsgegenstände ist beson-
ders zu achten.

3. Die Benutzer müssen dazu bei-
tragen, dass die Kosten für die
Unterhaltung und den Betrieb
des DGH (Heizung, Strom- und
Wasserverbrauch, etc.) so gering
wie möglich gehalten werden. Es
ist darauf zu achten, dass nach
Beendigung der Benutzung die
zusätzlich genutzten Kühlschrän-
ke und alle elektrisch betriebe-
nen Geräte ausgeschaltet, alle
Lichter gelöscht und die Heizung
abgeschaltet ist. Im Fall der
Nichtbeachtung können dem Be-
nutzer entstandene Kosten in
Rechnung gestellt werden.

4. Die Befestigung von Dekoratio-
nen, Plakaten, Aushängen etc.
mittels Nägeln, Reißbrettstiften
oder Klebemitteln ist verboten.
Diese dürfen für die Dauer der
Veranstaltung nur unter Verwen-
dung der vorhandenen Haltevor-
richtungen dann angebracht wer-
den, wenn ihre Entfernung rück-
standsfrei möglich ist, ohne
sichtbare Beschädigungen am
Haus oder den Einrichtungen zu
hinterlassen. Zurückbleibende
Schäden werden auf Kosten des
Benutzers beseitigt. Gestattet es
die Ortsgemeinde einem Benut-
zer, die angebrachte Dekoration
zur weiteren Verwendung bei ei-
ner späteren Benutzung zu belas-
sen, so löst dieses Entgegenkom-
men für andere, zwischenzeitli-
che Benutzer des DGH keine Ent-
schädigungspflicht für die Mitbe-
nutzung der Dekoration aus.

5. Das Mitbringen von Tieren und
gefährlichen Gegenständen ist
untersagt.

6. Fundsachen sind unmittelbar
beim Ortsbürgermeister abzuge-
ben.

7. Beschädigungen und Verluste in-
folge der Benutzung sind unver-
züglich dem Ortsbürgermeister
oder dessen Beauftragten zu
melden. Bereits vorhandene
Schäden sind vor Beginn der Be-
nutzung zu melden und in einem
Übernahmeprotokoll zu doku-
mentieren.

8. Alle für die Durchführung einer
Veranstaltung erforderlichen Ge-
nehmigungen (z.B. Tageskonzes-
sion, Gestattungen, Sperrzeitver-
kürzungen, GEMA, usw.) sind
vom Benutzer selbst einzuholen.
Die hierfür anfallenden Kosten
und Gebühren trägt der Benutzer
selbst.

9. Die Benutzer sind für die Einhal-
tung sämtlicher Vorschriften für

Veranstaltungen verantwortlich,
insbesondere des Gaststättenge-
setzes, der Hygieneverordnung
und der einschlägigen Polizeiver-
ordnungen sowie des Jugend-
schutzgesetzes.

10. Nach Abschluss der Benutzung
bzw. der Veranstaltung sind
sämtliche benutzten Räume
und Nebenräume, sowie Trep-
pen, Toiletten und im Besonde-
ren auch die Außenanlagen und
angrenzenden Grundstücke, die
in die Veranstaltung einbezo-
gen wurden, besenrein und in
aufgeräumtem Zustand zu über-
geben. Dies gilt ebenfalls für
benutzte Einrichtungsgegen-
stände. Verwendetes Geschirr,
Bestecke und Gläser sind in den
entsprechend zur Verfügung ge-
stellten Spülmaschinen zu rei-
nigen. Eine vorherige Einwei-
sung erfolgt bei Übergabe. Bei
Zuwiderhandlung beauftragt
die Ortsgemeinde Matzenbach
die Reinigungs- und Aufräumar-
beiten und stellt diese dem Be-
nutzer in Rechnung.

11. Die Benutzer haben dafür zu
sorgen, dass die Feuerschutz-
bestimmungen eingehalten und
die Notausgänge freigehalten
werden. Ebenfalls sind die Feu-
erwehrzufahrten freizuhalten.

12. Die Müllentsorgung obliegt
dem Benutzer.

13. Im gesamten Gebäude herrscht
Rauchverbot. Der Benutzer ist
für die Überwachung und
Durchsetzung verantwortlich.

14. Aus Gründen des Lärmschutzes
sind die öffentlich bekannten
Ruhezeiten, sowohl auf Mit-
tagsruhe, als auch für Nachtru-
he unbedingt einzuhalten. Der
Benutzer ist für die Überwa-
chung und Umsetzung verant-
wortlich.

15. Es sind vorrangig die vorhande-
nen Parkflächen hinter bzw. ne-
ben der Kirche zum Abstellen
von Fahrzeugen zu verwenden.

§ 6 - Schlüssel

1. Die Ortsgemeinde führt ein
Schlüsselverzeichnis.

2. Die Nutzungsberechtigten erhal-
ten rechtzeitig vor der jeweiligen
Nutzung beim Ortsbürgermeister
oder dessen Beauftragten die für
die jeweilige Nutzung notwendi-
gen Schlüssel. Sie sind nach der
Nutzung unverzüglich zurückzu-
geben. Die Überlassung von
Schlüsseln auf Dauer ist nur in
begründeten Ausnahmefällen
möglich.



3. Grundsätzlich ist nur der Vor-
stand des nutzungsberechtigten
Vereines bzw. die für die Nutzung
verantwortliche Privatperson be-
rechtigt, im Besitz der Schlüssel
zu sein. Im Verhinderungsfalle
können diese die Schlüssel einer
geeigneten volljährigen Person,
die für diesen Fall mit der Auf-
sicht betraut wird, kurzfristig
überlassen.

4. Schlüssel, deren Verlust der Nut-
zungsberechtigte zu vertreten
hat, werden auf dessen Kosten
ersetzt. Das Gleiche gilt, wenn
aus diesem Grund der Austausch
einzelner Schlösser oder der ge-
samten Schließanlage erforder-
lich wird.

5. Durch entsprechende Maßnah-
men ist zu verhindern, dass Un-
befugte das DGH betreten kön-
nen. Beim Verlassen des Hauses
ist darauf zu achten, dass sämtli-
che ins freie führende Türen und
die Fenster verschlossen sind
und sich keine Personen mehr
unberechtigt im Haus (Toiletten
!!!) aufhalten.

§ 7 - Haftung
1. Der Benutzer haftet für alle Schä-

den und Verluste, die der Ortsge-
meinde am Gebäude und seinen
Bestandteilen, den überlassenen
Einrichtungsgegenständen und
Geräten sowie auf dem Grund-

stück bzw. den Zugangswegen
durch die Benutzung entstehen
oder durch die Besucher seiner
Veranstaltung verursacht wer-
den.

2. Der Benutzer hat auf Verlangen
der Ortsgemeinde bei Antragstel-
lung eine ausreichende Haft-
pflichtversicherung nachzuwei-
sen, durch welche auch die An-
sprüche nach Absatz 3. gedeckt
sind. Sofern die Ortsgemeinde
eine eigene Fremdveranstalter-
haftpflichtversicherung bereits
abgeschlossen hat, gibt sie die
Kosten an den Benutzer weiter.
Hiervon unbenommen kann die
Ortsgemeinde in den Fällen, in
denen keine oder keine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung
besteht oder die Veranstaltung
mit einem besonderen Scha-
densrisiko verbunden ist, die Er-
laubnis von der Hinterlegung ei-
ner angemessenen Kautions-
summe oder der Vorlage einer
selbstschuldnerischen Bürg-
schaft abhängig machen. Die Be-
stimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches finden entspre-
chende Anwendung. Unabhängig
von all diesen Überlegungen und
Möglichkeiten, wird die Gemein-
de bei jedem Vertragsabschluss
eine Kaution in Höhe von 150
Euro€ in bar vor Schlüsselüber-
gabe kassieren. Die Kaution wird,
wenn keine Schäden bei der
Schlussabnahme festgestellt

wurden, bei der Endabrechnung
einbezogen.

3. Der Benutzer stellt die Ortsge-
meinde, deren Vertreter, Beauf-
tragte und Bedienstete von et-
waigen Haftpflichtansprüchen
seiner Bediensteten, Mitgliedern
oder Beauftragten, der Besucher
seiner Veranstaltungen und
sons tiger Dritter für Schäden frei,
die im Zusammenhang mit der
Benutzung der überlassenen
Räume, Geräte und dergleichen
entstehen.

4. Der Benutzer verzichtet seiner-
seits auf eigene Haftpflichtan-
sprüche und für den Fall der eige-
nen Inanspruchnahme durch
Dritte auf die Geltendmachung
von Rückgriffansprüchen gegen
die Ortsgemeinde Matzenbach,
deren Vertreter, Beauftragte und
Bedienstete.

§ 8 - Benutzungsentgelte

Die Ortsgemeinde Matzenbach er-
hebt für die Benutzung des DGH,
sofern keine Entgeltfreiheit be-
steht, nach Maßgabe der Anlage zu
dieser Benutzungsordnung Entgel-
te und Auslagenersatz. Die Festset-
zung oder Änderung bedarf dem Be-
schluss des Ortsgemeinderates.

Eine Kaution in Höhe von 150 Euro
kann vor der Nutzung des DGH in
bar erhoben werden (siehe § 7 Nr.

2). 
Eine Endreinigung durch eine durch
die Ortsgemeinde Matzenbach be-
auftragte Person wird nach jeder
Veranstaltung pauschal berechnet.

Im Falle einer Stornierung, ab 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn, fal-
len 50 % des Benutzungsentgeltes
an Bearbeitungsentgelt an. Diese
Kosten werden von der jeweiligen
Kaution, sofern bereits gezahlt, ein-
behalten.

Die Kaution wird, sofern keine
Schäden am Haus oder Inventar
entstanden sind, in der Endabrech-
nung berücksichtigt und ggf. ver-
rechnet.

§ 9 - Nutzung durch die prote-
stantische Kirchengemeinde
Die ortsansässige protestantische
Kirchengemeinde darf die Räum-
lichkeiten des DGH im Rahmen der
Durchführung von Wintergottes-
diensten kostenfrei nutzen.

§ 10 - Getränkebezug
Die Ortsgemeinde Matzenbach
überträgt die Bewirtschaftung des
DGH dem Zusammenschluss der
ortsansässigen Vereine, genannt
Vereinsring. Dieser bezieht die Ge-
tränke für alle Nutzer des DGH. Es
dürfen, mit Ausnahme von Spirituo-
sen, keinerlei sonstigen Getränke
bei einer Nutzung des DGH angebo-
ten werden. Für die Umsetzung die-
ser Vorschrift haftet der Benutzer

auch für entgangenen Gewinn. Eine
Nichteinhaltung kann die sofortige
Aufhebung der Nutzungserlaubnis
zur Folge haben.

Die Getränkepreise sind im Einver-
nehmen mit der Ortsgemeinde ein-
heitlich für alle Nutzer zu regeln.
Die Ortsgemeinde ist berechtigt in
regelmäßigen Abständen vom Lie-
feranten Umsätze abzufragen.

§ 11 - Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen
dieser Benutzungsordnung unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam
oder undurchführbar werden, bleibt
davon die Wirksamkeit der Benut-
zungsordnung im Übrigen un-
berührt. An die Stelle der unwirksa-
men oder undurchführbaren Be-
stimmung soll diejenige wirksame
und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftli-
chen Zielsetzung am nächsten kom-
men, die der Ortsgemeinderat mit
der unwirksamen bzw. undurch-
führbaren Bestimmung verfolgt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen
gelten entsprechend für den Fall,
dass sich die Benutzungsordnung
als lückenhaft erweist.

§ 12 - Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung und ihre
Anlage über die Benutzungsentgel-
te tritt mit der Veröffentlichung im
Geschäftsanzeiger in Kraft.

BENUTZUNGSENTGELTE

1. Familienfeier / Beerdigung

Raum                                                            Familienfeier           Beerdigung         Reinigung
Kleiner Saal mit Küche                                   70 Euro                      50 Euro                 25 Euro
Großer Saal mit Küche                                   100 Euro                     70 Euro                 50 Euro
Gesamtes DGH                                                 130 Euro                     90 Euro                 75 Euro
Gewölbekeller                                                   20 Euro                                                       

Bearbeitungsentgelt bei Storno                  50 % des Benutzungsentgeltes
Fremdveranstalterhaftpflicht                       10 Euro

2. Nutzung durch Vereine Raum

Mitgliederversammlungen Vorstandssitzungen, 

Übungsstunden, Vorträge, Weihnachtsfeiern                                                                 Keine Gebühr

Kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte etc. im gesamten DGH                              25 Euro

Reinigung                                                           nach Aufwand
Bearbeitungsentgelt bei Storno                  50 % des Benutzungsentgeltes
Fremdveranstalterhaftpflicht                       10 Euro

3. Nutzung durch Gewerbetreibende Raum
Kleiner Saal                                                                                              VHB
Großer Saal                                                                                              VHB
Gesamtes DGH                                                                                        VHB
Gewölbekeller                                                                                         VHB
Reinigung                                                                                                 VHB
Fremdveranstalterhaftpflicht                                                              10 Euro

LANDFRAUENVEREIN

Herbstkochkurs
Matzenbach. Am 14. November
2019, findet der Herbstkochkurs:
„Essen für unterwegs - lecker und
gesund“, statt.
Der Kurs ist ein Mitmachkurs und
beginnt um 19.00 Uhr im DGH.

NANZDIETSCHWEILER

OBST- UND
GARTENBAUVEREIN

Zum 
Weihnachtsmarkt
nach Heidelberg

Nanzdietschweiler. Der Obst +
Gartenbauverein Nanzdietschwei-
ler fährt am 7. Dezember zum Weih-
nachtsmarkt nach Heidelberg.

Abfahrt in Nanzdietschweiler  ist um
12 Uhr Haltestelle Volksbank. Da-
nach werden die Haltestellen in
Dietschweiler, sowie bei der Feuer-
wehr angefahren.
Die Rückfahrt ist für  21 Uhr in Hei-
delberg geplant.

Wer nicht teilnehmen kann bitte ab-
melden, die Nachfrage ist groß.

Termine für den Veran-
staltungskalender 2020
der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler

Nanzdietschweiler. In den nächs -
ten Tagen und Wochen werden viele
Termine für das Jahr 2020 geplant
oder sind bereits schon festgelegt.
Für viele ist unser Veranstaltungs-
kalender ein Fahrplan für Aktivitä-
ten und Interessen. Ich darf daher
die Vereine und alle Interessierten
bitten die Termine für das Jahr 2020
festzulegen und sie mir mitzuteilen,
damit der Veranstaltungskalender

2020 in seiner gewohnten Form
rechtzeitig aufgestellt und veröf-
fentlicht werden kann. 

Mail: 
annetteundthomas-bender@t-onli-
ne.de

Mit freundlichem Gruß
Annette Filipiak-Bender
Ortsbürgermeisterin

LANDFRAUENVEREIN

Nahrungs-
zubereitung

Nanzdietschweiler. Unser Kurs
Nahrungszubereitung „Essen für
unterwegs - lecker und gesund“ fin-
det am Donnerstag, dem 21.11.
2019, 19.30 Uhr in der Kurpfalzhal-
le, statt.
Kursleiterin ist Frau Daniela Hix.

Ihr : 

Traumlage für 
Immobilien-
Anzeigen.

Anzeigen bitte rechtzeitig aufgeben.



Alle Jahre wieder…
erleuchten wir den Advent 
in Nanzdietschweiler mit „24“ Fenster.

Wir laden  zum gemeinsamen Innehalten und Verweilen ein.
Vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember wird jeden Abend um 18.00 Uhr ein Fenster   erleuchten. Alle
Fenster bleiben bis einschließlich 6. Januar geöffnet. 

Kul -Tour- Art und die Ortsgemeinde Nanzdietschweiler freuen sich auf die kommende Adventszeit und
auf viele Besucher.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden die den begehbaren Adventskalender möglich machen.
Besonderer Dank an die beiden Organisatoren Tamara Höh und Susanne Geyer.
Alle Fenster können unter www.nanzdietschweiler.de angeschaut werden.

Annette Filipiak-Bender

Das Revier 
der SCHNÄPPCHENJÄGER:
Das  .

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 5 GemO - Unterrichtung der Einwohner über die Ergebnisse
der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Die Ortsgemeinde erteilt dem wirt-
schaftlichsten Anbieter der Fa. F.K.
Horn GmbH & Co.KG Kaiserslautern
mit einer Summe von 71.132,65
EUR den Auftrag für die Pflasterar-
beiten der Außenanlage DGH Reh-
weiler.

Vergabe der Aufträge „Maler-
arbeiten Dorfgemeinschafts-
haus“

Die Ortsgemeinde erteilt dem wirt-
schaftlichsten Anbieter der Fa.
Kars ten Mootz, Brücken mit einer
Summe von 5.116,03EUR den Auf-
trag für die Mahlerarbeiten im DGH
Rehweiler.

Landespflegerische Maßnah-
men Ausbau Huber Weg

Der Gemeinderat beschließt den
Kauf von 3,5 kg Saatgut für den Blu-
menstreifen. Die Pflegekosten und

Entwicklungspflege wird die Orts-
gemeinde in Eigenleistung verrich-
ten.

Zustimmung zur Annahme von
Spenden gem. § 94 Abs. 3
GemO

Der Ortsgemeinderat stimmt der
Annahme der Spende des Vereins-
ring Rehweiler in Höhe von 300,--
Euro für das Inventar des DGH der
Ortsgemeinde zu.
Der Ortsgemeinderat stimmt der
Annahme der Spende von Herrn
Stefan Schwarm in Höhe von 33,31
Euro für das Inventar des DGH der
Ortsgemeinde zu.
nicht öffentliche 
Grundstücksangelegenheiten
Der Ortsgemeinderat stimmt einem
Grundstücksangebot an einen evtl.
Käufer zu.

REHWEILER

Der Ortsgemeinderat Rehweiler hat
in seiner Sitzung am 17.10.2019
folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich

Beratung und Beschlussfas-
sung über die 1. Nachtrags-
haushaltssatzung und den 1.
Nachtragshaushaltsplan 2019

Der 1. Nachtragshaushaltssatzung
2019 der Ortsgemeinde Rehweiler
wird in vorgelegter Form zuge-
stimmt. Der 1. Nachtragshaushalts-
plan 2019 der Ortsgemeinde Reh-
weiler wird in vorgelegter Form zu-
gestimmt.

Anregung Revierbildungsver-
fahren Forstrevier Glan-
Münch weiler und Südkreis
durch die Ortsgemeinde Krot-
telbach

Nach dem derzeitigen Sachstand
besteht das Forstrevier Glan-
Münch weiler. Die Ortsgemeinde
stimmt dem Austrittsgesuch der
Ortsgemeinde Krottelbach weiter-
hin nur unter der Voraussetzung zu,
dass keine negativen finanziellen
Auswirkungen für die Ortsgemein-
de Rehweiler zu erwarten sind. Die
Auswirkungen eines evtl. ange-
strebten Zusammenschlusses zu ei-
nem größeren Forstrevier sind der-
zeit nicht beschlossen, eine schrift-
liche Stellungnahme des Forstam-
tes liegt nicht vor. Unter diesen Ge-
sichtspunkten kann ohne die not-
wendige Darlegung der finanziellen
und wirtschaftlichen Auswirkungen
keine zustimmende Entscheidung
getroffen werden

Anpassung der Vereinbarung
zur Übertragung der Verwal-
tung der Angelegenheiten der
Jagdgenossenschaft auf die
Ortsgemeinde Rehweiler be-
züglich des Datenschutzbe-
auftragten

Der Änderung in der Vereinbarung
zur Übertragung der Verwaltung der
Angelegenheiten der Jagdgenos-
senschaft Rehweiler auf die Ortsge-
meinde vom 16.09.2013 wird zuge-
stimmt.

Vergabe der Aufträge „Außen-
anlage Dorfgemeinschafts-
haus“



Öffentliche 
Bekanntmachung
über den Ablauf der Nutzungszeit und
Beseitigungsverfügung der Grabstätten 
auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Rehweiler

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten ist die Nutzungs-
zeit abgelaufen und die Beseitigung angeordnet.

Friedhof Rehweiler:
- Mössinger Berta und Friedrich
Letzte Bestattung am 13.03.1987, Grabnummer B/3/5
- Henkel Karolina und Georg
Letzte Bestattung am 22.01.1988, Grabnummer A/9/2
- Schmitt Olga und Emil
Letzte Bestattung am 02.11.1982, Grabnummer A/9/2

Verantwortliche, die zur Beseitigung verpflichtet sind, werden hier-
mit aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal, Frau Bommer (06373/ 504-203) bitte
bis spätestens 30.11.2019 in Verbindung zu setzen.

Sollte sich kein Verantwortlicher melden, so wird die Einebnung
durch die Friedhofsverwaltung angeordnet. Sofern Grabstätten von
der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Ver-
pflichtende die Kosten zu tragen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Bommer gerne zur Verfügung.

Wir bitten um Verständnis für diese unvermeidbare Maßnahme.

Ihr
Frank Scholz
Bürgermeister der Ortsgemeinde Rehweiler

SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

FEUERWEHR

Kameradschaftsabend
Schönenberg-Kübelberg. Am Sams-
tag den 26.10.2019 feierte die Feu-
erwehr Schönenberg-Kübelberg
ihren jährlichen Kameradschafts-
abend. Wehrführer Benjamin
Schneider begrüßte die aktiven Ka-
meradinnen und Kameraden mit
ihren Partnerinnen und Partnern, so-
wie die Kameradschaft der Ehmali-
gen, Verbandsbürgermeis ter Chri-
stoph Lothschütz, Ortsbürgermei-
ster Thomas Wolf und den stellver-
tretenden Wehrleiter der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal, Stefan
Reichart.
In diesem Jahr feierte die Feuerwehr
Schönenberg-Kübelberg einen ganz
besonderen Kameradschaftsabend.
Die Feuerwehrkameradinnen und
Kameraden wünschten sich das Mot-
to „Oktoberfest“. Viele nahmen die-
ses Thema gerne an und erschieh-
nen somit auch in passender Klei-
dung. Auch das Essen wurde gemäß
eines Oktoberfestes ausgewählt.
Die Feuerwehr Schönenberg-Kübel-
berg arbeitete im vergangenen Jahr
127 Einsätze ab und absolvierte 48
Übungen. Außerdem nahmen Kame-
radinnen und Kameraden auch an
Übungen der FEZ und ELW Gruppe
teil. Übungen wurden auch inner-
halb der Führungsstaffel, der Dekon-
P Einheit, sowie der Technischen
Einsatzleitung (TEL) des Landkreises
Kusel durchgeführt.
Auch in diesem Jahr gab es Ehrungen

und Beförderungen. So wurde Domi-
nic Rummler für 20 Jahre Feuerwehr-
dienst, Jens Danner für 30 Jahre Feu-
erwehrdienst und Stefan Kuntz für
40 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.
Feuerwehrmannanwärter bzw. Feu-
erwehrfrauanwärterin sind ab sofort
Michelle Jung, Luca Löhfelm, Lukas
Vollmar, Linus Meininger, Nico
Böhnlein und Sebastian Burghardt.
Mario Dick und Eric Fuchs wurden
zum Feuerwehrmann befördert. Zu-
sätzlich zu seiner Ehrung erhielt Do-
minic Rummler die Beförderung zum
Lösch meis ter. Wehrführer Benjamin
Schneider wurde zum Hauptbrand-
meister befördert. In der Feuerwehr
Schönenberg-Kübelberg gibt es
mehrere Kameraden die ein Amt als
Gerätewart in der Verbandsgemein-
de übernehmen. In dieem Jahr wurde
Andre Guth nach langer Tätigkeit als
Gerätewart Schlauchpflege ent-
pflichtet, er wird die Feuerwehr künf-
tig als Gerätewart in der Atemschutz-
werkstatt unterstützen. Die Funktion
des Gerätewarts Schlauchpflege
übernimmt ab sofort Marvin Ehlert.
Yannik Leibrecht wurde als kommis-
sarisch zum Gerätewart für Material
und Fahrzeuge bestellt. Peter Rohrb-
acher begleitet nun an die Funktion
Ausbildungsbeauftragter der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Yannick Weber, der an 48 von 48
Übungen teilnahm wurde zum
Übungskönig gekürt.

Einladung
Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

die diesjährige Gedenkfeier anläss-
lich des Volkstrauertages findet am
Sonntagvormittag, dem 17. Novem-
ber 2019, um 11.30 Uhr, am Ehren-
denkmal im Ortsteil Schmittweiler
statt. 
Für diese Gedenkfeier ist mit den
Mitwirkenden folgendes Programm
vereinbart:

Programm
1. Musikvortrag der Pfarrkapelle 
2. Ansprache des Ortsbürgermeis -

ters (mit Kranzniederlegung)
3. Gebet des Herrn Pfarrers Kapolka

(für alle Konfessionen)
4. Musikvortrag der Pfarrkapelle 

Anschließend wird der Ortsbürger-
meister in Begleitung der Ortsbei-
geordneten an den Denkmälern der
anderen Ortsteile in aller Stille je ei-
nen Kranz niederlegen.

Ich bitte höflichst, das Vorhaben
mit Ihrer Teilnahme zu unterstüt-
zen.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.: Thomas Wolf
Ortsbürgermeister

Rinaldos
Seifenblasen-Show
20. November 9.00 & 11.00 & 15.00 Uhr
im Haus St. Valentin 

„Träume aus Samt und Seife“
- mit dieser vielfach ausgezeichne-
ten Show sorgt Rinaldo stets aufs
Neue für ungläubiges Staunen.

Vor Ihren Augen entstehen feinste
Seifenblasengebilde, so schillernd
und bunt wie ein verzauberter
Traum.
Kein anderer zelebriert die hohe
Kunst der Seifenblasen-Gestaltung,
des Spiels mit dieser vergänglichen
Magie, so poetisch und einfühlsam
wie er.

Die Seifenblasen vergehen, doch
der Eindruck bleibt unvergessen.
Lassen Sie uns zusammen träumen!
Besuchen Sie eine unserer Vorstel-
lungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihre Ortsgemeinde
Schönenberg-Kübelberg

Kartenvorverkauf: 
Bürgerbüro, 
Rathausstraße 8, 
66901 Schönenberg-Kübelberg
www.rinaldo.de

Schnelles Internet 
Schönenberg-Kübelberg. Die
Ortsgemeinde Schönenberg-Kübel-
berg erhält einen schnelleren An-
schluss an die weltweite Datenau-
tobahn. Die Deutsche Telekom wird
das neu ausgebaute Breitbandnetz
in Kürze in Betrieb nehmen.

Die Haushalte profitieren von den
neuen leistungsfähigen Internet-
Anschlüssen. Die Geschwindigkeit
der Übertragung erreicht je nach
Entfernung zum Schaltgehäuse bis
zu 250 Megabit pro Sekunde
(MBit/s).

Die schnellen Internetanschlüsse
kommen jedoch nicht von allein in
die Haushalte. Es erfolgt auch keine
automatische Anpassung beste-
hender Anschlüsse. Die Kunden
müssen aktiv werden. 

Interessierten Bürgerinnen und
Bürgern bietet die Telekom eine In-
formationsveranstaltung am

Mittwoch, den 20. November 2019
um 19.00 Uhr im Bürgerhaus,
Schulstr. 2a, 66901 Schönenberg-
Kübelberg

an. Dort stehen Mitarbeiter der Te-
lekom allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern vor Ort als An-
sprechpartner zur Verfügung, um
über die Produkte an der eigenen
Adresse zu informieren. Ggf. kann
das schnelle Internet auch direkt
beauftragt werden. Weitere Infos
hierzu auch unter www.telekom.
de/schneller sowie in den Telekom
Shops. 



Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. § 41 Abs. 5 GemO - Unterrichtung der Einwohner über die Ergebnisse der Ratssitzung 
sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Schönenberg-
Kübelberg hat in seiner Sitzung am
24.10.2019 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich
Umbau und Erweiterung Kita
Sand
- Kücheneinrichtung

Für die Fliesen-, Trockenbau- und
Installationsarbeiten sollen Nach-
tragsangebote der am Umbau betei-
ligten Firmen eingeholt werden, da-
mit auch hinsichtlich der Gewähr-
leistung keine unnötigen Schnitt-
stellen zu den bereits ausgeführten
Arbeiten entstehen und die Leistun-
gen schnellstmöglich ausgeführt
werden können.
Aus zeitlichen Gründen soll auch
auf eine öffentliche oder be-
schränkte Ausschreibung der
Kücheneinrichtung verzichtet wer-
den und eine freihändige Vergabe
nach Einholung von drei Angeboten
erfolgen. Ebenso sollen auch die
Malerarbeiten nach Einreichung
von drei Angeboten freihändig ver-
geben werden.

Grundstück Glanstraße;
Kostenermittlung zur Öffnung
und Herstellung einer Park-
fläche sowie Prüfung der
Standfestigkeit und Abriss der
Scheune

a) Die Verwaltung wird beauftragt,
eine Honorarofferte für den Ab-
riss des Gebäudes (mit einem Teil
der Mauer zur Glanstraße hin) bei
einem Planungsbüro einzuholen.

b) Die Verwaltung wird beauftragt,
mit der Aufsichts- und Dienstleis -
tungsdirektion (ADD) in Trier, die
Förderung aus Mitteln der Städ-
tebauförderung abzustimmen.

c) Weiterhin soll die Fläche zur wei-
teren Nutzung (als Parkfläche)
überplant werden. 

Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan „Sondergebiet - Bei
der Strunkeiche“,
a) Beschlüsse zu den Stel -

lung nahmen der Träger öf-
fentlicher Belange

b) Beschlüsse zu den Stellun-
gnahmen während der Of-
fenlage

a) Die Stellungnahme des Forst-
amts Kusel (Schreiben vom
02.09.2019) wird zur Kenntnis
genommen. In den Planungsun-
terlagen wird der einzuhaltende
Mindestabstand durch Zurück-
nahme der Baugrenze im zur
Rede stehenden Bereich berück-
sichtigt.

b) Die Stellungnahme der Vodafone
Kabel Deutschland GmbH (E-Mail
vom 11.09.2019) wird zur Kennt-
nis genommen.

c) Die Stellungnahme der Kreisver-
waltung Kusel als Untere Natur-
schutzbehörde (Schreiben vom
29.08.2019) wird zur Kenntnis
genommen. Die Planungsunterla-
gen werden im weiteren Verfah-

ren um einen Umweltbericht mit
den erforderlichen Inhalten er-
gänzt.

d) Die Stellungnahme des Landes-
amtes für Geologie und Bergbau
(Schreiben vom 10.09.2019)
wird zur Kenntnis genommen.

e) Die Stellungnahme des Landes-
betriebs Mobilität in Kaiserslau-
tern (E-Mail vom 16.08.2019)
wird zur Kenntnis genommen.
Die Begründung ist im entspre-
chenden Absatz anzupassen.

f) Die Stellungnahme der Pfalz-
werke Netz AG (Schreiben vom
13.09.2019) wird zur Kenntnis
genommen. Die textlichen Fest-
setzungen werden unter Punkt „B
Hinweise lfd. Nr. 9“ entsprechend
des Textvorschlages der Pfalz-
werke Netz AG ergänzt.

Bebauungsplan „Fach-
marktzentrum an der Festwie-
senstraße, 1. Änderung“";
a) Beschlüsse zu den Stel -

lung nahmen der Träger öf-
fentlicher Belange

b) Beschlüsse zu den Stellun-
gnahmen während der Of-
fenlage

c) Satzungsbeschluss
a) Die Stellungnahme des Deut-

schen Wetterdienst - Abteilung
Finanzen und Service vom
27.08.2019 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Änderungen und Er-
gänzungen der Planung sind
nicht erforderlich.

b) Die Stellungnahme der General-
direktion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz - Direktion Landesar-
chäologie, Außenstelle Speyer
vom 12.08.2019 wird zur Kennt-
nis genommen. Der Hinweis un-
ter Punkt 10 des Kapitels „Hin-
weise und Empfehlungen ohne
Festsetzungscharakter“ wird re-
daktionell angepasst. Eine er-
neute Offenlage resultiert daraus
nicht.

c) Die Stellungnahme der General-
direktion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz - Direktion Landesar-
chäologie -Erdgeschichte vom
13.08.2019 wird zur Kenntnis ge-
nommen. Änderungen oder Er-
gänzungen der Planung sind
nicht erforderlich.

d)  Die Stellungnahme der Kreisver-
waltung Kusel als Untere Natur-
schutzbehörde vom 28.08.2019
wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf § 39 BNatSchG
ist bereits unter Punkt 5 „Hinwei-
se zur Vermeidung und Minde-
rung von Auswirkungen auf die
Fauna“ in den Textfestsetzungen
enthalten. Vom Erhalt des
Gehölzbestandes wird abgese-
hen. Die vorliegende Planung
enthält bereits Festsetzungen zur
Neubegrünung unter Punkt 7
„Festsetzungen zum Anpflanzen
und zum Erhalten von Bäumen
und Sträuchern…“ in den Text-
festsetzungen. Eine Planungsän-
derung ergibt sich hieraus nicht.

e) Die Stellungnahme der Kreisver-
waltung Kusel als Untere Wasser-
behörde vom 19.08.2019 wird
zur Kenntnis genommen. Die mit-
geteilten Hinweise werden im Ka-
pitel „Hinweise und Empfehlun-
gen ohne Festsetzungscharakter
ergänzt“.

f) Die Stellungnahme des Landes-
amtes für Geologie und Bergbau
Rheinland-Pfalz vom 04.09.2019
wird zur Kenntnis genommen. Die
genannten Hinweise werden in
die Planungsunterlagen mit auf-
genommen.

g) Die Stellungnahme des Landes-
betriebs Mobilität in Kaiserslau-
tern vom 19.08.2019 wird zur
Kenntnis genommen. Änderun-
gen oder Ergänzungen der Pla-
nung sind nicht erforderlich.

h) Die Stellungnahme der Pfalz-
werke Netz AG vom 05.08.2019
wird zur Kenntnis genommen.
Der Leitungsverlauf der 20-kV-
Leitung wird informativ in der
Planzeichnung dargestellt. Ein
Hinweis auf das bestehende Geh-
, Fahr- und Leitungsrecht wird in
den Planunterlagen redaktionell
ergänzt. Eine erneute Offenlage
begründet sich hierdurch jedoch
nicht.

i) Die Stellungnahme der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Süd
(SGD), Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz vom 12.09.2019 wird zur
Kenntnis genommen. Es wird zur
Kenntnis genommen, dass bei Po-
sitionierung des Marktgebäudes
im Süden und der Parkplätze im
Norden und Osten des Plange-
biets der Retentionsraumverlust
durch Auffüllung minimiert wer-
den kann. Ein Änderungserforder-
nis der Planung ergibt sich hier-
aus jedoch nicht. Es wird zur
Kenntnis genommen, dass der
10m Streifen parallel zum Kohl-
bach punktuell für die Bewirt-
schaftung des nichtbehandlungs-
bedürftigen Niederschlagswas-
sers mitgenutzt werden kann. Die
Hinweise bezüglich der Schmutz-
wasserbeseitigung werden zur
Kenntnis genommen. Die genann-
ten Hinweise sollten wie oben
dargestellt in das Kapitel „Hinwei-
se und Empfehlungen ohne Fest-
setzungscharakter“ aufgenom-
men werden.

Antrag auf Versetzung einer
Straßenleuchte

Dem Antrag der Familie Patrick
Schneider und Tamara Ernst wird
stattgegeben. Die Straßenlaterne
wird entsprechend dem Wunsch der
Antragsteller zwischen den Anwe-
sen Elisabethenstraße 17 und 19
gesetzt. Die anfallenden Kosten fal-
len zu Lasten der Antragsteller.

Honorarofferte für die Gestal-
tung des Dorfplatzes im Orts-
teil Kübelberg

Das Büro Frey, Kaiserslautern wird

mit den Arbeiten der Leistungspha-
se 8 sowie der örtlichen Bauüber-
wachung auf der Grundlage des An-
gebotes vom 21.10.2019 beauf-
tragt.

Erweiterung der Weihnachts-
beleuchtung (um 12 weitere
Steckdosen + Beleuchtung)

Der Ortsgemeinderat beschließt die
Anschaffung von 12 Motiv Bogen
bei der Fa. Scharnberger+Hasen-
bein Elektro GmbH, Nordstemmen,
entsprechend dem Angebot vom
21.10.2019 für eine Auftragssum-
me von 5.016,71 Euro sowie den
Auftrag zur Installation der 12 Über-
gabestellen für gemeindeeigene
Beleuchtungsanlagen der Pfalz-
werke Netz AG, mit einer Auftrags-
summe in Höhe von 4.748,10 Euro,
zu erteilen.
Die 12 Motiv Bogen sollen in der
Miesauer Straße, ab dem Autohaus
Sorg bis zum Bürgerhaus Sand an-
gebracht werden.

Informationen
Der Vorsitzende informierte den Rat
über folgende Themen:
- Am 14.12. und 15.12.19 (während
dem Weihnachtsmarkt) finden die
Festlichkeiten anlässlich des 50-
jährigen Bestehens der Ortsge-
meinde Schönenberg-Kübelberg
statt.

- Derzeit liegen der Bauabteilung 28

auszuführende Projekte alleine
durch Ratsbeschlüsse der OG
Schönenberg-Kübelberg vor. Zur
effektiveren Abarbeitung der noch
nicht ausgeführten Beschlüsse
wird gemeinsam mit der Bauabtei-
lung eine Prioritätenliste erstellt.

- Über den I-Stock Antrag zur Sanie-
rung des Kinderspielplatzes in der
Rosenstraße wurde positiv ent-
schieden. Die Gesamtkosten der
Maßnahme betragen laut Zuwen-
dungsantrag 106.500,- Euro, wo-
von 64.000,- Euro aus Mitteln des
Investitionsstocks finanziert wer-
den können.

- Die „neu gewählten“ Ratsmitglie-
der werden gebeten, Ortsbürger-
meister Thomas Wolf eine E-Mail
zu schreiben, sofern Bedarf an der
Überlassung des aktuellen Haus-
haltsplans der Ortsgemeinde be-
steht. Der Haushaltsplan kann in
gedruckter oder digitaler Form zur
Verfügung gestellt werden.

- Die beiden Ratsmitglieder Mat-
thias Mohrbacher und Michael
Hofrichter haben sich bereiter-
klärt, die Auswertungen der ge-
meindeeigenen Geschwindig-
keitsmessanlage zu übernehmen.

nicht öffentlich
Der Ortsgemeinderat befasst sich
im nichtöffentlichen Teil mit Pacht-,
Grundstücks- und Kindergartenan-
gelegenheiten.

KINDERGARTEN KLEINE STROLCHE

Elternvertretung 
2019-2020 der Kita
Schönenberg-Kübelberg. In der
Kindertagesstätte „Kleine Strolche“
in Schönenberg-Kübelberg (OT
Sand) wurde am 26.10.2019 die
neue Elternvertretung gewählt. Zum
ersten Mal fanden die Wahlen an ei-
nem Samstagvormittag mit ansch-
ließendem gemeinsamem Früh-
stück statt, welches durch die Erzie-

herinnen und Erzieher der Tages-
stätte liebevoll hergerichtet wurde.
Die Resonanz war dieses Jahr deut-
lich besser als im vergangenen Jahr.
Auch freuen wir uns über das große
Interesse der Eltern am Elternaus-
schuss, die in diesem Jahr mit zehn
Personen die Vertretung der Eltern
übernehmen. 

Dies sind (v.l.n.r) obere Reihe: Anne Kratz, Sylvia Neufing, Monica
Paque, Sandra Elsner, Miriam Amann  untere Reihe: Alexandra
Altherr (Kita-Leitung), Stefanie Fuchs, Sandra Paulus (1. Vorsitzen-
de), Manuela Bauer (2. Vorsitzende), Christine Decker, Eszter Toth,
Thomas Wolf (Ortsbürgermeister/Träger)

Die Leitung bedankte sich mit einer
kleinen Aufmerksamkeit recht herz-
lich für die Arbeit im vergangenen
Jahr und hofft auf weiterhin gute Zu-

sammenarbeit mit der neuen Eltern-
vertretung, deren Mitglieder von
der Leitung zum Start Rosen über-
reicht wurden.



Öffentliche 
Bekanntmachung
über den Ablauf der Ruhezeit und 
Beseitigungsverfügung von Grabstätten 
auf den Friedhöfen der Ortsgemeinde 
Schönenberg-Kübelberg

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten ist entweder die
Ruhezeit bzw. das Grabnutzungsrecht abgelaufen oder wegen der
diesjährigen Standsicherheitsüberprüfung von Grabsteinen die
Beseitigung angeordnet.

Friedhof Sand:
- Steigelmann Wilhelmine und Hans

letzte Bestattung 28.09.1961, Grabnummer A/18/1
- Grabstätte Pflüger/Christmann
Elisabetha Pflüger verstorben am 03.01.1914, Grabnummer
A/16/1

Friedhof Schönenberg (neu):
- Scherer Amanda und Friedrich
letzte Bestattung 04.01.1994, Grabnummer B/12/11

Friedhof Kübelberg:
- Tobi Katharina und Eugen
letzte Bestattung 21.03.1993, Grabnummer F/1/8

- Patzke Helmut, Klawitter Helene und Patzke Frieda
letzte Bestattung am 02.04.1991, Grabnummer F/1/17

- Spies Amanda und Karl
letzte Bestattung am 22.12.1969, Grabnummer J/3

- Leger Margareta und Otto
letzte Bestattung 1972, Grabnummer J/5

- Damm Gerhard
Bestattet am 13.01.1947, Grabnummer J/24
Friedhof Schmittweiler:

- Burkhardt Maria und Otto
letzte Bestattung 27.05.1983, Grabnummer I/3/2

Verantwortliche, die zur Grabpflege und Beseitigung verpflichtet
sind, werden hiermit aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwal-
tung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Frau Bommer
(06373/ 504-203) bis spätestens 30.11.2019 bitte in Verbin-
dung zu setzen.

Sollte sich kein Verantwortlicher melden, so wird die Einebnung
durch die Friedhofsverwaltung angeordnet. Sofern Grabstätten von
der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Ver-
pflichtende die Kosten zu tragen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Bommer gerne zur Verfügung.

Wir bitten um Verständnis für diese unvermeidbare Maßnahme.

Ihr
Thomas Wolf
Bürgermeister der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

KINDERTAGESSTÄTTE ST .  VALENTIN

Vorleseaktion
Schönenberg-Kübelberg. Am Frei-
tagvormittag, den 18. Oktober
2019, besuchte uns Herr Hutzel in
unserer katholischen Kita St. Valen-
tin in Kübelberg. Im Gepäck hatte er
tolle Bilderbücher, die er unseren
Vorschulkindern vorlesen würde.
Voller Vorfreude wurde Herr Hutzel
bereits von den Kindern erwartet.
Beim Vorlesen der Bilderbücher
lauschten sie gespannt den Ge-

schichten, wie zum Beispiel „Kamfu
mir helfen?“ (Dirk & Barbara
Schmidt). Es wurde gelacht und mit-
gefiebert. Zum Schluss verabschie-
deten die Kinder Herrn Hutzel mit
einem großen „Dankeschön!“. Auch
wir bedanken uns für die tolle Akti-
on und freuen uns schon auf das
nächste Mal.

Das Team der Kita St. Valentin

Verkauf von Advents-
kränzen und Gestecken 
Schönenberg-Kübelberg. Am
Samstag, dem 23. November 2019
wird es ab 15 Uhr im Caritas Seni-
orenHaus Schönenberg-Kübelberg
besinnlich: zum 11. Mal lädt der
Förderverein
des SeniorenHauses zum traditio-
nellen Adventsbasar ein und das
Foyer verwandelt sich in einen klei-
nen Marktplatz mit weihnachtli-
chem Budenzauber. Im sanften
Schein und Weihnachtsduft bieten
Bewohner, Mitarbeiter und Förder-
verein Adventskränze, Handarbei-

ten, schönes Kunstwerk, feine Waf-
feln, Zimtwaffeln sowie Glühwein
und Punsch an. Der Verkaufserlös
kommt ausschließlich den Bewoh-
nern der Einrichtung zugute. Der
Förderverein und das Caritas Seni-
orenHaus Schönenberg-Kübelberg
freuen sich über Ihren Besuch! Wei-
tere Informationen unter www.seni-
orenhaus-schoenenberg.de oder
Tel. 06373-82960.
Caritas SeniorenHaus Schönen-
berg-Kübelberg, Rathausstr. 18,
66609 Schönenberg-Kübelberg

Einladung
Schönenberg-Kübelberg. Die
Ortsgemeinde Schönenberg-Kübel-
berg veranstaltet am 14. und 15.
Dezember 2019 den Weihnachts-
markt in Kübelberg im Kulturhaus,
St. Valentinshaus und im Pfarrhof.
Im Pfarrhof werden wieder die Ver-
kaufsbuden aufgestellt.

Die im letzten Jahr anwesenden Ver-
eine werden angeschrieben. Weite-
re Interessenten möchten sich bis
spätestens 15. November 2019 bei
der Ortsgemeinde melden und zwar
unter 
K.Gummel@schoenenberg-kuebel-
berg.de oder 0151/16330878, so-
wohl für den Außenbereich, als
auch für das St. Valentinshaus.
Da nur eine begrenzte Anzahl von
Buden zur Verfügung stehen, ist
eine kurzfristige Anmeldung gebo-
ten. Wer eine Holzbude hat, kann
diese evtl. selbst aufbauen (schau-
en wir uns an!).

Klaus Gummel
1. Beigeordneter

STEINBACH

LANDFRAUENVEREIN

Kochkurs
Steinbach. Am Mittwoch, dem
20.11.2019, um 19.30 Uhr, findet
ein Kochkurs „Essen für unterwegs“
mit Frau Zimmer-Lehnhart, im Pius-
saal, statt.

Schwerpunkt-
gemeinde

Steinbach. Der Arbeitskreis Tou-
rismus bearbeitet zur Zeit den Zu-
schussantrag zur Umnutzung des
Glockenturms in ein Museum für rö-
mische und keltische Geschichte.
Nächstes Treffen im Ratssaal am
Donnerstag 14. November 2019 um
19.00 Uhr.

Es lädt ein: der Bürgermeister, der
Gemeinderat und der Moderator
Klaus Dockendorf  

OBST- UND
GARTENBAUVEREIN

Stammtisch
Steinbach. Unser nächster Stamm-
tisch findet am 15. November 2019,
um 18.00 Uhr, im Vereinshaus,
statt.

„Mach’ ich heute aber 
EINDRUCK,“

sagte die FARBANZEIGE.



Steinbach. Gemeinsam statt ein-
sam.
Unter diesem Motto haben sich nun
schon zum 2. mal die Seniorinnen
und Senioren aus Steinbach zum
gemeinsamen Kaffee trinken und
Kuchen essen getroffen.

In lockerer Runde wurde viel erzählt
und gesungen, Spaß hat es ge-
macht. Alle sind eingeladen ge-
meinsam, in der Regel am letzten
Donnerstag des Monats um 15.00
Uhr, sich im Piussaal oder dem ev.
Gemeindehaus zusammen zu fin-
den um den Alltag mal links liegen
zu lassen.
Die Initiative wurde im Rahmen der
laufenden und vom Land geförder-
ten Dorfmoderation gegründet.
Ziel ist es auch in Gesprächen even-
tuelle Bedarfe zu thematisieren, sei
es im häuslichen Bereich oder ganz

einfach als Unterstützung bei der
Bewältigung des täglichen Lebens.
Es ist wichtig, dass diese Wünsche
an die Helfer, die sich in der Gruppe
VON BÜRGERN FÜR BÜRGER gefun-
den haben, heran zu tragen. Sie
können sich bei Helma Fichtl, Tel.
06383 7022 oder bei Elisabeth Feil
tel. 06383 7909 melden.
Schön wäre es auch weitere Helfer
zu finden, die diese Initiative unter-
stützen wollen. Ebenso ist eine Ku-
chenspende jederzeit willkommen.
Die nächsten Treffen sind am:
28. November im Piussaal
19. Dezember im ev. Gemeinde-
haus
30. Januar im Piussaal
27. Februar im ev. Gemeindehaus
Gern können Sie auch mit dem Auto
abgeholt werden. 
Dazu rufen Sie bitte bei Jörg Feh-
rentz an; tel. 06383 5600

Schwerpunktgemeinde

Weihnachtsmarkt 
attraktiver gestalten

Hallo Steinbacher,

am 01. Dezember ist es wieder so
weit, unser Weihnachtsmarkt steht
an.

Um diesen stimmungsvoller und an-
schaulicher zu gestalten, bedarf es
etwas Schmuck und ein paar Lich-
tern. Nicht zu vergessen sind die
fleißigen Hände der Helfer.

Darum laden wir Euch ALLE herzlich,

zum gemeinsamen Basteln, am
Sonntag den 17. November um
14:00 Uhr in den Piussaal der ka-
tholischen Kirche ein.
Die Dorfgemeinschaft stellt Ideen
und Materialien zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, uns mit Euch
auf eine schöne Weihnachts-
zeit einzustimmen!

Eure „Dorfgemeinschaft Steinbach
am Glan e.V.“

... weil Erfolg kein Zufall ist !

WALDMOHR

WAHNWEGEN

Dorferneuerung
Erstes Treffen der 
Arbeitsgruppenteilnehmer

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

am 25. November, um 19:00 Uhr,
findet das erste Treffen der Arbeits-
gruppenteilnehmer zur Dorferneue-
rung im Gemeindehaus statt.
Zu diesem Treffen laden wir nicht
nur die Mitbürger ein, die bei der
Auftaktveranstaltung am 14. Okto-
ber ihre Mitarbeit angeboten ha-
ben, sondern alle Mitbürger, die
sich mit guten Ideen an der Dorfent-
wicklung beteiligen möchten.

In Arbeitsgruppen sollen zu den
Themengebieten Verkehr, Infra-
struktur und soziales Miteinander,
Ideen entwickelt werden. Aus die-
sen Ideen werden dann umsetzbare
Projekte herausgefiltert, um diese
in den nächsten Jahren umzuset-
zen.

Lutz Stötzer
1.Beigeordneter

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 21.11.2019, um 19:30 Uhr, findet im Saal des
Ev. Gemeindehauses, Friedhofstraße 8a, 66909 Wahnwegen eine
Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wahnwegen
statt.
Die Sitzung ist - mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 8 - öf-
fentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan

2020/2021 und die Brennholzpreise 2020
2. Bericht der Beigeordneten
3. Vergabe von Arbeiten zur Feldwegeunterhaltung
4. Vergabe Aufträge Aussegnungshalle Friedhof
5. Ausbau Römerweg
6. Wiesenstraße; Ausbau Gehwegfläche
7. Vertrag über die Straßenmitbenutzung zwischen den Verbands-

gemeindewerken Oberes Glantal und den Ortsgemeinden

nicht öffentlich
8. Rechtsangelegenheiten

Wahnwegen, den 8. November 2019
In Vertretung:
gez. Karl Dieter Strauß
-Beigeordneter -

Frau Buchinger in den
Ruhestand verabschiedet
Waldmohr. Seit 30 Jahren war Frau
Theresia Buchinger in der Bücherei
der Gemeinde Waldmohr beschäf-
tigt. Jetzt trat Sie in den wohlver-
dienten Ruhestand. Bürgermeister
Jürgen Schneider bedankte sich bei
Frau Buchinger für die sehr gute Zu-

sammenarbeit. Die Leserinnen und
Leser werden sie und ihre freundli-
che Art sicher vermissen. Für den
neuen Lebensabschnitt wünscht
die Gemeinde Waldmohr Frau Bu-
chinger alles Gute.

Schnelles Internet 
Waldmohr. Die Ortsgemeinde
Waldmohr erhält einen schnelleren
Anschluss an die weltweite Daten-
autobahn. Die Deutsche Telekom
wird das neu ausgebaute Breit-
bandnetz in Kürze in Betrieb neh-
men.

Die Haushalte profitieren von den
neuen leistungsfähigen Internet-
Anschlüssen.

Die Geschwindigkeit der Übertra-
gung erreicht je nach Entfernung
zum Schaltgehäuse bis zu 250 Me-
gabit pro Sekunde (MBit/s).

Die schnellen Internetanschlüsse
kommen jedoch nicht von allein in
die Haushalte. Es erfolgt auch keine
automatische Anpassung beste-
hender Anschlüsse. Die Kunden
müssen aktiv werden. 

Interessierten Bürgerinnen und
Bürgern bietet die Telekom eine In-
formationsveranstaltung am

Dienstag, den 26. November 2019
um 19.00 Uhr im Bürgerhaus,
Saarpfalzstr. 12, 66914 Waldmohr

an. Dort stehen Mitarbeiter der Te-
lekom allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern vor Ort als An-
sprechpartner zur Verfügung, um
über die Produkte an der eigenen
Adresse zu informieren. Ggf. kann
das schnelle Internet auch direkt
beauftragt werden.

Weitere Infos hierzu auch unter
www.telekom. de/schneller sowie
in den Telekom Shops. 



Weihnachtszeit 
in Waldmohr 
Veranstaltungsübersicht

30. November 2019    
Advents-Wochenmarkt, 08.00 Uhr
bis max. 14 Uhr

7. + 8. Dezember 2019           
Waldmohrer Weihnachtsmarkt

7. Dezember 2019     
Orgelkonzert mit jungen Orgelspie-
lern, Kulturhalle, 20 Uhr

12. Dezember 2019    
Weihnachtsfeier der Waldmohrer
Senioren, Festsaal Bürgerhaus, 15
Uhr

15. Dezember 2019    
Adventskonzert - Ein Licht für Afri-
ka, Kath. Kirche,  17 Uhr

18. Dezember 2019    
Theater Frohe Weihnachten kleiner
Eisbär, Kulturhalle, 9.30 Uhr

22. Dezember 2019    
Weihnachtskonzert mit dem Westri-
cher Madrigalchor, Prot. Kirche, 17
Uhr.
Nähere Informationen dazu im Kul-
turprogramm der Ortsgemeinde
Waldmohr, auf der Homepage und
in der Tagespresse.

OBST- UND
GARTENBAUVEREIN

Einladung 
zur Info-
veranstaltung 
20. Nov 2019, 19 Uhr
Festsaal Bürgerhaus 

Der Obst- und Gartenbauverein
Waldmohr lädt alle Interessenten
zu einem offenen Infoabend ein.
Hier werden wir über die Aktivitäten
unseres Vereins informieren.

Der OGV Waldmohr ist ein aktiver
und mitgliederstarker Verein, den
es seit über 140 Jahren gibt.  Schon
immer engagiert er sich für Gar-
tenthemen und vor allem zum The-
men Umweltschutz, der in Wald-
mohr praktiziert wird, was heute
wichtiger ist als eh und je. Wir spre-
chen über biologische Gartenthe-
men und können z.B. viele interes-
sante Apfelsorten vorstellen. Dies
ist hilfreich, wenn jetzt ein neuer
Apfel-Baum gepflanzt werden soll.
Unsere drei Streuobstwiesen bzw.
Obstanlagen sind interessante Vor-
zeigeprojekte mit Bienen, Insekten-
hotel und Blumenwiese, auf denen
viele junge Familien mit ihren Kin-
dern selbst Bäume gepflanzt ha-
ben.

Unser jährliches attraktives Jahres-
programm geht vom Obstbaum-
schnittkurs, über Lehrveranstaltun-
gen bis zur Weinwanderung. Wir
sind bei den örtlichen Veranstaltun-

Besuch aus unserer
Partnerstadt 

Waldmohr. Am Samstag, 19. Okto-
ber konnten wir im Bürgerhaus un-
sere Freunde aus Is-sur-Tille will-
kommen heißen. 18 Erwachsene
und 4 Kinder hatten sich auf den
Weg gemacht, um mit uns die
freundschaftlichen Beziehungen zu
vertiefen. Zur Begrüßung waren
auch der Ortsbürgermeister Herr Dr.
Schneider und die erste Beigeord-
nete Frau Jentsch erschienen.

Nach dem Begrüßungsaperitif ser-
vierte uns Herr Pahler eine deftige
Gulaschsuppe, die uns für die Teil-
nahme an der Weinwanderung
stärkte. Diese war bestens vorberei-
tet von Obst-und Gartenbauverein
und der Feuerwehr. Zusammen mit
allen Gastgebern genossen wir die
Natur, unterschiedliche Weine und
erlebten bei lebhaften Gesprächen
einen fröhlichen Nachmittag. Der
Tag klang aus mit einem gemeinsa-
men Essen bei der Feuerwehr und in
den Gastgeberfamilien.

Am Sonntagmorgen (20. Oktober)
trafen wir uns um 9.30 Uhr in
Brücken am Diamantschleifermuse-
um. Verbandsbürgermeister Herr
Lothschütz lud die ganze Gruppe zu
einem tollen bayrischen Frühstück
ein, begleitet von musikalischen
Beiträgen des Ortsbürgermeisters
Pius Klein.

Alle waren begeistert von dieser
Gastfreundschaft. Die darauf fol-
genden Führungen durch das Muse-
um von Herrn Deffland und Herrn
Amann in französischer Sprache (!)
wurden mit großem Interesse ange-
nommen.

Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen im VfB-Sportheim verabschie-
deten wir unsere Gäste, nicht ohne
Pläne für das nächste Wiedersehen
geschmiedet zu haben.

Unsere Partnerschaft besteht seit
nunmehr 15 Jahren, es sind viele
Freundschaften entstanden und es
werden immer wieder neue Kontak-
te geknüpft. Wir bedanken uns bei
allen, die dieses Wochenende  zu
einem Erfolg gemacht haben, vor al-
lem den Familien der Gastgeber
(alle Gäste konnten in Familien un-
tergebracht werden!), Herrn Dr.
Schneider und Frau Jentsch, die
sich aktiv an der Organisation be-
teiligten, sowie Herrn Lothschütz,
Herrn Deffland und Herrn Amann,
die uns die Geschichte der Diamant-
schleiferei so engagiert näherge-
bracht haben.

am Donnerstag, dem 21. November
2019 lade ich recht herzlich zu un-
serem Seniorenkaffee-Nachmittag
ein.
Beginn um 15.00 Uhr - Festsaal Bür-
gerhaus.

Neben Kaffee und Kuchen möchten
wir je nach Bedarf über aktuelle
Themen informieren.
Hierzu können Sie gerne Themen-
vorschläge machen, vor allem zu
„Themen, die Sie interessieren“
(z.B. Vorträge über Testament, Vor-
sorgevollmacht, Wohngeld, betreu-
tes Wohnen usw.).
Bei den Anmeldungen wollen wir
Ihre Vorschläge sammeln, die wir

Einladung  
zum Seniorenkaffee-
Nachmittag
Liebe Waldmohrerinnen, liebe Waldmohrer,

beim nächsten oder übernächsten
Mal entsprechend anbieten.

Ihr 
Ortsbürgermeister
Dr. Jürgen Schneider

Um die Organisation zu erleichtern,
bitten wir möglichst um Anmel-
dung.

1. Sie können sich beim Kaf-
feenachmittag schon in die Teil-
nehmerliste für die nächste Ver-
anstaltung eintragen.

2. Sie können sich auch telefonisch
in der Gemeindebücherei anmel-
den: 
Telefon: 06373/7605

Wir danken Ihnen im Voraus für die
Unterstützung!

www.waldmohr.de

Advents-
Wochenmarkt                                                                         
Waldmohr. Am Samstag, 30.11.
2019 findet auf dem Marktplatz ein
Advents-Wochenmarkt statt.
Die Grundschule, das Jugendhaus,
die Bäckerei Reichhart, der SPD-
Ortsverein und andere Anbieter
werden an dem Wochenmarkt von 8
bis 14 Uhr teilnehmen. Angeboten
werden Heißgetränke, Süße Waf-
feln, Grumbeerwaffeln, Schoko-Ni-
koläuse, Zimtwaffeln, Emrich-Bier,
Adventsdeko, die üblichen Wochen-
marktprodukte und vieles mehr. 

www.waldmohr.de

Erweiterung 
Veranstaltungs-
kalender  

Waldmohr. Eingetragene Vereine
aus Waldmohr können absofort ihre
Veranstaltungen im Kalender auf
der Homepage der Ortsgemeinde
eintragen lassen.

Dazu bitte Mail mit den Veranstal-
tungsdaten an die Bücherei bue-
cherei@vgwaldmohr.de senden.
Für event. Rückfragen bitte mit Kon-
taktdaten.  

gen, wie Kinder- und Familienfest
und Marktplatzfest präsent. Die Ju-
gendarbeit hat einen hohen Stellen-
wert, hier arbeiten wir mit den Kin-
dergärten und Schulen zusammen.
Beliebt sind auch unsere preisgün-
stigen Reisen zu den Landes- und
Bundesgartenschauen.
An diesem Abend stellen wir unse-
ren neuen Informationsflyer vor.
Gerne nehmen wir auch Ihre Anre-
gungen entgegen.
Mit einem geringen Familien-Jah-
resbeitrag erhalten die Mitglieder

automatisch einen Unfallschutz
und eine Haftpflichtversicherung.
Unseren Mitgliedern stehen leih-
weise hochwertige Gartengeräte
kostenlos zur Verfügung. Als Mit-
glied im Verband der Gartenbauver-
eine bekommen wir in vielen Fach-
geschäften Mitgliedsrabatte.
Außerdem stehen uns Fachberater
bei vielen Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
und interessante Gespräche und
Diskussionen.

Das LAND und seine LEUTE
im

KIRCHLICHE
MELDUNGEN

PROT.
KIRCHENGEMEINDEN

BREITENBACH,
DUNZWEILER UND

WALDMOHR

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Breitenbach
Sonntag, 17.11.
Volkstrauertag
10.30 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst in der katholischen Kirche

Mittwoch, 20.11.
Buß- und Bettag
18.30 Uhr Gottesdienst

Dunzweiler
Sonntag, 17.11.
Volkstrauertag
09.00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst

Mittwoch, 20.11.
Buß- und Bettag
17.00 Uhr Gottesdienst im Paul-
Gerhardt-Haus

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstags v. 09.30 - 12.00 Uhr
oder unter Telefonnummer
06386/330

Waldmohr
Sonntag, 17.11.
10.00 Uhr Gottesdienst mit an -
schließendem Kirchenkaffee

Mittwoch, 20.11.
18.00 Uhr Gottesdienst an Buß- und
Bettag

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags
14.30 bis 18.00 Uhr
Saarpfalzstraße 16a
66914 Waldmohr
Tel. 06373/9312

PROT.  PFARREI  
AM POTZBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Sonntag, 17.11.
09.00 Uhr Mühlbach und um 10.15
Uhr in Neunkirchen, jeweils in den
Kirchen

Mittwoch, 20.11. 
Buß- und Bettag
18.00 Uhr in der Barockkirche
Gimsbach

Kleinanzeigen
sind erfolgreich
und preiswert!



EVANGELISCHE CHRISTUSGEMEINDE

Gottesdienste
und Veranstaltungen
Gottesdienste
Sonntag, 17.11.
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
mit Jürgen Kizler

Mittwoch, 20.11.
19.00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst zum Buß- und Bettag, Prot.
Kirche Schönenberg

Veranstaltungen

Freitag, 15.11.
15.30 Uhr Seniorenkreis

Kinder- und Jugendprogramm:
Donnerstags: 

„Coole Kids“ 
(Jungen und Mädchen 
zwischen 6-12 Jahren) 
16.00 - 17.00 Uhr bleibt unverändert.
Freitags:
Teenkreis JuMeC (Jungen und
Mädchen ab 11 Jahre) 17 bis 18 Uhr

Dienstags:
Teenchor: 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr
Erwachsenenchor: ab 18.45 Uhr

Weitere Infos: 
www.ec-gemeinde.de. 
Gemeinde pas tor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg, 
Tel. 06373/ 8290149. 

Gottesdienste

Freitag, 15. November
Friedensfest in der Stadtkirche 
in Kusel 17.30 Uhr
Taizé-Andacht als Abschluss  22.00
Uhr                                

Volkstrauertag, 17. November
Ohmbach 9.00 Uhr

Herschweiler-
Pettersheim     10.00 Uhr
Beide Gottesdienste mit 
Verstorbenengedenken

Frühgebet
dienstags, 6.30 Uhr in Herschwei-
ler-Pettersheim

Abendgebet (Komplet)

PROT.  K IRCHENGEMEINDE
HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

sonntags, 21.30 Uhr in Ohmbach

Kindergottesdienste
in Herschweiler-Pettersheim sonn -
täglich um 10 Uhr im Jugendheim,
in Ohmbach 14-tägig um 10 Uhr im
Gemeindehaus.

Termine

Dekanatsfriedensfest in der Ku-
seler Stadtkirche
Am Freitag, 15. November, ab 17.30
veranstaltet das Prot. Dekanatb Ku-
sel
Zusammen mit der Kath. Pfarrei Ku-
sel ein Friedensfest, um die Jahres-
veranstaltungen zum Thema „Frie-
den - Gerechtigkeit - Bewahrung der
Schöpfung“ ausklingen zu lassen.
Dabei wird ein informatives wie un-
terhaltsames Programm geboten.
Herzliche Einladung!

„Vitale Gemeinde“ Herschweiler-
Pettersheim
Gerne erinnern wir alle interessier-
ten Ehrenamtlichen der Kirchenge-
meinde an das Gemeindeentwick-
lungsgespräch mit Pfarrer Gunter
Schmitt vom Missionarisch Öku-
menischen Dienst am Samstag, 16.
November, ab 9.30 Uhr im Jugend-
heim.

Klezmerkonzert 
mit dem Trio „DuVeiZi“
Am Sonntag, 24. November, um 17
Uhr in der Kirche in Herschweiler-
Pettersheim.
Der Eintritt kosten 7,- Euro an der
Abendkasse.

Wandergruppe
am Mittwoch, 13. und 27. Novem-
ber, 9.30 Uhr, mit Treffpunkt in der
Bockhofstraße 58 in Herschweiler-
Pettersheim bei Margot von Blohn.
Nähere Infos bekommen Sie bei
ihr.r.

Präparandenunterricht 
und Konfirmandenunterricht
Der Präparandenunterricht findet
dienstags um 15 Uhr, der Konfir-

mandenunterricht donnerstags um
16 Uhr im Jugendheim statt. 

Jungschartreffen
Für Jungen im Alter von 7 bis 12 Jah-
ren, freitags, 16.30 - 18 Uhr im Ju-
gendheim Herschweiler-P.

Mosaik
Der Jugendtreff für 13 - 18 Jährige,
mittwochs, 19 Uhr im Jugendheim
in Herschweiler-P., Infos bei Sime-
on Kloft, 0151-41234056

Rasselbande
für Kinder im Vorkindergartenalter
mit Eltern, mittwochs, 9.30 bis
11.30 Uhr im Jugendheim in
Hersch weiler-Pettersheim,
Kontakt: Tanja Hollinger, 0 63 84 -
925798

Girls Club
Für Mädchen im Alter von 7-12, je-
weils zweiten Samstag im Monat,
10.00 bis 14.30 Uhr im Jugendheim
Herschweiler-P.

Gemeinsamer Nachmittag
für alle zwischen 0 - 99, jeden zwei-
ten Sonntag im Monat, 15.30 Uhr
im Jugendheim Herschweiler-P.

Männerrunde
Monatlich donnerstags, 19.30 Uhr
im Jugendheim Herschweiler-P.
Kontakt: Leonhard Müller, 0 63 86-
53 34

Liturgischer Singkreis
Probe monatlich am ersten Diens-
tag, 20.00 Uhr im Jugendheim

www.kirche-hp.de
https://twitter.com/kirche_hp
https://www.facebook.com/Kir-
cheHP
Pfarrer Robin Braun
Tel.: 0 63 84 - 385
Mail: 
pfarramt.hp@evkirchepfalz.de 

Sprechzeiten:
MI 14-16 Uhr, DO und FR 9-11 Uhr,
MO nur bei Sterbefällen per Handy
(Ansage AB)

Gottesdienste
und Veranstaltungen

PROT.  K IRCHENGEMEINDE
SCHÖNENBERG-KBG.

Donnerstag, 14.11. 
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung

Offene Kirchentür:
Ab sofort ist die Prot. Kirche in
Schönenberg
donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
und
freitags von 15.00 - 17.00 Uhr
geöffnet.

Sonntag, 17.11. 
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich
ist Kindergottesdienst

Dienstag, 19.11. 
19.00 - 19.30 Uhr Abendgebet in
der Kirche

19.45 Uhr Kirchenchorprobe im Ge-
meindehaus
20.11. Mittwoch Buß- und Bettag
19.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in
der Ev. Kirche Schönenberg

Freitag, 22.11. 
19.00 Uhr Kirche und Kino im Ev.
Gemeindehaus, Rathausstr. 5: 
„Merry Christmas“ 
ist ein Antikriegsfilm über die Ver-
brüderungen an Weihnachten 1914 
im ersten Weltkrieg. In eisiger Kälte
liegen sich auf engstem Raum fran-
zösische, schottische und deutsche
Kampfverbände gegenüber.
Am Weihnachtsabend ertönt in bei-
den Lagern Weihnachtsmusik. 

Ein Berliner Operntenor, der in der
Armee des deutschen Kronprinzen
dient, beschließt für seine Kamera-
den zu singen.
Zur Verwunderung der gegneri-
schen Einheiten besteigt er hierzu
den Rand des Schützengrabens und
schreitet singend in das Niemands-
land.
Daraufhin kommt es zu Beifallsbe-
kundungen und Verbrüderungssze-
nen.
Die drei Kommandeure beschließen
für eine kurze Zeit die Kampfhand-
lungen einzustellen  um Weihnach-
ten zu feiern.
Im Anschluss werden alle drei be-
teiligten Bataillone 
für ihr eigenmächtiges Verhalten
bestraft und strafversetzt.
Dieser Film, der auf eine wahre Ge-
schichte beruht
Für Verpflegung ist ebenfalls ge-
sorgt! Herzliche Einladung!

Offene Kirchentür:
Ab sofort ist die Prot. Kirche in
Schönenberg
donnerstags von 10.00 - 12.00 Uhr
und
freitags von 15.00 - 17.00 Uhr
geöffnet.

Prot. Pfarramt, Tel. 06373/3256
E-Mail:
pfarramt.schoenenberg@evkirche-
pfalz.de

Büro-Öffnungszeiten:
Dienstags  und donnerstags: 09.00
- 12.00 Uhr, 
sowie donnerstags 15.30 - 17.00
Uhr

Gottesdienste
und Veranstaltungen

PROT.
KIRCHENGEMEINDEN

HÜFFLER UND
QUIRNBACH

Gottesdienste
Samstag, 17.11.
Volkstrauertag
Hüffler 09.00 Uhr
Gottesdienst
Quirnbach 10.15 Uhr
Gottesdienst
Es singt die Chorgemeinschaft
Quirnbach-Henschtal

Mittwoch, 20.11.
Buß- und Bettag
Quirnbach 18.00 Uhr
Gottesdienst

Mit einer 
Kleinanzeige 
finden alte 

Schätze 
neue 

Besitzer



PROT.
KIRCHENGEMEINDE

GRIES

Gottesdienste und 
Veranstaltungen

Donnerstag, 14.11.2019
14:00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal

Sonntag, 17.11.2019
10:00 UhrGottesdienst. Im An-
schluss Gedenken zum Volkstrauer-
tag auf dem Friedhof.

Montag, 18.11.2019
10.00 UhrKrabbeltreff im Ev. Kin-
dergarten für Kinder bis 24 Monate
mit ihren Eltern
19:30 UhrKirchenchor in Miesau

Dienstag, 19.11.2019
16:30 UhrKonfirmandenstunde im
Gemeindesaal
18:00 UhrPresbytersiumssitzung
im Gemeindesaal (öffentlich)

Mittwoch, 20.11.2019
19:00 UhrÖkumenischer Gottes-
dienst zum Buß- und Bettag in der
Ev. Kirche in Schönenberg unter
dem Motto „Alles egal? Oder hast
du noch Träume?“ Herzliche Einla-
dung dazu.

Donnerstag, 21.11.2019
14:00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal
Öffnungszeiten:
Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist im-
mer zu sprechen. Das Pfarrbüro ist
mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und
freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr geöff-
net.
Tel. 06372-1456, Telefax 50352 
http://www.evpfalz.de/gemein-
den/miesau
eMail:
prot.pfarramt.miesau@t-online.de 

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDEN 

ALTENKIRCHEN
UND BRÜCKEN

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Gottesdienste:
Samstag, 16.11.
Brücken 18:00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 17.11.
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottes-
dienst

Gemeindeveranstaltungen:

Freitag, 15.11.
Altenkirchen 14:30 Uhr Senioren-
treff im Jugendheim (OG)
Altenkirchen 19:00 Uhr Männer-
kochgruppe im Jugendheim (OG)

Dienstag, 19.11.
Altenkirchen 10:00 - 11:30 Uhr
Krabbelgruppe „Schnullergang“ im 
Jugendheim (UG). 

PROT. KIRCHENGEMEINDE
GLAN-MÜNCHWEILER/DIETSCHWEILER

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Gottesdienste:

Sonntag, 17.11.2019
09.00 Uhr, Prot. Martinskirche Diet-
schweiler, mit musikalischer Be-
gleitung durch den Musikverein
Nanzdietschweiler
10.10 Uhr, Prot. Kirche Glan-Mün-
chweiler, mit Taufe und musikali-
scher Begleitung durch den Frauen-
chor „Femmes Vocales“ Quirnbach
11.00 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-
Münchweiler, Kindergottesdienst

Mittwoch, 20.11.2019
18.00 Uhr, Prot. Martinskirche Diet-
schweiler, Gottesdienst an Buß-
und Bettag 2019
19.10 Uhr, Prot. Kirche Glan-Mün-
chweiler, Gottesdienst an Buß- und
Bettag 2019

Veranstaltungen:

Donnerstag, 14.11.2019
15.30 Uhr, Prot. Gemeinderaum
Dietschweiler, Präparandenunter-
richt

Dienstag, 19.11.2019
15.30 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-
Münchweiler, Konfirmandenunter-
richt

Donnerstag, 21.11.2019
15.30 Uhr, Prot. Gemeinderaum
Dietschweiler, Konfirmandenunter-
richt

Kontakt:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470
Email: pfarramt.glan.muenchweiler
@evkirchepfalz.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Für Kinder, die 2018 und 2019 ge-
boren wurden.

Altenkirchen 18:00 Uhr Treffen Kon-
fi-Team im Jugendheim (UG)

Mittwoch, 20.11.
Brücken 18:30 Uhr Treffen Frauen-
gruppen Brücken im Jugendraum an
der Kirche

Donnerstag, 21.11.
Altenkirchen 19:00  – 20:30 Uhr Kir-

chenchor im Jugendheim (UG)

Protestantisches Pfarramt Alten-
kirchen
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218
eMail: 
pfarramt.altenkirchen@evkirche-
pfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: 
www.facebook.com/Prot.PfarreiAl-
tenkirchen

KATH. PFARREI HL. REMIGIUS
FÜR HÜFFLER, KUSEL, GLAN-MÜNCHWEILER,

NANZDIETSCHWEILER

Gottesdienste

Donnerstag, 14.11.        
Glan-Münchweiler 10.00 Hl. Messe
- im Marienhof                          

Freitag,  15.11.       
Kusel                09.00 Hl. Messe 
Nanzdietschweiler  09.00 Hl. Messe 

Samstag, 16.11.       
Hüffler  17.20 Rosenkranz                                         
18.00 Vorabendmesse 
Nanzdietschweiler 18.00 Vora-
bendmesse 

Sonntag, 17.11.      
Hoof  09.00 Amt 
Reichenbach-Steegen 09.00 Amt 
Remigiusberg   09.00 Amt 
Glan-Münchweiler 10.30  Amt 
Rammelsbach   10.30 Amt
14.00 Amt in polnischer Sprache 

Dienstag,  19.11.        
Glan-Münchweiler   17.45 Hl. Messe
- im Pfarrheim 
Remigiusberg  18.30 Hl. Messe 

Mittwoch,  20.11.        
Kusel  09.00 Hl. Messe 
Nanzdietschweiler  17.00 Rosen-
kranz

Donnerstag,  21.11.
Glan-Münchweiler 10.00 Hl. Mes-
se - im Marienhof 

Veranstaltungen                    

Trauercafé
Eingeladen sind alle, die auf ihrem
Lebensweg nach Möglichkeiten su-
chen, um mit der Trauer zu leben.

Wir treffen uns immer:
Am 1. Montag im Monat 
von 16.00 bis 18.00 Uhr 
in der Praxis Urragami, 
im Mühlweg 6
in 66871 Körborn

Ansprechpartner sind:
Die Seelsorger der Pfarrei Hl. Remi-
gius T: 06381/2147 und Psych. Be-
raterin Frau Christel Wolf, Tel:
06381/ 429340.

Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Lehnstr. 12, 66869 Kusel
Tel: 06381/2147, 
Fax: 06381/ 47416
Pfarrei-Kusel.de
Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag - Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert
Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Pastoralassistentin Katja Kirsch
Gemeindereferent Michael Huber

Gottesdienste
und Veranstaltungen



KATH.  PFARREI  HL .  CHRISTOPHORUS
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Donnerstag, 14. November:
17.00 UhrBrücken Rosenkranzan-
dacht
17.30 UhrBrücken Messfeier
17.30 UhrWaldmohr Messfeier

Freitag, 15. November:
17.30 UhrBreitenbach Messfeier
18.00 UhrSchmittweiler Messfeier

Samstag, 16. November:
17.00 UhrElschbach Messfeier am
Vorabend - anschließend Verkauf
von Schokoladennikoläusen aus
fairem Handel durch die KJG-
18.30 UhrBrücken Messfeier am
Vorabend

Sonntag, 17. November: 
Volkstrauertag
09.00 UhrOhmbach Messfeier
09.00 UhrDunzweiler ökum. Got -
tesdienst in der prot. Kirche
10.30 UhrKübelberg Messfeier Fa-
miliengottesdienst - mitgestaltet
vom Kindergottesdienstteam- an-
schl. Verkauf von Schokoladenni-
koläusen aus fairem Handel durch
die KJG-
10.30 UhrWaldmohr Messfeier
10.30 UhrBreitenbach Ökum. Gott-
esdienst in der kath. Kirche

Dienstag, 19. November:
09.00 UhrWaldziegelhütte Mes-
sfeier

Mittwoch, 20. November: Buß-
und Bettag
17.30 UhrDunzweiler Messfeier
19.00 UhrSchönenberg ökum.
Gottesdienst in der ev. Kirche Schö-
nenberg

Donnerstag, 21. November:
17.00 UhrBrücken Rosenkranzan-
dacht
17.30 UhrBrücken Messfeier
18.30 UhrWaldmohr Messfeier ge-
halten als Frauenmesse im St. Ge-
orgshaus

Pfarrgremienwahlen 2019
Alle Katholiken sind am 16. und 17.
November in unserer Pfarrei aufge-
rufen die Pfarrgremien neu zu

wählen. Die Öffnungszeiten der
Wahllokale finden Sie auf Ihrer
Wahlbenachrichtigungs-karte. Ach-
tung in Breitenbach verlängert sich
die Öffnungszeit des Wahllokals am
Sonntag bis 16.30 Uhr. Verbinden
Sie den Gang zur Wahlurne mit ei-
nem Besuch des Basars der kfd in
Waldmohr (samstags und sonn-
tags), der Buchausstellung der
Bücherei in Kübelberg (sonntags)
oder genießen Sie samstags eine
Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen
in Schmittweiler, sonntags in Dun-
zweiler, Brücken und Breitenbach.
Herzliche Einladung an alle!

Weihnachtsbaum gesucht…
für die Kirche Sand (ca. 2,50 m); wer
einen Baum abzugeben hat, bitte
bei Fam. Lothschütz, Sand 
Tel. 06373-7546 melden.

So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönen-
berg-Kübelberg
Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-ku-
ebelberg@bistum-speyer.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18.00
Uhr
Homepage: www.pfarrei-schoenen-
berg-kuebelberg.de
Die Kontaktstellen in Breitenbach,
Brücken, Elschbach und Waldmohr 
sind nur nach telefonischer Verein-
barung unter Tel. 06373/3720
geöffnet.

Das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel.
06373/3720 o. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-
speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Ko-
operator
E-Mail: robert.maszkowski@bis-
tum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pap-
pon, Tel. 06373/8290422 o.
0151/14879828
E-Mail: 
christine.pappon@bistum-spey-
er.de

AKTUELLES VOM SPORT

TV KÜBELBERG

HALLOWEEN-CHARITY
NIGHT der CRAZY HEELS
Miteinander -  Nebeneinander  - Füreinander

So war es bei der Halloween-Chari-
ty-Night mit der Band Louisiana on-
tour zu Gunsten der Blieskasteler
Freunde und Helfer - Schutzengel
für Kinder e.V.
Pia Blum und ihre Linedancegruppe
Crazy Heels vom TV Kübelberg hat-
ten nochmals, wie bereits vor zwei
Jahren, den Gedanken, eine Country
Veranstaltung für einen wohltätigen
Zweck zu organisieren. Dieses Jahr
jedoch unter dem Motto
„Halloween“. Kaum war die Idee
ausgesprochen, da ging es auch
schon an die Umsetzung und Orga-
nisation. Und auch Rosi Quint, die
1. Vorsitzende des TV Kübelberg be-
fürwortete und unterstützte dieses
Vorhaben. Und so fand am Don-
nerstag, den 31. Oktober 2019 in
der Festhalle in Miesau die große
HALLOWEEN- COUNTRY-CHARITY
NIGHT mit der Band LOUISIANA on-
tour statt. Pia Blum eröffnete die
Veranstaltung mit einer Begrüßung
und Vorstellung des Blieskasteler
Schutzengel Vereins, danach über-
gab sie das Wort an Rosi Quint, die

eine kleine Ansprache hielt und al-
len einen schönen Abend wünsch-
te. Und es wurde eine unvergessli-
che Party mit tollen Kostümen, viel
tanzen, toller Musik und einem Auf-
tritt der Crazy Heels. Vielen, vielen
Dank an ALLE, die zu dieser unver-
gesslichen Party beigetragen haben
und für einen guten Zweck zusam-
men tanzten. Ein großes Danke-
schön an dieser Stelle auch für die
Geldspenden und die überwältigen-
de Anzahl von Sachspenden für un-
sere Tombola u. a. von Wasgau,
Schönenberg-Kübelberg, sowie für
die gespendeten Lebensmitteln von
EDEKA Preß in Miesau, und an Ge-
tränke Zimmer, Schönenberg-Kü-
belberg für das Entgegenkommen.
Ein riesengroßes Dankeschön an
ALLE, die zu dem wirklich mehr als
gelungenen Abend beigetragen ha-
ben. Gäste, Helfer und vor allem der
Band Louisiana ontour für ihre
großartige Unterstützung!!
Eine Band, die nicht nur erstklassi-
ge Musik macht, sondern auch viel
Herz hat! DANKE!

TTC SAND

Einladung zur 
ordentlichen 
Mitglieder-
versammlung

Der Vorstand des TTC Sand 1962
e.V. lädt hiermit alle Mitglieder zur
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung  2019 am Dienstag, den 03.
Dezember 2019, 20:00 Uhr ins Ver-
einshaus auf den Ziegelberg recht
herzlich ein. 

Die Tagesordnung umfasst folgen-
de Punkte: 
1) Bericht des Vorstandes 

a) 1. Vorsitzender
b) Kassenwart

2) Bericht der Kassenprüfer
3) Entlastung des Vorstandes
4) Aktuelle Lage des TTC Sand 
5) Festsetzung der Mitgliedsbeiträ-

ge u. außerordentlicher Beiträge
6) Neuwahlen
7) Vorliegende Anträge 

Weitere Anträge zur Tagesordnung
können schriftlich bis zum 25.11.
2019 bei einem Mitglied der Vor-
standschaft gestellt werden. 

SCHÜTZENBRUDER-
SCHAFT SCHÖNEN-
BERG-KÜBELBERG

Ergebnisse
Rundenwettkämpfe 
Kreisliga Luftgewehr
Trotz ihres schlechtesten Ergebnis-
ses von 1056 Ringen siegte unsere
1. Mannschaft in Breitenbach ge-
gen deren 2. Mannschaft mit 874
Ringen. Das beste Einzelergebnis
erzielte Francesco Spies mit 364
Ringen, gefolgt von Michael Dau-
send mit 342 und Connor End mit
350 Ringen.
Unsere 2. Mannschaft hatte eben-
falls einen schlechten Tag und
brachte es in einer geschlossenen
Mannschaftsleistung auf 952 Ringe
bei 919 Ringen der Gäste aus Vo-
gelbach. Zu dem Ergebnis trugen
bei: Monika Uhlig 321 Ringe, Adrian
Bettinger 318, Benjamin Leßmei-
ster 313 und Lukas Kurz außer Kon-
kurrenz 241 Ringe. 
Berichtigung Vereinsmeisterschaft 
Alle aktiven Schützen sind aufgeru-
fen, an der Vereinsmeisterschaft
2020 teilzunehmen. 

Es stehen noch folgende Termine
für die Disziplinen Luftgewehr, Luft-
pistole, Kleinkaliber Sportpistole
und Großkaliberpistole /-revolver
zur Verfügung: 

Freitag, 15.11.2019 von 18:30
bis 21:00 Uhr
Sonntag, 17.11.2019 von 10:00
bis 13:00 Uhr
An dem Termin 24.11.2019 kann
nicht geschossen werden.

Wir wünschen allen Schützen gut
Schuss.

TUS GRIES

Ergebnisse
C Klasse KUS/KL 
scheitert in Elschbach
Gries gerät langsam in eine
Schlechtwetter Depression, wie an-
ders ist die zweite Niederlage in Fol-
ge zu werten. In Elschbach war
Gries zumindest im Chancenplus,
konnte aber seine wenigen klaren
Chancen nicht nutzen. Nach dem
Pausentee kam der Gast überhaupt
nicht mehr ins Spiel, dafür nutzte
Elschbach die seinigen und gewann
nicht unverdient mit 2:0.

Nächstes Spiele Sonntag 17.11.
13:00/14:30h gg SV Miesau

Neuwahlen beim TUS Gries
scheitern am Desinteresse 
der Mitglieder

Wenn sich zur Generalversammlung
eines Sportvereins von rund 250
Mitgliedern nur 15 einfinden, da
dürfte es klar sein das hier die
Wahlen scheitern ! So geschehen
beim TUS Gries wo der Vorstand
Harald Rensch schon im Vorfeld sei-
ne Bereitschaft erklärt hatte noch
eine Periode dran zu hängen ! Dann
aber resigniert die Wahl für ge-
scheitert erklären mußte!
Nächster Versuch im Februar!

FÖRDERVEREIN
SV OHMBACH

Einladung 
zur Jahreshaupt-
versammlung
An alle Mitglieder! Hiermit laden wir
Euch herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung ein.

Die Versammlung findet am 30. No-
vember 2019 um 18.00 Uhr im
Sportheim des SVO statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch

den 1. Vorsitzenden
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Anträge, Wünsche und Verschie-

denes 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches
Erscheinen

Anzeigen bitte rechtzeitig aufgeben.



TUS SCHÖNENBERG

Ergebnisse
C-Klasse Kusel-Kaiserslautern
Mitte - Saison 2019/2020 - 14.
Spieltag
SG Hüffler/Wahnwegen - TuS
Schönenberg II 0:5 (0:1)
Gegen die Zweitvertretung der SG
Hüffler/Wahnwegen sicherte sich
unsere Mannschaft einen nie ge-
fährdeten Auswärtssieg. Die Gast-
geber waren von Beginn darauf aus
so wenig Gegentreffer wie möglich
zu erhalten und standen sehr mas-
siert vor dem eigenen Tor. Der TuS
versäumte es aber trotz drückender
Überlegenheit frühzeitig einen Tref-
fer zu erzielen. So dauerte es bis zur
kurz vor den Halbzeitpfiff bis Kevin
Körbel, erstmalig nach langer Ver-
letzungspause wieder im Einsatz,
die Führung erzielte. Nach dem Sei-
tenwechsel änderte sich nichts am
Spielgeschehen, wobei bei den
Gastgebern die Kräfte immer mehr
schwanden und die Räume noch
größer wurden. Nach einem schö-
nen Spielzug war es dann dem A-Ju-
gendlichen Janis Fischer bei seinem
Aktivendebüt vorbehalten das 2:0
zu erzielen. Im letzten Viertel der
Begegnung schraubten dann Mirko
Weis mit zwei Treffern und Michael
Klinck mit einem Treffer auf das En-
dergebnis auf 5:0. 

A-Klasse Kusel-Kaiserslautern -
Saison 2019/2020 - 15. Spieltag
SG Hüffler/Wahnwegen - TuS
Schöneberg 4:2 (1:0)
Bei der Auswärtspartie auf schwieri-
gem Geläuf kassierte der TuS ein
unnötige, aber im Endeffekt ver-
diente Niederlage. Verdient war sie
unteranderem durch die fehlende
Einstellung vor der Partie und in der
ersten Spielhälfte. Es fehlte an Lauf-
und Einsatzbereitschaft. Die Gast-
geber waren durch ihren flinken An-
greifer stets gefährlich. Einer dieser
Angriffe konnte nur durch ein Foul-
spiel im Sechzehnmeterraum ge-
stoppt werden. Den fälligen Straf-
stoss verwandelte Dennis Makein
sicher. Mit der Führung der Einhei-
mischen wurden die Seiten gewech-
selt. Nach der Halbzeitpause war
dann unser Team wacher und prä-
senter. Nach einem Freistoss von
Alexander Becker köpfte Heiko Mül-
ler den Ausgleich und fünf Minuten
später erzielte Erik Scheer die
Führung für den TuS. Danach war
man das bessere Team und hätte
sogar einen Elfmeter bekommen
müssen, dieser wurde uns aber vom
Unparteiischen verweigert. Zu die-
sem Zeitpunkt waren die Gastgeber
völlig aus dem Spiel. Dies sollte
sich aber ab der 74. Minute ändern,
in dieser schwächte sich der TuS
durch eine gelb-rote Karte. Dies war
der Startschuss für den Gastgeber
zur Schlussoffensive. So gelang
dann Nicolas Becker durch einen
abgefälschten Schuss der Aus-
gleich und Dennis Makein erzielte
durch den zweiten berechtigten
Elfmeter für den Gastageber die
abermalige Führung. Viktor Luks
stellte dann mit seinem Treffer das
Endergebnis her.

VFB WALDMOHR

Informationen
Einladung 
zur Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit ergeht herzliche Einladung
zu unserer diesjährigen Mitglieder-
versammlung am 01.12.2019 um
10.30 Uhr im Sportheim des VfB
Waldmohr.

Auf der Tagesordnung stehen fol-
gende Themen:

1. Begrüßung durch die Vorstand-
schaft

2. Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einberufung und der
Beschlussfähigkeit der Mitglie-
derversammlung

3. Gedenken der im vergangenen
Jahr verstorbenen Mitglieder

4. Entgegennahme der Jahresbe-
richte für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr

5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstands
8. Mitgliederehrung
9. Verschiedenes

Anträge auf Ergänzung der Tages-
ordnung müssen bis 1 Woche vor
der Mitgliederversammlung schrift-
lich bei einem Vorstandsmitglied
eingereicht werden, damit diese auf
die Tagesordnung gesetzt werden
können.

Gez. Die Vorstandschaft
Martin Birkenhagen
Nicolas Mohrbach
Dirk Schneider
Eric Sefrin
Klaus-Dieter Wojan

1. Waldmohrer Bockbierfest

Am Samstag, den 16. November fin-
det im Anschluss an das Derby der
1. Mannschaft gegen die SG Kübel-
berg/Sand das erste Waldmohrer
Bockbierfest im Sportheim statt. 

Den Beginn der Veranstaltung mar-
kiert ein Fassbieranstich, der um
19.20 Uhr stattfinden wird. Ab 20
Uhr wird dann Marco Eifler mit der
richtigen Musik für Stimmung sor-
gen. Der VfB hofft, dass diese neue

SV KOHLBACHTAL

Ergebnisse
SV Kohlbachtal - SG Oberarn-
bach/Obernheim-Kirchenarn-
bach II 2:1 (1:0) 

Heimserie hält an!
Nach dem zuletzt unbefriedigen-
dem Auftritt in Landstuhl galt es für
den SVK wieder seine bessere Seite
zu zeigen. Im Heimspiel gegen den
Tabellennachbarn aus Oberarnbach
übernahm der SVK sofort das Kom-
mando und versuchte mit einer gu -
ten Mischung aus Kurzpassspiel
und langen Bällen die Gästeabwehr
auszuhebeln. Vom Anpfiff weg do-
minierten die Kohlbachtaler das Ge-
schehen ohne das Oberarnbacher
Tor richtig gefährlich zu bespielen.
Quasi mit dem Halbzeitpfiff war es
dann soweit - Edgar Matevosjan
wurde mit einem langen Ball über
die Kette auf die Reise geschickt
und legte mustergültig quer auf Jan
Ludwig. Der verwandelte die Flanke
unter höchster Bedrängnis spekta-
kulär mit der Hacke. 
Nach der Pause knüpfte der SVK an
der guten Leistung an und eroberte
viele Bälle schon in der gegneri-
schen Hälfte. Nach dem ein SVK-
Spieler vom Torwart im 16er gefällt
wurde, gab es folgerichtig Elfmeter.
Leider machte der sonst recht sou-
veräne Gästekeeper seinen Fehler
wieder wett und parierte den Straf-
stoß von Matthias Schäfer. Der SVK
ließ sich davon nicht beeindrucken
und legte weiterhin den Vorwärts-
gang ein. Tobias Haag sorgte mit ei-
nem weiten Flankenball, der sich in
die lange Ecke senkte für das beru-
higende 2:0. Die Gäste nutzen kurz
darauf die erste gefährliche Situati-
on in HZ 2 zum Anschlusstreffer,
was die Kohlbachtaler nun doch et-
was aus dem Konzept brachte. Man
verzettelte sich oft in „klein-klein“
und unnötigen Dribblings und
machte es sich unnötig kompliziert
in einem eigentlich sehr souverän
geführten Spiel. Bis auf ein Fast-Ei-
gentor, dass unser Torwart sehr gut
parierte, passierte aber nichts
mehr. So schließt der SVK die Hin-
runde zuhause ungeschlagen ab.

Diese Nachricht wurde von meinem
Android Mobiltelefon mit GMX Mail
gesendet.

HSV /  HWE

Termine
Samstag, 16.11.19
13:15 UhrHWE gE - HSG Ott/
Steinb Rothenfeldhalle Waldmohr
17:30 Uhr HWE Männer I - TV Kirkel,
Rothenfeldhalle Waldmohr
19:30 Uhr HWE Männer II  - TV Kirkel
2,  Rothenfeldhalle Waldmohr
19:30 Uhr  TV Nieder-Olm - SG Er-
Wa-Saar mA, Sporthalle der IGS
55268 Nieder-Olm

Sonntag, 17.11.19
15:30 Uhr  FSG Er-Wa-Saar - HG It-
zenplitz, Rothenfeldhalle Waldmohr

TURNVEREIN 1878 WALDMOHR

2. Platz 
bei It’s Showtime 2019
Am Samstag, 26.10., fand in Rodal-
ben der große Showwettkampf „It’s
Showtime“ statt. Bei 1000 Zu-
schauern konnten sich die Vereine
mit Shows aus Turnen, Akrobatik,
Rope Skipping und Aerobic mitein-
ander messen. Die besten 3 Show-
gruppen qualifizieren sich für das
Finale „Rendezvous der Besten“ in
der Friedrich-Ebert-Halle in Lud-
wigshafen Ende November. Die
Rope Skipping Gruppe „Jump for
fun“ vom TV Waldmohr ging mit
ihrem neuen Showprogramm „Jump
through the 80s“ an den Start. Die
16 Mädels zeigten zu Musik aus
den 80ern sämtliche Elemente und
Seilvariationen, die das Rope Skip-
ping bietet. Dafür wurden sie auch
von den vielen Zuschauern mit to-

bendem Applaus belohnt. Am
Abend bei der Siegerehrung wurde
die Gruppe nochmals belohnt mit
dem 2. Platz und dem Prädikat
„Hervorragend“. Somit sind die
Rope Skipper des TV Waldmohr
qualifiziert für das Finale Rendez-
vous der Besten am 23.11.19 in der
Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigsha-
fen, um dort ihre Show noch einmal
vor 3000 Zuschauern zu präsentie-
ren und den Pokal entgegen zu neh-
men. Ein großes Dankeschön auch
nochmal an unseren Fanclub, der
uns immer an diesen Marathonver-
anstaltungen den ganzen Tag unter-
stützt!!! 
Die Trainerinnen und der Turnverein
Waldmohr gratulieren zu diesem
tollen Erfolg!!

Veranstaltung gut angenommen
wird und freut sich auf Ihren Be-
such.

3:0-Sieg gegen Vogelbach
Zum Ausklang der Hinrunde konnte
der VfB zu Hause gegen den Tabel-
lenzweiten SC Vogelbach mit 3:0
gewinnen und den Rückstand auf
die Gäste somit auf einen Zähler
verkürzen.

Von Beginn an entwickelte sich ein
zerfahrenes Spiel mit vielen Fouls
und Nickligkeiten auf beiden Sei-
ten. Dadurch kam während der ge-
samten 90 Minuten nur wenig
Spielfluss auf. Die erste Chance des
Spiels bot sich VfB-Kapitän Alexan-
der Stein, dessen Schuss jedoch an
den Außenpfosten klatschte. Die
Gäste aus Vogelbach konnten nach
rund einer Viertelstunde das ver-
meintliche 0:1 erzielen, doch der
Schiedsrichter erkannte das Tor
aufgrund einer Abseitsstellung
nicht an. Danach bekam Waldmohr
mehr und mehr Zugriff auf das Spiel
und von den Gästen kam offensiv
nur noch sehr wenig. Trotzdem dau-
erte es bis zur 40. Minute, ehe And-
reas Moschko mit einem platzierten
Distanzschuss das 1:0 markieren
konnte. Nur eine Minute später wur-
de Patrick Buch auf die Reise ge-
schickt und lupfte den Ball gefühl-
voll über Nauwerk hinweg in Rich-
tung Tor, so dass ein Abwehrspieler
diesen zwar noch erreichen, jedoch
nicht mehr klären konnte. 2:0 für
den VfB. Mit dem Pausenpfiff bot
sich Moschko noch die Chance zum
3:0, doch leider verzog er völlig frei-
stehend im Sechzehner.

Nach der Pause sorgte Luca Kram in
der 50. Minute für klare Verhältnis-
se, als er über links in den
Strafraum eindringen konnte und
mit einem frechen Schuss aus spit-
zem Winkel ins kurze Ecke den Tor-
hüter auf dem falschen Fuß erwi-
schte und so das 3:0 erzielen konn-
te. Danach bestimmte der VfB wei-
terhin überwiegend das Gesche-
hen, versäumte es aber aus den
zahlreichen Chancen weitere Tore
zu schießen, so dass es letztlich
beim verdienten 3:0-Sieg für Wald-
mohr blieb.

Nächstes Spiel: 
VfB Waldmohr - SG Kübelberg/
Sand: Samstag, 16.11. um 16 Uhr

Anzeigen-
Annahmeschluss
ist montags*
um 10.00 Uhr
*Änderungen werden im 

WOCHENBLATT bekanntgegeben

Anzeigenannahme
Druckerei
Göddel+Sefrin GmbH



KV FORTUNA BRÜCKEN

Ergebnisse
Die erste Mannschaft konnte ihr
Heimspiel gegen Fortuna Rodalben 4
mit 1679 : 1528 Leistungspunkten für
sich entscheiden. Es spielten Markus
Bernd (425), Hans-Georg Mootz
(395), Sarah Mang (427) und Chri-
stoph Mang (432).
Der Gegner der zweiten Mannschaft,
Fortuna Rodalben 3, konnte aus per-
sonellen Gründen nicht antreten. Da-
her musste die zweite Mannschaft ihr
Spiel ohne Gegner bestreiten. Das
Spiel endete mit 1502: 0 Leistungs-
punken. Für Brücken spielten Daniel
Groß (372), Ralf Mang (399), Pascal
Spengler (380) und Ingo Spengler
(351). Am kommenden Wochenende
empfängt die zweite Mannschaft am
Samstag, den 16.11.2019, um 15.30
Uhr den SKC Komet Rodalben 3 auf
der Kegelbahn in Brücken. Die erste
Mannschaft spielt am Sonntag, den
17.11.2019, um 16.30 Uhr bei der
Keglergilde Heltersberg 3. 

SG SAND/KÜBELBERG

SV NANZDIETSCHWEILER

Donnerstag, 07.11.19
17. Spieltag Bezirksliga West-
pfalz 
SV-Nanz-Dietschweiler - TUS Be-
desbach-Patersbach 1:1
Der SVN übernahm sofort die Kon-
trolle über die Partie. Wie zu erwar-
ten, machten die Gäste die Räume
eng und verstärkten die Defensive.
Trotzdem kamen die Einheimischen
zu guten Torgelegenheiten. In der 8.
Min. klärte nach einem Kopfball von
Tobias Laufer ein Gästeabwehrspie-
ler auf der Torlinie. Kurze Zeit später
verfehlte Jonas Fehrentz 2 mal nur
knapp das Gästegehäuse. Als in der
35. Min Jerome Sefert nach einen
durchgesteckten Pass alleine vor
dem SVN Gehäuse auftauchte, ver-
hinderte Torhüter Joshua Purket die
mögliche Gästeführung. 1 Min. spä-
ter setzte sich Philipp Arnold auf
der Gegenseite über die linke Seite
durch, sein Abschluss ging jedoch
knapp neben das Gästegehäuse. Zu
Beginn des 2. Durchgangs war die
Partie zunächst ausgeglichen. In
der 57. Min köpfte Eduard Descht-
schenja nach einer Eckball von
Mauricio Di Franco ein Tor, doch
dieser Treffer fand keine Erken-
nung, da Schiedsrichter Ziehmer
eine Behinderung des Gästetorhü-
ter sah. Mit der 2. Torchance gingen
die Gäste in der 58. Min in Führung.
Nach einem langen Abschlag von
Torhüter Felix Niebergall, verlänger-
te Jerome Sefert per Kopfball und
der rechtzeitig angelaufene Felix
Becker vollendete zum 0:1. Der SVN
setzte sich nun in der Gästehälfte
fest und der TUS verstärkte spiel-
standsbedingt die Abwehr. Trotz-
dem kam der SVN zu aussichtsrei-
chen Torgelegenheiten. So verfehlt
Daniel Holzhauser in der 63. Min.

mit einem Kopfball aus 5m links das
Gehäuse. Endlich, in der 71. Min,
wurde der Gästeabwehrriegel aus-
gehebelt. Jonas Fehrentz steuerte
auf das Gästetor zu, seinen Ab-
schluss wehrte Torhüter Niebergall
nach vorne ab, Eduard Descht-
schenja traf im Nachschuss einen
eigenen Mitspieler und im 2. Nach-
schuss traf Tobias Laufer zum 1:1
Ausgleich. Bis zum Abpfiff hatte der
SVN mehr Spielanteile, doch die
Gäste verteidigten das Unentschie-
den geschickt.  
Sonntag, 10.11.19
A-Klasse 
SV-Nanz-Dietschweiler II - FV
Kindsbach 1:3
In einer kampfbetonten Partie hat-
ten die Gäste in der 5. Min die 1.
Torgelegenheit. Dabei traf Christian
Vollmer bei einem 25 m Freistoß nur
den Innenposten. Der FVK hielt das
Tempo hoch. Nach einem Freistoß
in der 21. Min. traf Jannik Scheller
zum 0:1. Auch nach Wiederanspiel
waren die Gäste präsenter und Pa-
trick Winter vergab in der 53. Min.
eine Topchance als er alleine vor
dem SVN Gehäuse auftauchte. Der
SVN gab nie auf und belohnte sich
in der 65. Min. Nach einer Vorlage
von Daniel Luthringshauser über
Max Lenhardt vollendete Aaron
Weißenauer zum 1:1 Ausgleich. Die
Gäste hatten eine Antwort parat
und Jonas Laufer stellte in der 72.
Min. die 1.2 Führung her. In der
Schlussoffensive vergab Max Len-
hardt in der 82. Min den möglichen
Ausgleichstreffer. Mit einem Kon-
terangriff bei aufgerückter einhei-
mischen Abwehr, stellte Spielertrai-
ner Andreas Koch in der 90. + 3. Min
mit dem 1:3 den verdienten Aus-
wärtssieg sicher.

Ergebnisse

SCHÜTZENVEREIN
DIANA

BREITENBACH

Ergebnisse
4. Rundenkampf 
VL-Gewehr 2019
Pfalzliga

Ringe
Alsenz - Breitenbach 0 : 380
Huwig Manfred 128
Lanzer Holger 127
Fernau Martin 125
Hetterich Jörn (115)
Huwig Ulrike (a.K. 103)
4. Rundenkampf 
Luftpistole 2019
Bezirksliga

Ringe
Elschbach - 
Breitenbach 1052 : 1058
Ellmer Sören 355
Wild André 352
Ellmer Fabian 351
Riegelmann André (348)
Kreisliga
Breitenbach II - 
Bruchmühlbach II 979 : 999
Frank Florian 353
Lothschütz Gunter 322
Diehl Andreas 304

maßen geschlagen geben. Die Tor-
schützen für BePa waren Di Clemente
(4.), Zimmer (60.) und Bollenbacher
(71.). Der Ehrentreffer für unser Team
erzielte Th. Amann per Foulelfmeter
(79.).
Nächste Spiele: Sa. 16.11.2019 VFB
Waldmohr - SG um 16 Uhr. Im An-
schluss an das Spiel veranstaltet der
VFB noch ein Bockbierfest. Vielleicht
auch interessant für unsere Fange-
meinschaft?
So. 17.11.2019 SV Altenglan Res. -
SG Res. um 13 Uhr.

Ergebnisse
SG Kübelberg/Sand - TuS Ho-
henecken II  4-1 (2-1)                                                                                       
Die SG war von Anfang an die besse-
re Mannschaft, trotzdem musste
man nach 17 Minuten infolge eines
Indirekten Freistoßes und einem dar-
auffolgenden Kopfball durch Gruber
der nicht konsequent verteidigt wur-
de das 0-1 hinnehmen. Unsere Elf
zeigte sich aber durch den Rück-
stand wenig beeindruckt und der er-
frischend aufspielende A-Jugendli-
che Ch. Drumm erzielte in seinem er-
sten Startelfeinsatz für die SG wenig
später das 1-1 (33.). Noch vor dem
Seitenwechsel gelang D. Cuccu per
Kopfballabstauber die 2-1 Führung
(41.), Vorlagengeber war auch hier
Ch. Drumm. Kaum war der zweite Ab-
schnitt angepfiffen Stand es auch
schon 3-1. M. Bauer, der eine 12-Mo-

natige Durststrecke durchleiden
musste, wurde von F. Schleppi toll in
Szene gesetzt und schlenzte das
Spielgerät gekonnt aus 12m in die
Maschen (46.). Nun wurden die Gä-
ste aber nochmal stärker und unsere
Mannschaft musste in der folgenden
halben Stunde einige heikle Szenen
überstehen. Doch dann endlich der
erwartete Konter der die Entschei-
dung herbeiführen sollte. M. Thiel
enteilte nach Zuspiel D. Cuccu’s der
gesamten Abwehrreihe des TuS und
netzte zum erlösenden 4-1 ein (75.).
In der Endphase stand die SG dann
wieder sicherer und brachte den Vor-
sprung souverän über die Zeit.
SG Kübelberg/Sand (Res.) - TuS
BePa (Res.)   1-3 (0-1)
In einem ausgeglichenen ersten
Durchgang musste sich unsere Re-
serve im zweiten Abschnitt gegen
eine bessere Gästeelf verdienter-

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal



K U S E L E R  M U S I K A N T E N L A N D

Veranstaltungen auf Burg Lichtenberg
0.105 Energieverschwendung muss nicht sein 
- Verbrauch und Kosten senken! Aber wie?
Wer wissen möchte, wie viel Energie und Kosten er einsparen kann, der muss als erstes
wissen, wie viel er aktuell verbraucht und was er dafür zahlt. Der Vortrag möchte ein Ge-
fühl dafür vermitteln, wie der Verbrauch von Strom und Heizwärme einzuschätzen ist und
wo die wichtigsten Stellschrauben zum Sparen liegen, aber auch wie Komfort und Behag-
lichkeit gesteigert werden können. 
Achim Ohlmann hat 1996 sein in Eigenleistung erstelltes Wohngebäude im Niedrigener-
giehaus-Standard fertig gestellt. Er arbeitet seit 12 Jahren als Honorar-Energieberater für
die Verbraucherzentrale im Saarland und Rheinland-Pfalz.
Leitung:          Achim Ohlmann
Termin:           Dienstag, 19.11.2019, 19:00 - 20:30 Uhr
Ort:                   Burg Lichtenberg, Zehntscheune

0.141 Gästeführer*innen Schulung „Burg Lichtenberg“
Im Rahmen dieser Fortbildungsveranstaltung werden Gästeführer*innen ausgebildet, die
dann nach bestandener Prüfung auf der Burg für den Landkreis Kusel tätig werden kön-
nen.
Verlauf der Schulung:
20.11.2019 (18:30 - 20:30 Uhr): Begrüßungs- und Informationsabend, Den Teilnehmen-
den wird Informationsmaterial zum Selbststudium ausgehändigt.
16.01.2020 (14:00 - 17:00 Uhr): Kennenlernen und Austausch mit den aktiven Gästefüh-
rer*innen; Burgführung
18.01.2020 (09:00 - 16:00 Uhr): Burg Lichtenberg
29.02.2020 (09:00 - 16:00 Uhr): Musikantenlandmuseum
07.03.2020 (09:00 - 16:00 Uhr): Geoskop
21.03.2020 (09:00 - 16:00 Uhr): Theoretische und praktische Prüfung
Schriftliche Anmeldungen bitte an die KVHS-Geschäftsstelle in Kusel. Anmeldeschluss ist
der 15.11.2019.
Dozenten:      Dieter Zenglein, Jan Fickert, Dr. Sebastian Voigt
Ort:                   Burg Lichtenberg, Zehntscheune
Kursgebühr:  159,00 Euro, zzgl. 60 Euro für Mittagessen und Tagungsgetränke 

Webinare/Online-Angebote
Die Teilnehmenden melden sich bei der KVHS Kusel zu der gewünschten Veranstaltung
an, und bekommen den Zugangslink zugesendet.
Sie  verfolgen die Veranstaltung live zu Hause vor ihrem eigenen PC. Die Teilnehmenden
können über ein Online-Fragetool ihre  Fragen in die Veranstaltung einbringen. 

0.108 Die gespaltene Republik - 
Bedroht Rechtspopulismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Webinar: Livestream aus der vhs Eschweiler
Donnerstag, 21.11.2019, 19:00 - 21:00 Uhr
Unsere Gesellschaft driftet auseinander - dies ist zumindest das Gefühl vieler Menschen
und auch in den Medien immer wieder zu hören. Vor allem bei den Themen Migration und
Integration verhärten sich die gegensätzlichen Standpunkte: sachliche Auseinanderset-
zungen mit Andersdenkenden kommen kaum zustande, stattdessen mehren sich Angriffe
auf unser demokratisches System, auf die öffentlich-rechtlichen Medien und auf die Viel-
falt als Grundlage unseres Zusammenlebens.
Die Erfolge populistischer Parteien können dabei als Ausdruck einer zunehmenden Sehn-
sucht nach einfachen Wahrheiten gesehen werden. Im Rahmen der Veranstaltung wird es
um grundlegende Fragen gehen: Wie steht es aktuell um den Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft? Welche sozialen und kulturellen Hintergründe gibt  es für den Erfolg von
Rechtspopulisten? Wie sind die Ergebnisse der Wahlen im Wahljahr 2019 in diesem Zu-
sammenhang zu bewerten? Wie können wir als Gesellschaft - aber auch als Einzelperso-
nen - zu mehr Zusammenhalt beitragen?

Richard Gebhardt ist Politikwissenschaftler, Publizist und Referent in der Erwachsenenbil-
dung. Er erforscht in Kommentaren, Essays, Vorträgen und Workshops bevorzugt  die
Bruchlinien und Unterströme der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland -
von den Protesten der „sozialen Bewegung von rechts“ bis hin zu den vermeintlich „poli-
tischen“ Fankulturen des Fußballs. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die „neue“, extreme und
populistische Rechte in Deutschland.

0.109 Letzte Rettung für's Klima? Hinter den Kulissen des Weltklimagipfels
Webinar
Mittwoch, 11.12.2019, 19:00 - 21:00 Uhr
Vom 2. bis zum 13. Dezember findet die nächste Weltklimakonferenz (COP) in der chileni-
schen Hauptstadt Santiago statt. Ziel der Konferenz ist es, den Klimaschutz weltweit vor-
anzutreiben und ärmeren Ländern Unterstützung bei der Anpassung an die Erderwärmung
und im Kampf gegen den Klimawandel zu bieten. Ende 2015 hat sich in Paris die Weltge-
meinschaft geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C – möglichst 1,5°C  zu be-
grenzen. Dazu müssen alle Länder ambitionierte Schritte unternehmen. Es klafft jedoch
eine Lücke zwischen den Klimazielen der Länder und den tatsächlich notwendigen Maß-
nahmen – die sogenannte „Minderungslücke“. Das bedeutet: Selbst wenn die Vertrags-
länder alle geplanten Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, würde dies nicht ausreichen,
um den Temperaturanstieg auf zwei - und schon gar nicht auf 1,5 Grad - zu begrenzen. Die
Ziele der Pariser Klimakonferenz von 2015 wären damit ver- fehlt. Wie geht es weiter? Wel-
che Ziele werden mit der Klimakonferenz in Chile verfolgt? Im Rahmen der Veranstaltung
berichten die Referent*innen über die Ziele und aktuellen Ergebnisse der Klimakonferenz
in Chile und informieren über die nächsten Schritte. 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem WWF.

Finanzkompetenz für Frauen
In dieser Webinarreihe können Sie sich online über das Thema „Finanzen“ unter der Ge-
schlechterperspektive informieren. Zu den Themen sitzen Expertinnen für die VHSen vor
der Webcam. Sie können am Ende der Vorträge den Referentinnen Fragen über den Chat
stellen.

0.113 Schuldenfalle, „Raus aus den Schulden“
Webinar
Referentin: Valeska Tkotsch, Rechtsanwältin
Mittwoch, 20.11.2019, 20:00 - 21:30 Uhr
Inhalte: 
• Einführung zum Thema, Vorstellung, Themenbeschreibung, Ausblick 
• Strategien zum Umgang mit Zahlungsverzug und Schulden, Hintergründe, Verhalten,
Lösungen 

• Unterstützungsangebote, Zielrichtung, Beratungsstellen, Internet

0.114 Elternunterhalt, „Kinder haften für ihre Eltern, … wenn der Pflegefall eintritt“
Webinar
Referentin: Danuta Weßolly, Rechtsanwältin
Mittwoch, 11.12.2019, 20:00 - 21:30 Uhr
Inhalte: 
• Überblick über finanzielle Verpflichtungen bei der Pflege der Eltern: Welche Pflegekos -
ten müssen getragen werden? 

• Wann und von wem kann Unterhalt eingefordert werden?
• Wo liegen die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit?
• Welche Regelungen gelten z.B. bei Schenkungen, Wohnrecht oder Versorgungszusa-
gen?

Kurse im November
1.215 Nähen Sie Ihr persönliches Lieblingsoutfit für den Winter
ob Jacke, Shirt oder Kleid
Das kreative Arbeiten mit den Händen macht Ihnen Spaß? Dann sind Sie in den Nähkursen
genau richtig. Im Rahmen der angebotenen Veranstaltungen lernen Sie, wie Sie Klei-
dungsstücke selbst nähen können. 
Leitung: Stephanie Lion
Termin: 29.11.2019, 16 - 20 Uhr und 30.11.2019, 9 - 13 Uhr
Ort: Horst Eckel Haus, Lehnstr. 16, 66869 Kusel, Raum 115, 1. OG
Kursgebühr: 32,50 Euro

1.219 Mit Leichtigkeit zur Weihnachtsdeko - auch für Nähanfänger geeignet
Kissen mit Hotelverschluss - Tischläufer oder Decke mit Briefecken
Das kreative Arbeiten mit den Händen macht Ihnen Spaß? Dann sind Sie in den Nähkursen
genau richtig. Im Rahmen der angebotenen Veranstaltung lernen Sie, wie Sie weihnacht-
liche Artikel selbst nähen können. 
Leitung: Stephanie Lion
Termin: 16.11.2019, 9 - 13 Uhr
Ort: Horst Eckel Haus, Lehnstr. 16, 66869 Kusel, Raum 12, EG
Kursgebühr: 16,50 Euro

Kreisvolkshochschule Kusel
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Sie sollten mit den Basics der Nähmaschine vertraut sein und Ihre Nähmaschine auch mit-
bringen. Von der Idee, der Stoffauswahl über den Zuschnitt bis hin zur Umsetzung an der
Nähmaschine werden Sie lernen, Ihre eigenen Textilien zu kreieren. Am Ende des Kurses
können Sie stolz sagen, „Das habe ich selbst genäht.“

Auch für Nähanfänger geeignet. Bitte mitbringen: Nähmaschine, Stoffschere, Schneider-
kreide, Maßband. Die Materialkosten werden je nach Verbrauch vor Ort mit der Dozentin
abgerechnet.

1.314 Bewegung mit „Schwingringen“ (smovey) für Senioren
Bleiben Sie fit und gesund mit dem Ganzkörpertraining mit den Ringen. "Smovey" nennt
sich ein Training mit vibrierenden Ringen, welches die Koordination, die Beweglichkeit
und die Stabilität des Körpers verbessern kann. Bei den Smoveys handelt es sich um zwei
gerippte Plastikschläuche mit jeweils vier freilaufenden Stahlkugeln. Diese sorgen für ei-
nen vibrierenden Effekt, der in die Tiefenmuskulatur geht, die Fettverbrennung fördert und
zugleich Verspannungen lösen soll. Bei gutem Wetter wird draußen trainiert.
Die Übungsleiterin ist im Rehasport erfahren und kann so auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
Leitung: Michele Jung
Termin: 4 Termine, 20.11.2019 - 11.12.2019

Mittwochs, 9:30 - 11:00 Uhr
Ort: Horst Eckel Haus, Lehnstr. 16, 66869 Kusel, Raum 210, 2. OG
Kursgebühr: 24,50  Euro, ab 13 Teilnehmenden 20,50 Euro 

0.339 Impulsvortrag „Wege aus der Stressfalle“
Um Anmeldung wird gebeten.
Leitung: Sandra Bickelmann, Smovey-Coach
Termin: Dienstag, 19.11.2019, 19:00 - 20:45 Uhr
Ort: Horst Eckel Haus, Lehnstr. 16, 66869 Kusel, Raum 12, EG

Alle Anmeldungen bitte schriftlich an die KVHS-Geschäftsstelle, Lehnstraße 16, 66869
Kusel, Fax-Nr. 06381/91753099 oder per Mail an kvhs@kv-kus.de. .
In unseren Programmheften finden Sie hierfür auf der letzten Seite auch Anmeldeformula-
re.

Informationen zu weiteren Angeboten der KVHS finden Sie in unserem Programmheft oder
auf unsere Homepage www.kvhs-kusel.de. Gerne informieren wir Sie auch telefonisch un-
ter 06381/917530-10.

Ehrung für kommunal-
politisches Engagement
Innenminister Roger Lewentz hat
in der vergangenen Woche in der
Jugendstil-Festhalle in Landau 46
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus
dem ehemaligen Regierungsbe-
zirk Rheinhessen-Pfalz für ihr
langjähriges ehrenamtliches kom-
munalpolitisches Engagement mit
der Freiherr-vom-Stein-Plakette
ausgezeichnet - unter ihnen vier
Kommunalpolitiker aus dem Land-
kreis Kusel. 
Anita Gräßer aus Homberg, Günter
Schwambach aus Oberweiler-Tie-
fenbach, Franz Sommer aus Börs-
born und Josef Weis aus Schönen-
berg-Kübelberg erhielten die Aus-
zeichnung aus den Händen von In-
nenmionister Lewentz.  „Kommu-
nale Selbstverwaltung lebt von
verantwortungsvollen Bürgerin-
nen und Bürgern und ihrem Enga-
gement für die eigenen Angele-
genheiten einzutreten und Verant-
wortung zu übernehmen. Hinter je-
dem Engagement steckt ein
Mensch. Mit der heutigen Aus-
zeichnung wollen wir diese Men-
schen einer breiten Öffentlichkeit
vorstellen und deren Einsatz höch-
sten Respekt zollen“, so Lewentz.
Anita Gräser, Franz Sommer und
Josef Weis waren noch bis zur
Kommunalwahl im Mai als Orts-
bürgermeister in ihren Heimatge-
meinden tätig und Günter
Schwambach wurde für eine weite-
re Amtszeit als Bürgermeister wie-
dergewählt.
Anita Gräser war 15 Jahre als
Bürgermeis terin von Homberg im
Einsatz, Franz Sommer kann auf
25 Jahre Amtszeit in Börsborn
zurückblicken und Josef Weis leite-
te die Geschicke von Schönen-
berg-Kübelberg für  15 Jahre. Gün-

ter Schwambach wurde bereits
zum 6. Mal in seiner Gemeinde
zum Bürgermeister gewählt. Alle
waren über ihre Bürgermeisteräm-
ter hinaus in vielfältiger Weise
kommunalpolitisch tätig. „Wirkli-
che ,Urgesteine’“, Leistungsträger
der Kommunalpolitik nannte Le-
wentz die Geehrten. „Als Vorbilder
für alle Generationen verdeutli-
chen sie, wie wichtig es ist, sich
am kommunalen Leben aktiv zu
beteiligen“, sagte er. 
Die Freiherr-vom-Stein-Plakette
des Landes Rheinland-Pfalz wird
seit 1954 an Bürgerinnen und Bür-
ger für ihr kommunalpolitisches
Engagement verliehen. Sie geht
zurück auf den preußischen Beam-
ten, Staatsmann und Reformer
Heinrich Friedrich Karl Reichsfrei-
herr vom und zum Stein (1757 -
1831), der als Vorreiter der kom-
munalen Selbstverwaltung gilt.
Vorgeschlagen wurden die
Preisträger von Landkreisen, kreis-

freien Städten und teilweise
großen kreisangehörigen Städten.
Unter den ersten Gratulanten in
Landau war auch Landrat Otto
Rubly: „Ich gratuliere allen auf das
Herzlichste. Die Verleihung der
Freiherr-vom-Stein-Plakette ist
eine würdige und wertschätzende
Anerkennung für ihr vielfältiges
Engagement. Sie haben sich in
vielfältiger Weise für ihre Heimat-
gemeinden und für die Region ein-
gebracht, und dafür gilt es, danke
zu sagen.“ 

Glückwünsche kamen auch von
der Landtagsabgeordneten Mar-
lies Kohnle-Gros,  dem Bürger -
meis ter der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal, Christoph Loth-
schütz, der Ersten Beigeordneten
der Verbandsgemeinde Lauter-
ecken-Wolfstein, Inge Lütz sowie
Angehörigen und Vertretern der
Ortsgemeinden.
           Foto: Ministerium des Inneren

Dienstag, 19. November 2019,
16.30 Uhr bis 18.30 Uhr,
Kreisverwaltung Kusel, Sitzungs-
raum 1, Trierer Str. 49-51, 66869
Kusel
Referentin: Frau Karola Becker, Pfle-
gestützpunkt Brücken
Pflegebedürftigkeit kommt oft
plötzlich, ist in der Dauer nicht plan-
bar und stellt die Pflegenden vor
emotionale, körperliche und organi-
satorische Herausforderungen.

Wenn Menschen zum Pflegefall
werden, sind es häufig die An-
gehörigen, die ihre Versorgung in
der häuslichen Pflege übernehmen.
Ein großer Teil von ihnen ist beruf-
stätig und bleibt es auch während
der Pflegephase. Die daraus resul-
tierende Doppelbelastung ist für die
Pflegenden oft problematisch.
Die Referentin, Karola Becker vom
Pflegestützpunkt Brücken, wird in
Ihrem Vortrag auf das Thema: 

Gleichstellungsstelle 
des Landkreises Kusel
von Frauen für Frauen
Pflege und Beruf - die Herausforderung schaffen BiZ &
Donna vor Ort in Kusel

Trier/Rheinland-Pfalz - Der Verein
Kinderaktionshilfe e.V. mit Sitz in
Lübeck hat sich aufgrund einer
sammlungsrechtlichen Überprü-
fung der für Rheinland-Pfalz zu-
ständigen Aufsichts- und Dienst -
leis tungsdirektion (ADD) verpflich-
tet, ab sofort jegliche Spenden-
sammlungen, beispielsweise Geld-

spendenaufrufe und die Telefon-
Werbung an potentielle Spender in
Rheinland-Pfalz zu unterlassen.

Die sammlungsrechtliche Überprü-
fung erfolgte aufgrund von Anfra-
gen aus der Bevölkerung wegen öf-
fentlicher Spendenaufrufe im Ge-
biet von Rheinland-Pfalz sowie der
Verwendung der Spendengelder.

Sollten dennoch Spendenaufrufe
beziehungsweise Werbetelefonate
in Rheinland-Pfalz bekannt werden,
bittet die ADD um sofortige Mittei-
lung.

ADD informiert: 

„Kinderaktionshilfe e.V.“
unterlässt Spenden-
sammlungen
in Rheinland-Pfalz
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Kulturprogramm 2019/2020
in der Fritz-Wunderlich-Halle Kusel

Vorverkaufsstellen
Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49-51, 66869 Kusel
Tourist-Information Kusel, Bahnhofstraße 67, 66869 Kusel
Haus Pfälzer Bergland, Trierer Straße 4, 66869 Kusel, Telefon 06381/9969552

Ticket-Hotline 06381/424-496 und www.ticket-regional.de

Weitere Infos unter www.landkreis-kusel.de

Original Bolschoi Don Kosaken
Freitag, 13. Dezember 2019, 19:30 Uhr

Auf höchstem künstlerischem Niveau bieten die Sänger, Tänzer und
Musiker der Bolschoi Don Kosaken unter der Leitung von Prof. Petja
Houdjakov einen Konzertabend, der nicht nur durch Professionalität
heraussticht, sondern auch die Seele berührt.

Der rein aus Opernsängern bestehende Chor der Bolschoi Don Kosaken
garantiert eine stilgetreue Interpretation der alten, russisch-orthodo-
xen Gesänge und Lieder. Vom leisesten Pianissimo bis zum lautesten
Forte setzen sie nicht nur ihre Stimmen präzise ein, sondern auch ihr
slawisches Gefühl. Die Darbietung der alten Choräle ist wie die Traditi-
on es verlangt, à capella. Durch die enorme Bandbreite der Stimmen
kommt die mystische Vielfalt des sakralen Gesangs besonders gut zur
Geltung. Selbstverständlich dürfen auch die allseits bekannten und be-
liebten Lieder wie Abendglocke, Wolga Wolga oder Kalinka nicht feh-
len.

Tickets: 24,- bis 36,- Euro

Pe Werner Weihnachtsspecial „Ne Prise Zimt”
Donnerstag, 19. Dezember 2019, 19:30 Uhr

Wenn der Winter in der Tür steht, streut Pe Werner „Ne Prise Zimt“ in
ihrem hörgenussreichen Konzert-Programm. 
Pe Werner, mit ihrem Hit „Kribbeln im Bauch“ jedem ein Begriff, widmet
sich augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten
rund um die Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänse-
füllungen sowie Tannenbäume zwischen Lamettazwang und Brand-
schutzversicherung. Begleitet von Peter Grabinger am Flügel, schlen-
dert sie unterhaltsam durchs selbst komponierte Winterwunderland
aus Pop, Jazz und Chanson und Weihnachtsklassikern in Pe-sonderen
Arrangements, abgeschmeckt und gewürzt mit ner kleinen Prise Zimt.

Tickets: 16,- bis 24,- Euro

Einfache Buchhaltung
für Selbstständige 
Zwei Tage: Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 
3./4. Dezember 2019, 9:30 - 17:30 Uhr

Das Wirtschaftsservicebüro der
Kreisverwaltung Kusel führt in Ko-
operation mit dem GründerInstitut
Labenski (Seminarveranstalter) in
der Kreisverwaltung Kusel ein pra-
xisnahes, zweitägiges Buchhal-
tungsseminar zur einfachen Buch-
haltung/Einnahmen-Überschuss-
Rechnung (EÜR) durch. 
Das Seminar befähigt die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eine kom-
plette Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung künftig fehlerfrei, schnell und
einfach selbst zu erstellen oder noch
besser zu verstehen. Es sind keine
Vorkenntnisse oder persönliche
Buchhaltungsunterlagen erforder-
lich.
Die Veranstaltung richtet sich an Exi-
stenzgründerinnen und -gründer,
Kleinunternehmerinnen und Klein-
unternehmer oder Handwerkerinnen
und Handwerker mit weniger als
60.000 Euro Gewinn oder 600.000
Euro Umsatz pro Jahr bzw. Freiberuf-
lerinnen und Freiberufler sowie de-
ren Angehörige und Angestellte die
künftig mit Buchhaltungsaufgaben
betraut werden sollen. 
Neben den umfassenden fachlichen
Inhalten informiert das Seminar pra-
xisnah mit Fallbeispielen über die
gesetzlichen Grundlagen einer EÜR-
Buchhaltung, der Erstellung einer in-
telligenten Belegorganisation bis
hin zum konkreten Buchen von Ge-

schäftsvorfällen und der absch-
ließenden, jährlichen Gewinnermitt-
lung; inklusive EÜR-Formular und EL-
STER. Zusätzlich werden hilfreiche
EÜR-Softwareprogramme vorge-
stellt. 
Seminarbegleitend erhalten alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein
Folien-Seminarskript, eine Anleitung
mit umfangreichen Erstellungsvorla-
gen für das vorgestellte EÜR-Buch-
haltungssystem und ein Abschluss -
zertifikat. 
Im Besonderen wird auf die fixe Be-
wältigung der täglichen Buchhal-
tungsvorgänge, Umsatzsteuervoran-
meldung, korrekte Rechnungserstel-
lung und -kontrolle, Anlagespiegel
und Abschreibung, Fristen und Ter-
mine, den richtigen Umgang mit
Steuerbehörden und -beratern,
Steuertipps und wertvolle Internet-
dressen eingegangen. 
Der Seminarleiter ist Diplom-Be-
triebswirt, selbstständiger Unter-
nehmer und macht seine Buchhal-
tung mit dem vorgestellten System
seit über 10 Jahren selbst. 
Anmeldeschluss: 29.11.2019.

Info und Anmeldung: Kreisverwal-
tung Kusel - Wirtschaftsservicebüro,
Birgit Pracht, Tel.: 06381 / 424-346
(8.00 - 12.00 Uhr), E-Mail:
Birgit.Pracht@kv-kus.de, Internet:
www.wsb-landkreis-kusel.de

Das Wirtschaftsservicebüro der
Kreisverwaltung Kusel (WSB) veran-
staltet in Kooperation mit dem
GründerInstitut Labenski in der
Kreisverwaltung Kusel praxisnahe,
dreitägige Existenzgründungssemi-
nare. Teilnehmen kann jeder, der
mit dem Gedanken spielt, sich
haupt- oder nebenberuflich selbst-
ständig zu machen, ein Unterneh-
men übernimmt oder bereits Exis-
tenzgründerIn/JungunternehmerIn
ist.

Eine konkrete Geschäftsidee ist für
die Teilnahme nicht erforderlich.
Neben den umfassenden fachlichen
Inhalten informiert das Seminar
praxisnah mit zahlreichen Grün-
dungsbeispielen über funktionie-
rende Schritte in die Selbstständig-
keit, bis hin zur erfolgreichen Lei-
tung des eigenen Unternehmens.

Zusätzlich werden die aktuellen
Förderprogramme von Bund und
Land sowie nicht rückzahlbare Zu-
schüsse für Unternehmensgründe-
rinnen und -gründer vorgestellt.

Seminarbegleitend erhalten alle
Teilnehmer professionelle Pla-
nungshilfen, wertvolle Gründungs-
broschüren und ein Abschlusszerti-
fikat.
Im Besonderen wird auf das Finden
lohnender Geschäftsideen, Ge-
schäftsplanerstellung, Gründungs-
formalitäten, Angebots- und Auf-
tragskalkulation, Buchhaltung,
Steuern, Recht sowie auf Kunden-
gewinnung und Marketing einge-
gangen.

Der Seminarleiter ist Diplom-Be-
triebswirt und selbstständiger Un-
ternehmer.

Selbstständig machen
Praxisnahes Existenzgründungsseminar
19. -  21. November 2019, 9:30 - 17:30 Uhr

„Wie kann Unterstützung und damit
Entlastung von Angehörigen  orga-
nisiert werden? „
näher eingehen.
Die  Beauftragte für Chancengleich-
heit  am Arbeitsmarkt der Agentur
für Arbeit Kaiserslautern-Prima-

sens, Frau Nadja Schäfer,  und die
Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Kusel, Frau Uschi
Sooß,  laden alle interessierten
Frauen am Dienstag, 19.11.2019,
von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, in den
Sitzungsraum 1 der Kreisverwal-

tung Kusel , in der Trierer Str. 49-51
in Kusel,  herzlich ein .
Der Vortrag ist kostenfrei.

Anmeldungen bei Frau Uschi Sooß,
Tel.:  06381/424-158, 
E-Mai: uschi.Sooss@kv-kus.de 

Das Revier der SCHNÄPPCHENJÄGER:
Das WOCHENBLATT.


